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P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien 

11-4231 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XIII. GP 

15. 5. 1975 156/A 

Antrag 
der Abgeordneten Probst, Robert Weisz, Dr. Koren, Peter, Dr. Broesigke, Dr. Fiedler, 
Dr. Heinz Fischer, Dr. Gruber und Genossen 

betreffend den Entwurf eines Geschäftsordnungsgesetzes 1975 

Der NaiOionalrat woUe beschLießen: 

Bundesgesetz vom XXXXXXX 1975 
über die Geschäftsordnung des Nationalrates 

(Geschäftsordnungsgesetz 1975) 

Der NaoioIllall'iat hat heschlossen: 

I. El,"öffnung und Bildung des Nationalrates 

§ 1 

(1) Jedem Abgeor.dneten wird nach 'Sleiner 
Wahl oder nach lSei'IlJer Berufung aLs Ersatzmann 
VOn der Hauptwahlbehörde ·ein Wahlsch,ein 
ausgestJeHt, der ~n der ParlameIllts~rek,tion zu 
hinterLegen ,iSlt. 

(2) Die P~rlameflltsdiookcion s.telLt jedem Ab
geordneten, für den der WahLschein hinllerlegt 
,ist, e~ne amthlche Legi:t1ima·tion mit ,seinem Licht
bild aus. 

§2 

(1) Ein Abgeordneter wird semes Mandates 
verlustig: 

1. wenn er die Angelobung nicht !in der im 
§ 4 vorg,eschr1iebenen W,ei.se oder überhaupt nicht 
leistet oder ,:>ie uIllter Beschränkungen oder Vor
behaI.ten lleisten w,i1l; 

2. wenn er durch 30 Tag·e den Bintmtt;t inden 
NatJionakat verzögert ha-t oder 30 Tage ohne 
,ei.nen vom Nationalrat aJIlIerkannten ·triftigen 
Grund (§ 12 Abs. 2) von den S~tzungen des Na'tio
nalntes aus'gebhleben ,i'st und ·der nach Ablauf 
der 30 Tag·e an ;ihn öffentlich und ,im National
ra:t gerichteten Aufforderung des Präsidenllen, 
binnen we~terer 30 Ta~e zu erschemen oder seine 
Abwesenheit zu ,rech,tfertigen, nicht Folg1e gelei
stet hat; 

3. wenn er nach ,erfolgter Wahl dLe Wählbar
k~t verliert; 

4. ,in den Fällender §§ 7 uIlId 8 des Unv,ercin
ba:rkeits,gesetz!es, BGBl. Nr. 294/1925, in der Fas
sung des Bun.desgesetzes BGBl. Nr. 100/1931. 

(2) Wird eitn,erder im Abs. 1 Z. 1 bis 3 vor
gesehenen Fälle dem Präsidenten zur Kenntnis 
gebracht, so hat er dies dem Nationalrat 
bekanntzugeben, der mit einfacher Mehrheit über 
den im Art. 141 Abs. 1 B-VG vorgesehenen 
Antrag beschließt. Dieser Beschluß ist durch den 
Hauptausschuß vorzubereiten. 

(3) W.iI'dein Besch'luß nach Abs. 2 vom Na.tio
naLrat gefaßt, '"'0 hat dessen Prä.9idenl\: ·den Antrag 
namens des 'VIertJretungskö,rpers beim Ver
fassungsg.enichtshof ,einzubl"ingen. 

(4) In den FälLen .des Abs. 1 Z. 4 finden dö.e 
VOI'schl'1iftien des § 8 des Unver:einharkeitsgeset
:z;es, BGBl. Nr. 294/1925, .ilnder Fassung des 
Bundesg·esetz:es BGB!. NI,". 100/1931, AnwendUlllg. 

(5) Nach Binlang.en ·eines Er kenflltJnbsses .des 
Verfassungs gerichtshofes beim Präsidenten des 
NatJion:lJlra!lles, mut dem der Verlust eines Man
dates aus~esprochen w:i:l"d, ha:t der p.räSlident j,ene 
Person, due durch ·das Erkenntnis des VerfasSiungs
genichtshofes ihres MaIlldaJlles für vedus·tig erklärt 
worden ist, hievon zu verständigen. Der Ver
lust des Mandates tritt ein mit dem auf die Zu
stellung des diesen Ausspruch enthaltenden Er
kenntnisses des Verfassungsgerichtshofes an den 
Präsidenten des Nationalrates folgenden Tag. Der 
Präsident hat in der nächsten Sitzung des Natio
nalrates das Erkenntnis bekanntzugeben. 

(6) Abs. 5 gilt sinngemäß auch 'für den Fall, 
daß der Verfassungsgerichtshof einer Wahlanfech-
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tung stattgegeben hat, weil eine nicht wählbare 
Person für gewählt erklärt oder einer wählbaren 
Person die Wählbarkeit zu Unrecht aberkannt 
worden ist. 

(7) Im Falle des Art. 141 Abs. 2 B-VG ver
lieren die betroffenen Abgeordneten ihr Mandat 
erst mit dem Zeitpunkt der Hinterlegung der 
Wahlscheine der bei der Wiederholungswahl ge
wählten Abgeordneten in der Parlamentsdirek
tion. 

(8) Verzichtet ein Abgeordneter auf die wei
tere Ausübung ~eines MandaJtJes, so. WÜ!rd meser 
VerlJicht mit dem BinIal1%en der Mitltleilung der 
Hauptwabibehörde h~erüber heim Brä&~dentlen 
des Natio.nalrates rechtswirksam, sofern in der 
Verzichtserklärung nicht ein späterer Zeitpunkt 
angeführt ist. 

§ 3 

(1) Der neugewähhe Na'tlionalra.t WÜ!rd vom 
Bundespräsidenten innerhalb dreißig Tagen nach 
der Wahl einberufen. 

(2) Der Präsident des früheren Na:tiOinalrares 
eröffnet die Sitzung und führt bis zur Wahl 
des neuen PräiSlidenllen den VOIrs,itz. 

(3) Er beruft vier Abgeordnete zur vOlrläufi~en 
Besorgung der Geschäfte der Schl'liftführer. 

§4 

(1) über Aufforderung des Vorsitzenden haben 
die Abgeordneten bei Namensaufruf durch 
die WOIr,te "Ich gelobe" unverbrüchLiche 'treue 
der R,epubLik, silene und vo.Ue Beobachtung der 
Verf'assungs·~esetze und aller ander.en Gesetz,e und 
gew,iss,enhafte Erfüllung ihI1er Pfl,ichten zu gelü
ben. 

(2) Später eintretende Abgeordnete leisten die 
Angeloburug bei ,i,hl'lem Einllr~tt. 

§5 

(1) Nach der Amgdobung wählt der Natlional
ra·t aus seiner Mütlte den Prä9identen, den Zw,ei1ien 
und den Dri'llten Präsidentlen. 

(2) Nach den Pdsidenten werden fünf Schrift
führer und mindestens drei Ordner gewähLt. 

(3) AUe Wahl'en gelten für die gan2Je Gesetz
gebungsperiode. 

§6 

(1) Die Präsidenten und der Hauptaussdluß, 
a.n StellecLes letZitJel'len im Fal1eder Auflösung 
des N a'tionalr3ltes gemäß Am. 29 Abs. 1 B-VG 
der Ständige Untierausschuß des Haupt;liusschuss,es, 
bleiben im Amte, bils der neugewählte National
fa't die Präsiden'ten und den Hauptausschuß n,eu 
gewählt hat. 

(2) Wenn die gewählten Präsidenten an der 
AUJSübung ihl'les Amtes v,erhinoom oder ihl'le 
Amter ,erLedigt sind, fühl'lt der an J ahr,en äl'llestle 
am Sitz des Na.1lionalra1ies anwesende Abgeo'rd
nete den Vürsitz, süfern er an der Ausübung 
seiner Funktiünen nicht gehindert ist und einer 
Partei angehört, die ;im Zeitpunkt der Verhin
derung der Gewähl.ten be:z:üehungswcise der Erle
digung der AmtJer im Pr~cLrum des Naltlional
r<lJües v,erllreten war; dj,e~er Abg,ool"dnete hat den 
Natlionalra.trofol't ,einzuberuf,en und nach Eröff
nung der s.ützun,g dille Wahl von dl"ei Vor~tzen
den, welche die Funk'1l~on.en d·er v,erhünd~l"tlen Prä
siden'tJen übernehmen, üder im Falle der Erledi
gung der Amter d~e Wahl des PräsiJden:tJen vor
nehmen zu lassen. 

(3) Wenn er dieser Pflicht binnen acht Tagen, 
vom Eintl1~tt der Verhünderung der Präsidenten 
be2Jiehungsw,eise der ErLedigung der Amtler an 
gerechn,et, nichlt namkommt, ~ehen diJe vother 
g,enannten Rechte an den nächsloen j.eweils äLtesten 
Abgeordneten üher, bei demrue vorstehend an
geführten Vüraussetzun~en zUtlr,ef{en. 

(4) Die 50 gewählten Vemitzenden bLeiben Un 
Amt, bis mind~Sltlens einer der an der Ausübung 
ihrer Funktlionen verhinderten Präsidenten 'sein 
Amt wieder ausühen k;linn. 

§7 

Abgeordnete derselben wahlwerbenden Par
tei haben das R'echt, Slich in ,eüruem KLub zusam
menzusd1I,~eßen. Fü'rrn,e Al1Ierkennung eiIl!es sol
chen Zusammenschlusses ist die Zahl vün minde
stens fünf Mitgliedern ,erforderLich. Abgeordnete, 
die nicht derselben wahlwerbenden Partei an
gehöl1en, können sich in ,eiIl!em Klub nur mit 
Zu&ümmung des Na.cionaLra'tles lJUsammenschLie
ßen. Di.e Ergebniosse der Kon~tJi'tUierung eines 
Klubs ~i.!lJd dem PräSlidenten schl1ift1ich mirt:zu-
teiJ.en. 

§8 

(1) Die Präsidenten und die Obmänner der 
Kluhs bilden die Präsidialkonftel"enz. Die Obmän
ner der Klubs könIl!en sich v,el1tretlen lassen. 

(2) Die Präsidialkonferenz 'LSlt ein heratlendes 
Organ, S.ie erstattet insbesündere VOl1schIäg,e zur 
Erstellung und Durchführung der Arbeitspläne, 
zur Festlegung der Ta,gesordnung,en UdldcLer S~t
zungsz.erten des Na'tiünalrates, zur Zuweisung von 
Vorlagen an clie Awsschüs.se sowie zur Koordin,ie
rung der Si,tzungszeiten ,der Au~schüsSie. 

(3) Die Erlassung der Hausordnung (§ 14 
Abos. 1) sowie rue Verfügung,en ·des PräsJd,enten 
hinsich'vLich der LiSlte der Abgeürdneten (§ 14 
Abs. 6) oder des Entfalls der Fragestunde (§ 94 
Abs. 5) bedürfen jedenfalls der vürherigen Bera
tung in der Präsidialkünfterenz. 
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11. Allgemeine Rechte und Pflichten der Abge
ordneten 

§ 9 

Jeder AbgeO'l"dn'eve, des:.en Wahlschein in der 
ParlamenusdiflektiO'n 'hirutedegt ist, halt für die 
Dauer der jeweilig,en Gesetzg·ebun.g.speniodesO' 
lange Sitz und Stimme im N3JtiO'nalr3Jt, als nicht 
seine Miltg1iedschaft aus eiruemder im § 2 g,enann
ten Gründe ,erloschen '~st. 

§ 10 

(1) Die Abgeofldnetlen können wegen der .in 
Ausübung ihf1es Berrufes geschehenen Abstimmun
gen niemals, wegen der in diesem Beruf gemach
nen mün,dlichen Kußerurug.en nur vOtm Naotionalrat 
veran'twoflt:lich gemacht werden. 

(2) Kein Ab~eordnet.er darf wegen einer straf
baren Handlung - den Fall der Ergreifung auf 
fr.Lscher Tat bei V,erübung e~nes Verbfleclrens aus
genO'mmen - O'hne ZustÜmmung .des NaloiO'nal
raltes v,erhaftet oder ~O'n~t behördl,ich v,erfO'lgt 
werden. Der Na:tion.aLrat ha't über ·ein Ersuchen 
der zur Verf.O'lgung berufenen B,ehörde um Zu
stimmung zur V,erhaftung O'der sonstigen behörd
lich'en VerfO'Igurug eines Abgeofldneten 'b.innlen 
sechs WO'chen zu beschließen. Beschließt der 
NatiO'nalrat innerhalb dieser Frist, dem Ersuchen 
nicht stattzugeben, sO' ist die VerfO'lgung gemäß 
Art. 57 Abs. 2 B-VG auf die Dauer der Gesetz
gebungsperiO'de aufzuschieben; andernfalls darf 
die Verhaftung O'der sonstige behördliche Ver
fO'lgung stattfinden. Die tagungsfreie Zeit wird 
weder in diese Frist nO'ch in die Verjährungszeit 
eingerechnet. 

(3) Im FaN der Ergreifung auf fnischer Tat bei 
Verübung eines Verbrechens hat ·di,e Behörde dem 
Präsliderutendes Nationalrates sogleich die ~
schehene VIerhaftung bekanntzugeben. Wenn es 
der Nationakalt O'der !in ·der tagun.gsfrcien Zert 
der mi·t diesen An~eI.egenheiJ1Jen betrautJe ständ~ 
Ausschuß (Immuniltätsaus,sch'uß) v,erlangt, muß d~e 
Haft aufgehO'ben oder~e Verb1gung übeflhaupt 
auf die Dauer ·der Gesetzgebung;spwiodle auf)'Je
schohen werden. 

(4) DiJe Immunität der Abgeordneten (Abs. 1 
bis 3) endigt mit dem Tag des Zusammen:trntJbes 
des neugewähJ.nen Nanionalrates, bei Orgalnen des 
NatiO'nakates, deren Funktion über ,di,es,en Zeit
punkt hinauSig'eht, mit dem Erlöschen dieser 
Funktion. 

§11 

(1) }eder Abgeordnete ist v,erpflichtet, an den 
S~tzurugen des Nav~onalra·tes und der Aruschüsse, 
in die er gewählt ~st, teilzunehmen. 

(2) Düe Abwesenhcit ·eines Ab~eO'fld:neten von 
solchen SitlJungen kann nur durch Krankhert oder 
anderetJr.ifoige Gründe .entschuldigt werden. 

3 

§ 12 

(1) Ein Abgeordneter, der v,erhirudeflt ist, an 
einer oder mehreren aufeinanderfolgenden Sit
zungen des Na·tiO'nalrates ,tJdlzunehmen, h;vt wes 
dem Präsidenten vor Be~rnn der Sitzung hez.ie
hungsweis,e der eI1sten von mehI1eren aufeinander
fo.l&en.den Sitzungen sch,niEtlich unl1er Angabe des 
Grundes mi·tz\lJteiIen. Diese MiltJrelilung kann auch 
durch den Klub erfO'lg.en, ·dem der v.erhindente 
Abgeordruete angehört. 

(2) Teilt ein Ab,g,eordnel)er dem Präsidenten 
eine Vel'hrnderung von mehr als 30 Tagen mi,t 
und jst di'ese nicht durch Klrankheit begründet, 
so hat der PJ;:äsidefilt dies dem NaotJioo,akat be
kanntzugdren. Wir.d &egendie Tnif,ti,gkeilt des 
Grundes der Abwesenheit ,eine Binwendung er
hO'hen, so entJscheid'et der N:lJoionalut O'hne 
Debatte, ob d'er Ah&eor.dnete aufzufordern lis.t, 
unverzüglich an den Sitzungen des Na't~ona1rates 
wieder 'teilzunehmen. 

(3) Der P.räsident hat am Beginn Jeder Sit
zung mitzuteilen, WleIlche AbgeO'I1dneten entschul
digt sind. 

111. Aufgaben der Präsidenten, Schriftführer und 
Ordner 

§13 

(1) Der Präs.iderut wacht darüber, daß die 
Wür.de und düe R,echte des Na,tiO'nalrates ge
wahrt, die dem Nationa'lrat obl~egenden Auf
gaben erfüUt und düe V.erhandlung,en mit Ver
meidung jedes urunötJigen Aufschuhes durchge
fühflt werden. 

(2) Er handhabt di!e GeschäftsoI1dnung, achtlet 
auf ihre BeO'bach,tung und ,",orgt für dle Auf,I1echt
.erhaltung der Ruhe und Ordnung im Sitzungs
saale. 

(3) Der Präsident eröffnet und sch1üeßt ,~e 
Sitzungen, führt ·den VOl'S~tz, leitet die Verhand
lung, erteütt dalS Wont, ,s'teHt d~e F,ragenzur Ab
stimmung und spnicht ,deren ErgebruisaUiS. Er list 
j,ederZieilt, inshesondefle im FalLe ·einer Störung, 
berechtigt, due Sützurug auf bestimmoe oder unbe
stimmte Zeut zu uruterhrech'en. Er läßt Ruhestörer 
von den Galerven entfernen und diesle im äuß.er
sten FalLe räumen. 

(4) Der Präs,ident führt di,e Zuweisungen de,r 
um § 21 Ahs. 1 auf~ezäh:1ten Veflhandlungs&egen
stände an die Ausschüsse durch. Femer bringt er 
die . B,eschl üssedes U n v,efleinbarkeiltsa usschusses 
und di'e auf Grund dies,er Beschlüsse von ~hm 
getroffenen Maßnahmen dem Nationalrat zur 
Kenntruis. 
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(5) Der Präs.iJdent hat das Recht der Entgegen
nahme wie auch der Zuteilung aller an den Na
l.ion;lJ!;rat gelangenden Schribtstücke; ihm obliegt 
die VeJ1tretun,g des N a>tiona:lntes und ,seiner A us
schüsse nach außen. 

(6) Schr,jfdiche Ausbentigungen, di,e vom Natio
nalrat ausgehen, sind vom Präsidenten und einem 
Schriftführer zu unterzeichnen. 

§ 14 

(1) Der P,räsiderut uht das Hausrecht ,im Par
lamentsgebäude aus unoderläßt nach B,eutung ,in 
der PdiJsidialkonf,el'enzd~e Hausordnung. 

(2) Er ersteUt ,im Einv,ernehmen mit dem Zwei
ten und ,dem Drxtten Präisiderunen den Vora.n
schlag für ·den Na>nionalrat und übermannelt ,ihn 
samt Anlagen und Edäuterungen dem Bundes
miniJ~ber für Fina,nzen. Der Präsiden!t verfügt 
über ,die den Na>nionalrat betreffienden fina.nz
gesetzlichen Ansätze des BundesvOiraIlJSchlages. 

(3) Die Emennungder Bedien~teten der Parla
mentsdmeknion sneht dem Präisidenten des Na
tionalntes zu. Ihm kommen auch aUe übrigen 
Befugn~s·s'e ,in Peroonala,ngeLegenheillen dieser Be
dienslleten zu; ,er ,il~t msoweit ober;stes V,erwal
tungsorgan und übt dJiese Bdugms&eaUein aus. 

(4) Die Bediensteten der Par<lamentsdlirek'nion 
werden hinsich,tLich ihrer StJellung, ,ihrer Pflich
ten und R,echte ,den übrigen Bundesbed'vensllenen 
gleichg,ehalten. 

(5) Dem Präsidennen obliilegt d,j'e Vorsorge für 
den Stenographend,ieruSit und allfällige andere Auf
nahmen vOtn den V:erha.ndlungen (Ton- und Bild
.aufnahmen). 

(6) Am Begimn jeder Ges'etzgebungsper.iod'e und 
nach größeren VIeränderungen auch wähnend einer 
solch,en veraniaßt .der P,räsiderut ,rue Herausgabe 
einer Liste der Abgeordnenen durch ·die Parla
mentsdvreknion. Diese Liste ha>t neben dem 
Namen des j,ewei1igen Abgeordneten folg,ende An
gaben zu ,enthalten: ,]n welchem Wahlkneis (Wahl
roreilsV'erband) er g,ewählt wurde, welchem Klub 
er angehör;t und schließlich ,~ein,e Wohn- bezie
hungsweise Postansch,rift. Die Auf.nahme wei
terer Angaben kamn der PräiS'ident nach Be,ra,tung 
in der Präisidia'lkonferenz v-erfügen. 

(7) Andere Y,eröff,erut1ichungen sind dem Präsi
demen anheim!?iestelLt, wobei er ,einen B,eschluß 
des Na'tion:lill'a>tes einhoLen kann. 

§ 15 

Im FaUe der VerhiJnderung .des Pdsidenten 
V'ertnitt ihn der Zweite bezi,ehungsweise d,er Dr~tlte 
PräSlident. w,ertens kann sich der Präsident in der 
Vorsitzführung (§ 13) durch den Zweiten be
ziehungsweise den Dritten Präsidenten vertreten 
lassen. 

§ 16 

Di,e Schri~tführer haben den Präsiden:ten bei 
d.er Erfüllung 5eiruer Obli,eg,enheitlen, insbesondere 
bei Vedesungen ,im N ationalra>t und bei der 
Ermittlung der Ergebnilsse der Abstimmungen 
(Stimmenzählungen), zu unterstützen. 

§ 17 

Die Ordner uruterstützen den Präsideruten bei 
der Leitung der Verhandlungen und bei der Auf
rechtlerhal,tung der }tuhe und Ordnung im Sit
zungssaal. 

IV. Allgemeine Rechte und Pflichten der Mit
glieder der Bundesregierung sowie des Präsiden
ten und des Vizepräsidenten des Rechnungshofes 

§ 18 

(1) Die MvtgLieder der Bundest1egierung sowie 
die Staatssekretär,e sind berechti!?it, a,n ,allen Ver
handlungen des NartionaJna1:'es, seiner Ausschüsse 
und deren Unterausschüsse - au'sgenommen jene 
des Ständigen UnterausschUlsses ,des Ha,uptaus
schusses und der Umet1suchungsaUisschüsS>e - teil
zunehmen. 

(2) Die ,im Abs. 1 gena>nruten PersOinen sind be
rechtigt, zu a:Hen SitzungJendes NatiOtnalra>tes, 
seiner Ausschüsse und deren Unnerausschüsse -
ausgenommen jene des Ständü,gen UnterausschUlS
ses des Hauptausschusses und der Untersuchungs
ausschüsse - Bedienstete ihres Ressorts beizu
ziehen, sofern nicht für einzelne Sitzungen oder 
Abschnitte einer Sitzung das Gegenteil beschlos
sen wird . 

(3) Der Na>ti,ona1rat sowie .dess.en AUISschi.isse 
und der;en Ulliterausschüsse körunen die Anw,es'en
hert von Mi,tgtUedern ,der Burudesre,gierung ver
dangen. 

§ 19 

(1) D~e Mitglieder der Bunde:sreg,i,erung sow~e 
die von ihnen 'entsendeten Staa~retäre können 
in den Debatten des Nationalral!.es, ,seiner Aus
schüsse und der;en Unrterausschüs'se - ausgenom
men jene des Ständigen UruterausschuSises des 
Hauptausschusses und der Unrtersuchungsaus
schüs,s.e - zu einem Wn Verh:lindlung .&tehenden 
Geg,enstand auch wiederhoke Male, jedoch ohne 
Unterbrechung ,evrues R.ednens,da>s Wort nehmen. 

(2) Di'e Mitglieder der Bundesr,egierung ,sind 
berechlligt, an den Sitzungen des Nationalrares 
auch zu Geg,enständen, d~e ruich't in Verhandtlung 
stehen, mündLich'e Erklärung,en abzugehen. In 
einem solchen FaUe hat das Milltg1ied der Bundes
r,egierll'ng seinred,iesbezügliche Absicht dem Pd
siderutlen nach MögLichkei'! vor Beginn der Sitzung 
bekanntzugeben. Der Präs~dent macht hievon 
dem NationaIra,t MiTteilung und bes,timmt, in 
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welchem Zei,tpunkt während .der SitZiung di'e Er
klärung ab@egeben w,ird. Wlel'den gegen d,ies,e 
Entscheidung des PräSliderunen Einwendungen er
hohen, so ,erutscheidet der NaiUionalrat über den 
Zeitpunkt ohne Debatoe. 

§ 20 

(1) Der P,räsident und der Vizepräsi-dent des 
Rechnungshofes ~ind berechti~t, an .den Verhand
lungen des Nationalrates sow~'e ,sei'ruer Ausschüs.se 
und deren UntJerauslSchüss,e über di.e Berichte des 
Rechnungshofes, die Bundesrechruungsabschlüss1e 
und die den RechnungJslhof betI1effenden Kapi'bel 
des Entwurfes des Bundesfinanzgesetz.es 'teilzu
nehmen. 

(2) Der Präsident und der V,izepräsidenlt des 
Rechnungshofes &ind f'erner lbeI1ech,tigt, zu jenen 
Sitzungen des Nationa1ranes sOWiie seiner Aus
schüsse und deren Unterausschi1~se, an denen sve 
teilnehmen, Bedienstete des Rechnungshofes bei
zuziehen, sofern nicht für einzelne Sitzungen 
oder Abschnitte einer Sitzung das Gegenteil be
schlossen wird. 

(3) Der Präsidenit des Rechnungshof,es - im 
Falle seiner Verhinderung der Vizepräs:iderut -
kann in den Deba,nten des Nationalrates ,sowie 
s,einer Ausschüsse und deren Unterausschüsse zu 
einem der im Abs. 1 angeführten Gegenstände 
auch wiederholte Male, j,edoch ohne Unterbr,e
chung ej,nes Redners, das Wort nehmen. 

(4) Der Naltionalrat sowü,e .desls'en Ausschüs,se 
und deren Unterausschüsse können die Anwesen
heit des Präsidenten und des V,iZiepräsidenlten des 
Rechnungs'hof'es verlangen. 

V. Gegenstände der Verhandlung 

§ 21 

(1) Geg.ensltände der Verhandlung des Natio
nalrates ,sowi.e der Vorberatung ,sein1er Ausschüsse 
sind folgende schri~tliche Vorlagen: 

Selbständige Anträge von Abgeol'dneten; 
Vorlagen der BundelSI1egi.erung; 
Gesetzesanträge des Bundesrates; 
Volksbegehren; 

Einsprüche des Bundesrates; 

Berichne der vom Naltionalra't oder von Naxio
nalrat und Bundesrat in .int,erna'tional,e parlamen
tarisdle Organisationen enmendeten Delegatio
nen; 

Berichneder Bundesreg,ierung und ihur Mit
gEeder; 

Berichte des Rechnungshof,es und Bundesrech
nungsabschlüsse; 

Ersuchen um Zustimmung zur behördlichen 
Verfolgung von Abgeordnetien gemäß § 10 Abs. 2 
und Mitteilungen von Behörden gemäß § 10 
Abs.3; 
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Anträge von 'Behörden gemäß Art. 63 Abs. 2 
B-VG; 

Ersuchen um die Ermächtigung zur V,erfol~ung 
von Personen w~gen Bdeidigung des National
rates; 

Peti<tionen. 

(2) Geg,ensltände der Verhandlung des Natio
nalutes sind weiter:s folgende Vorlagen der Aus
schüsse: 

Selbs,tändige Antiräge von Ausschüssen; 
B'enichte von Untersuchung,sausschÜSlSen; 

Berichte des Hauptausschusses gemäß den be-
sonderen gesetzIichen Bes'llimmungen. 

(3) Ferner sind Ge~ensJtände der Verhandlung 
des N atüonaLra:1les : 

Anfragen und Anfragebearutwortungen; 
ErkläliUJ1gen von Mitgl,iedern der Bundesregie

rung g,emäß § 19 Ahs. 2; 

M~oteilung:en über d~e Ernennung von Mitglie
dern der Bundesregierung (Art. 70 B-VG) und 
von Staatssekretären (Art. 78 Abs. 2 B-VG); 

WahLen. 

!§ 22 

Die ,im § 21 angeführten Gegelt1lStände {!Jer 
Verhandlung m~t Ausnahme der Peorcionen gel
ten als B,e~tandoeile der Verh:l!ndlungen in den 
öffentLichen Sitzungen des Nationaluoes (Art. 33 
B-VG). Dasselbe gilt für di'eBenichte der Aus
schüsse beziehungsweilSIe Minderheitsberich,te. 

§ 23 

(1) Nach Einlangen von Vorlagen ,der Bundes
r~gierung, Ges,etZies,an1trägen des Bundesrat'es, 
Volksbegehr,en, Einsprüchen des BundeS/rates, 
Ber,iroten parlamentaI1ischer Del'egationen, Bemch
ten der Bundesf1eg.iemng und !ihrer MiJtgLieder, 
Berimten des Rechnungshofes beziehungsweis'e 
Bundesrechnungsabschlüssen sowie sch,r;ifdichen 
Anf.rag,en und schrifltltichen Anfr,a,gebeantwortun
gen verfügt der Präsidenlt def1en VerVlielfältligung 
sowie Verteilung an die Abg,eordneten. 

(2) Wenn ein Vorschlag der Bundesr,egierung 
vorLiegt, anläßlidl der Geruehmigungdes Ab
schlusses eines Staatsv,ertrages gemäß Art. 49 
Abs. 2 B-VG zu besdlließen, daß die~er oder 
einzelne genau bezeimnete 'reHe d~selben nicht 
im Bundesgesetzblaot, sondern >in anderer zw,eck
entspredlender WeiS>e kundzumamen slind, kann 
der PräSlident verfügen, daß von der Vervid
fähigung dieses Staatsvertrages bezrehungsweise 
,einuelner Teil,e desselben auch für Zweck'e des 
Nationalrates abgesehen wird. Dalrüher hinaus 
kann der Pdüsident auch von der Vervidfälcigung 
anderer Verhandlung~gegenstände beziehungs
weise von 'feilen von Verhandlungsgeg,enständen 
nach Rücksprame mit den Mitg.liedern der Prä-
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sidia'lkonferenz ausnahmsweise absehen, wenn 
dLes -die gebotene RückSlicht auf eLne sparsame 
und zweckmäßige Verwaltung notWienrug er
schein,en läßt. Er ha't jedoch in j,edem dioeser Fälle 
zu v-erfügen, daß die gesamte Vorlage in der 
PariameJ1lts&rektJion zur Einsichtnahme aufliegt. 

(3) Ersuchen um ZUi>timmung zur behördlichen 
Verfolgung von Abg.eordneten gemäß § 10 Abs. 2 
und Mittleilun,gen von B,ehörden gemäß § 10 
Abs. 3, Anträge von ß.ehörden gemäß Art. 63 
Abs. 2 B-VG, Ersuchen um -die Ermächtigung 
zur Verfolgung von P,eI'sonen w,eg,en ß.eLeidigung 
des Nationalrates, Zuschl'liften über die Emen~ 
nung von M~tgliedern der BunJesl:egLerung und 
von Staaitssekretäl'len S'oWiLe Peoi,tionen werden 
nicht v-erwelfäl1tigt und v'erteilt. 

(4) Di'e 'schriftlicheingela:ngtlen Verhandlungs
gegenstände - mi.t Af\lIsnahme der Seloo,tändi!;'en 
Anträge von Ausschüssen sowie der Berichte 
von Untersuchungsausschüssen und des Haupt
ausschusses - sind in den Sitzungen des Natio
nalrates bekanntzugeben. Diese Mitteilungen 
(§ 49 Abs. 1 oder 2) haben bei den gemäß Abs. 1 
beziehungsweise § 26 Abs. 6 zu vervielfältigen
den und zu verteilenden Verhandlungsgegenstän
den in der auf die Verteilung nächstfolgenden 
Sitzung, bei den im Abs. 3 aufgezählten Ver
handlungsgegenständen in der auf das Einlangen 
folgenden Sitzung zu erfolgen. 

§ 24 

(1) Bei F,eslJ1egul1Jg der Tag,esordnung des Natio
nal.ranes haben Volksbeg,ehl'en den Vorrang vor 
allen übl1ig,en Gegenständen. 

(2) Di,e Vorberaitung eines VoLfusbegehr,ens hait 
innerhalb eines Monates nach Zuweisung an den 
Ausschuß zu beginnen; nach weitel'len sechs Mona
ten wtdem Naicionalr.art: jedenfalls ein Bericht zu 
erstatten. 

§ 25 

Die Bundesregierung kann ,ihre Vorlagen b~s 
zum Beginn der Abstimmung im AuS/schuß ändern 
oder zurückziehen. Nach Einlangen der diesbe
züglichen Note verfügt oer Präsident der-en Ver
vielfältigung sowlie Viel'ltJeilung _an die Abgeord
n,eten. überdiJes ~gt jeoe solche Änoerung bezie
hungsweise ZurückzLehung eüner Regierungsvor
lage in der nächstfolgenden Sitzung des Nat.ional
rates mitzuteilen (§ 49 Abs. 1 oder 2). 

§ 26 

(1) Jeder Abgeordnete ist bel'echti,gt, Ln den 
Sitzung,en des Na:tionalrates Selb&tändige Anträge 
einzubringen. 

(2) Der Arutrag muß'mDt der FOl'mel v,ersehen 
sein: "Der Nationakat wolle beschließen" und 

hat den Wortlaut des nach dem Antrage vom 
Nati,onakat zu fassenden B-eschLusses ZJU ,enthalten. 
Er ,ist dem Präsiden~en schl1ift1ich, mrt der eigen
händigen Unterschrift des Antragstellers verse
hen, zu übergeben. Jedem Antrag sind minde
stens vier Abschriften beizulegen. 

(3) Der Antrag kann auch ,einen Vo'rschlag 
hirusichtLich der Allt 5'eilner Vorberatung en.tha~
ten. 

(4) l'eder Antrag muß mit Einnechnung des 
Antragste'Uers VOill mindestens acht Abgeor-dne
ten unten~tütz:t ~ein. 

(5) Die UnterstÜltzungerfol!;'t, wenn der Antrag 
nicht von acht Abg,eordnet:en unterfel1tigt ist, auf 
die U nter.9tützungsfrage des Präsidenoen durch 
Erheben von den SDtzen. 

(6) Alle Selbständig,en Anträ.g,e von Abgeord
neten w.erden, wenn sie gehönig ulliteIlstütZit sind, 
unverzüglich vervielfäl,tigt und an die Abgeord
neten verteilt. 

(7) Ha't .ein Ausschuß d~e Vorheraltung eines 
Selbstä'fi~gen Anttra:ges von Abg.eordneoen nicht 
binnen sechs Mona·ten nach Zuw:eisung ,der V Q1r
lage begonnen, 50 kann vom Antrag~teller be
ziehungsweise von den Antragstellern binnen wei
te1"er sechs Mona'te v>erl-angt werden, daß diie Vor
hemtung 'ßnnerhalb von zehn Wochen nach der 
übergabe des V,eI1langelllS .aufgenommen wir-d. 
Ein solches Verlangen ,is,t dt'm Prä~identen smrift
Lich zu übergeben, der hi'evon dem NationaLmt 
Mitteilung macht (§ 49 Abs. 1 oder 2) und die 
Verständigung des Obmannes dies Ausschusses 
durch die Pa,rlament~dil'ektion Vleranlaßt. 

(8) Der Selbständig~e Antrag von Abgeordneten 
kann vom Antr:l@S,teller heziehUl1igsweise von d-en 
Antragstellern bis zum ß,eginn der Abtimmung 
im Ausschuß zrurückg,ezog,en werden. Der Präsi
dent v,erfügt d~e VeI"V1idfä1t1igung des di,e.sbezüg
lichen Schneibens sowie dessen V,eI1t1eilung an die 
Abg,eordneten. übel'diles ist j.ede -solche Zurück
z:iJehung eines Antrages in der näch~tfolgenden 
Sitzung des Nationalrates mitzuteilen (§ 49 Abs. 1 
oder 2). 

§ 27 

(1) Jeder ~us.schuß hat das R,echt, SelhSltändige 
Anträge auf Erlassung von Gesetzen zu stellen, 
die mit dem im Aussch'uß behanoelten Gegen
stand in inhaltlichem Zusammenhang stehen, und 
hierüber gemäß § 42 einen Beliicht zu ,erstatten. 

(2) Bei VOr'beraJtung ·eines Entwurfes des Bun
desfinanz-gesetz-es sowi,e ,eines Einspruches des 
Bundesrates ,ist di,e Stellung eines Selbständig,en 
Antrages im Sinne des Abs. 1 j-edoch nicht zu
läs.sig. 

(3) Ferner hat der Ausschuß das R,echt, SeIb~ 
ständige Anträge auf FasSUl!lg von Beschlüssen 
zu S't-ellen, die nicht die ErLwsung von Ges,etzen 
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gemäß Abs. 1 betr,effen, aber miJt dem ,im Aus
schuß behandelten Gegensta.nd in ,~nha'LtLichem 
Zusammenhangsuehen. Handel,t es sich hiebei um 
Em schließungsaI1ltlräg,e, ~o wenden ,rues,e dem Aus
schußbenicht über den Gegenstand unmittlelbar 
angeschlQssen. 

§ 28 

(1) Selbständige Anträge, nach welchen ein,e 
über den Bundesvoranschlag hinausgehende finan
z,ielle Belastung des Bundes ,eintr,eten würde, müs
sen zugh:lich Vorschläge darüberellithaken, wioe 
der Mehraufwand zu deck,en .~t. 

(2) Der A.~schuß, dem ,ein solcher AI1Itrag zur 
Vorberatung zugew~esen worden Lst, hat zu prü
fen, ob der Bedeckungsvo1'lschlag ausr,eichend ist. 

VI. Bildung der Ausschüsse und Geschäftsbehand
lung in deren Sitzungen 

§ 29 

(1) Der Nat~onalrat wähLt aus s'eiruer Mitte 
nach dem Grunds<l!tz der Verhältniswahl den 
Hauptaus'schruß. 

(2) Der Hauptausschuß halt :iMbesondere an 
der Bestellung des Präsidenten und des Vize
präsideruten des R,eclmung,shof,es (Art. 122 B-VG), 
ferner nach Maßgabe des § 23 des V,erfassung/)
übergangs gesetzes 1920 an der Festsetzung von 
Eisenbahrutal'if'en, POSlt- und f.emmeldegebühr:en 
und Preisen der Monopolgeg,enstände ,sowie von 
Bezüg,en der in Betn~eben des Bundes ständi.g 
beschähigtlen P.el1Sonen (Art. 54 B-VG) miJtzu
wirken. Auch bedürfen, soweit diJes durch Bundes
ges,etz festg,eset~t ,ist, beSitimmlle Verordnung,en 
der Bundesregierung oderein'es Bundesministers 
des Eünvernehmens mit dem Hauptausschuß 
(Art. 55 Abs. 1 B-VG). H~ebei sind di'e ß.estim
mung,en ,des § 3 ,des Gesetzes vom 13. Apnil 
1920, StGBl. Nr. 180, iS1inngemäß anzuw,enden. 
V,erhandlung.sgegenstärude des Haupt auss chrusses 
sind fel'ner die auf Grund geSletz!.icher Besuim
mungen er,statlteuen Bemchte. 

§ 30 

(1) Die Zahl der MitgLieder des Hauptau&schus
ses wrrd durch ß.eschtl'uß des N a1oionalrates feSlt
gesetzt, 

(2) DiJe Wahl erfolgt auf Grund von WahILiJsten 
(Wahlvorschlägen), die beim Präsidenten einzu
reichen sind. 

(3) Von jeder Liste weI'den so v,iele Abgeord
nete Mitglieder des Hauptausschusses, als dem 
Vel'hä1tn:i1S der Zahlender Abgeor,dneten ent
spricht, die ,die ,einzelnen L~ten uruoerzeichnet 
haben. Jeder Abgeordnete darf nur ,eine Liste 
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UIlJoerzeichnen. Für die Wahl ,ist zunächst die 
R.eihenfol~e des Wahlvorschlages entscheidend. 

(4) Die Zu'teilung der auf jede Liste ,entfallen
den Anzahl von Mitgliedern erfolgt mittels der 
Wahlzahl, die wie folgt zu bel'echnen isit: D1e 
Zahlen der Ab~eordneten, die die ,einzelnen 
Listen ufiit·erzeichlllet haben, w,erden, nach ihrer 
Größe g,eordnet, nebenei'ilalfider g,eschrti,eben; 
unter jede Summe wird die Hälf.tegeschl'lieben, 
da'runuer ,das Dri.'tltel, das ~1ertJel un,d nach Be
darf rue weuuerfolg,enden 'teilzahlen. Als Wahl
zahl gilt hei ';z;ehn zu vergebenden Ausschuß
sitZien di'e zehntgrößte, bei elf ,di'e eLftgrößte, .bei 
zwölf die zwölftgrößte usw. Zahl der so ange
sdlriebenen Za.h1en. Auf jedewSllie ellltfaHen so 
",ieIe Mitglieder, a.1sd~e WahilzaM in der Zahl 
.der Abgeor:dneteneruthal1ten ,ist, Jclii,e die betref
fende Liste unterneichnet ·halhen. 

(5) Im Falte der Verhj,ndemng eines Ausschuß
mi,tgl1iedestritt als Ersatzmann derj.eruige <ein, 
welch,en die Abgeordneten, die d~e bstJe ein~e
reicht hahen, demP,räs,idenuen schriftJbich bezeich
nen. 

§ 31 

(1) Der Hauptausschuß wählt aus seiner MilitJte 
den Ständigen Unter ausschuß, ,dem die im ß.un
des-Verf<lissungsgesetz lin der Fassulllg von 1929 
vor&es'ehenen Be~ugnJisse obliegen. Die Wahl er
folgt nach den ,im § 30 fes,tgdegoen Grundsätzen; 
dem Unterausschuß muß j,edoch mindesillens em 
Mi,tgLi,ed j,eder im Haupt<liusschuß v,ertrettenen 
Partei ang,ehöl1en. 

(2) Für jedes Mitgb1eddes Ständigen Un'ter
au.~schus~es ,ist e:in Ers:l!tzmrtgLied zu wäh1en. Di'e 
Mi,tglieder und Ersatzmitg1uederaes Ständigen 
Unterausischus.ses behalten ihr,e Mandalte so Lange, 
bis der HauptaUSiSchuß des NalllionaJ.rates ander.e 
Mitgli,eder und ErsatzrnitgLßeder '~n den Ständig,en 
Un'üeraUISschuß gewähLt hat. 

§ 32 

(1) Zur Vorberatung der Verhandlungsgegen
stände wel'den Ausschüsse gewählt. Der National
rat setzt die Zahl der MitgLiecLer und Brsatzmi,t
gl,ieder j,edes zu wählenden .Arusschu~es fest. D~e 
MiJtg1i.eder und Ersaltzmitg1ieder werden auf di,e 
Klubs im V;erhäknßs der Zahl der ,ihI1len ange
hörenden Abgeordn,eten nach den ,im § 30 feS't
gde,gben Grundsätzen v;erueLlt. Die Klubs machen 
di,e auf sie entfaLLenden Ausschuß- und EflSatz
mitglieder dem Präsi,denten namhaft;diiese geLten 
damit als gewähLt. Sobald beim P,räsidenrtlen ange
meldete Veränderungen 1m StärkeVierhäkrus der 
Kl'ubs es el'for1dern, hat der N ationalra.t eine 
Neuwahl der bestehenden Ausschüsse durchzu
fühl'len. Di'e Verh<lindlungen der AU&Schüss,e erfah
l'Ien durch eine ,solche Neuwahl keine UnteIihre
chung. 
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(2) bt eiul AusschußmitgE,ed V'erhindert,. so 
wird ,es durch ,ein gewähltes ErsaJtzmitgLied des
sdben Klubs verureten. 

(3) Ein verhindertes AUISSchußmutglied kann 
Sltatt durch ein Er:satzmitgli'ed auch durch ,eInen 
ander,en Abgeordnleten de~selben Klubs nach 
schriftLicher Meldung heitn Obmann des Aus
SchUSSIeS v,ertreten werden. 

§33 

(1) Der Nau~onalra;t kaJnll auf Grund ein,es 
Ant.ra.ges zur Geschäfusbehandlung den BesChluß 
auf Eins,etzung ei,nes Un'tersuchungJSau~chus.ses 
fa,ssen. Ein solch,er An.trag ist dem P.r~identen 
schl'ibtLich zu überlleichen und hat ,den Gegens'tand 
der Untersuchung sowüe di'e Zusammen~etzung 
des Unter,slllchun~sausschusses zu en'thaIoen. Jedem 
Untersuchungs ausschuß muß j'edoch mindestens 
ein Mitgllied jleder .im Hauptausschuß vertr;etenen 
Partei angehör;en. 

(2) Die Debalot,e - falls der Anotrag6teUer eine 
solche veda;ngt oder der NationalraJt ISlie be
schl,iteßt - und Abstimmung üher den Anora,g 
erfolgen n'ach Erled~gung der Tagesordnung der 
Sitzung. Wenn jedochei,n Fünbtel der anwesenden 
Abg,eo'rdneten dies schriftlich VIerlangt, ist die 
Absuimmung an den Beginn der nächsten Sitzung 
zu verlegen. 

(3) Die Gel1ichte und alle anderen Behörden 
sind v,erpflichoet, dem Brsuch,en diesler Ausschüsse 
um B,eweiserhebungen Folge zu leilSloen; aUe 
öffentlidren Ämter haben auf Verlangen ihre 
Akten vorzulegen. 

(4) B,ei Beweis,erhebungen durch den Unter
suchungsausschuß sind die B,esltimmungen der 
Strafprozeßordnung über das Beweisv,erfahren 
EU der Haupty;erhandlung vor den Gerichtshöfen 
er,ster Instanz sinng,emäß mit der Maßgabe anzu
wenden, daß die Beeidigung von Sachverständigen 
und Zeugen ,sowie die Ver;Iesung von Protokollen, 
Gutachten und anderen Schr:iftstücken auf Grund 
eines Beschlus!>es ,des Untersuchungsausschusses .er
folg,en. 

§ 34 

(1) Zur Konstituierung wird der Ausschuß 
vom Präsidenten des Nationalrates einberufen. 

(2) Jeder Ausschuß wählt einen Obmann und 
so vlide Obmannsltelhnertreter und Sch'niftführer, 
wie für notwendig erach'uet werden. 

(3) B:is zur Wahl des Obmannes führt der 
Pirä~idenlt des Naoionakates den VOI1silltz. 

(4) Der Obmann beruft den Amschuß zu s,einen 
Sitzung,enein; er ,eröffnet und schLießt d,j'e Sit
z.ungen, handhabt die Ges.chäf,tsordnung und 
achtet auf deren B,eobachtung; ,er sorgt für di'e 
Aufrech,terhaltung der Ruhe und Or,dnung wäh
rend der Si,tzung und ist auch heI"echuigt, die 
Sitzung zu unterbTechen. 

§ 35 

(1) Ein Ausschuß kann zur Vo:rbehandlung 
eirues ,rhm zugewiesenen GegelliStandes und zur 
Ber.ichter~taJttung hierüber an ihn ,einen Un:tJer
aus,schuß ,eiusletz,en. Dem Um er ausschuß komm'! 
berattender Charak~er zu; Mehrheiosbeschlüss'e 
sind Lediglich über Anoräge zur Geschäftsbehand
lung zuläss'ig. 

(2) Uruuersuchungsaus,schüsse können Unteraus
schü~e lediglich zur Abfassung des Ber.ichwelllt
wurf.es einsetzen. 

(3) Zur Kons'oj,uurerung wi'nd der Unterausschuß 
vom Obmann des Ausschusses einberufen. Jeder 
Unterausschuß wählt einen Obmann und einen 
Schrif,tfühl'er. Wenn ,er es für notwendig erachnet, 
kann er überdi'es Stellvertreter sowohl- für den 
Obma.nn als auch für den Schl'iftführer wähl'en. 
Der Obmann beruft den Unter ausschuß zu Slein'en 
S1tzungen ,ein und le~tet die Verhandlun~en. H~e
bei I$lind die Bestimmungen des § 41 über die Ver
handlungen der Ausschüsse sinngemäß anzu
wenden. 

(4) Der Unlterausocl!uß hat dem Ausschuß über 
das Ergebhlis 'Sleiner Verhandlungen entweder 
durch ·s,ein,en Obmann oder durch einern gewähl
ten BenichoerSlta'1Joer mündLich oder ,schriklich zu 
be!'ichten. Ahänderun~santrä~e zur Vorlage, über 
due im Unter ausschuß E'inV'emehmen ,erz.id't 
wurde, sind dem Ausschuß ~chr,ij;t1ich vorzulegen. 
Dem Unterausschuß kann vom Aus-schuß jeder
zeit, auch währ,end der VerhatncL1ung ütb.er den 
Ge~en,s.tand ~m Umerau.sschuß, eine Fr.ist zur Be
'richten,ta;ttung gesetzt werden. 

(5) Di.e Verhandlungen der Unreraus'schüss,e 
sind,sow()lt ISLe nicht atnderes beschLießen, ver
t,raulich. 

§ 36 

(1) Die Aus,schuß(Unterausschuß)mitgLi,eder sind 
verpflichtet, an ,den Sittzurug,en und Arbeiten des 
Ausischus,ses (Untierausschuss1es) teilzunehmen. 

(2) Das A!UJSschuß(UnlJerausschuß)mandat ,er
lischt, wenn das Mitglied es zurücklegt, wenn es 
dem Klub, der es namhaft gemacht hat, nicht 
mehr angehört, wenn der Klub ein anderes Mit
glied an seiner Stelle namhaft gemacht hat, end
lich wenn im Sinne des § 32 Abs. 1 eine allge
meine Neuwahl des Ausschusses durchgeführt 
worden ist. 

(3) Das Erlöschen des Ausschuß(Unteraus
schuß)manda'oes wlird außer im FalLe des § 32 
Abs. 1 mit dem Einlangen der dieslbezüg,l.ichen 
Mutteilung beim Präs.ideruten ,des Nationalra'tes 
wirksam. Dieser hat hrevon dem Obmann des 
Ausschusses Mi,tteilung ZoU machen und erforder
lichenfalls die Nominierung eines neuen Mit
gliedes zu veranlassen. 

J 
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§ 37 

(1) Der Präsident des Naciona1ralles ist berech
tigt, den Verhandlung;en auch }ener Ausschüsse, 
denen er nicht .ah M~tgLied angehört, mit beraten
der Stimme beizuwohnen. A1nder,e Abg,eordnete 
dürfen als Zuhörer anwle5'end !lein. 

(2) Es s;teht den Ausschüssen f,r,ei, auch andere 
AbgeoI1dn:ete zur Teiolnahme an Sitzungen m~t 
beratender Stimme beizuziehen. 

(3) P.ersonen, d~e weder Abgeordnete noch nach 
§§ 18 Abs. 1 bezi.ehung.sweffie 20 AJbs. 1 zJUr T.eil
nahme an ,einer Sitzung des Ausschuss.es beI1ech
tigt l;ind, dürten nur auf Grund ·ein'er Genehmi
gung CW:eisung) des P,rä.sidentlen des Natlionalntes 
beziehungsweise des weisungsherechcigoen MiJt
gLiedes der Bundeslieg,ierung oder Präsidelliten des 
Rechnungshofies anwesend ,~ein. 

(4) Jeder Au~schuß kann Srtzung,en oder Ab
schnitoe ,einer Sictzung mi,t Ausschluß aller Per
sOllien abhalten, die weder ·dem Natl~onaLrat ang,e
hören noch gemäß §§ 18 Abs. 1 beziehungsw.ei:se 
20 Abs. 1 Zur Teilnahme an ·den V,erhandlungen 
beI1echti.!;It !Sind. 

(5) Die Aus,schüsse können beschli'eßen, daß 
ullid ,inwieweit~hre Verhandlungen ·s;owi,e die von 
ihnen gefaßten B,eschlüsse vertrauLich tSind. Von 
veI1trauLich geführten Verhandlungen kann der 
Ausschuß weiJters auch die Abgeordnleten, die 
in der betreffenden Sitzung nicht stimmbel'ech
tigt sirud, ausschlileßen; zueiruemsolchen Beschluß 
ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgege
benlen Stimmen lerforderlich. 

(6) Die Prä5'ideruten des Nat~onaLra:tes können 
rui·emals von der Sitzung eines Ausschusses ausge
schlossen werden. 

(7) Auf Sitzungen der Unterausschüs.se finden 
d,ie B.eSltimmungender Abs. 3 und 4 srnngemäß 
Anwendung. 

§ 38 

(1) über jede Siltzwng 'eines Ausschusses oder 
Unterausschusses ,ist 'ein AmtLiches Protokoll ZJU 

fühl"en, das, vom Obmann und ,einem Schrift
führer gefertJigt, in der Pa.rlamentsdi:r,ekttion zu 
hinterlegen ~&t. Die Pl'otokollführung wlI1d .durch 
Bedienstete der ParlamantJsdi'rekcion besorgt; die 
Ausschüsse (UntJerausschüsse) können besch~eßen, 
einen Schl1i~tfühl1er nrit der Führung des Proto
kolls zu betrauen. 

(2) Da!S Protokoll hat zu yeI1zeidmen: d1e in 
Verhandlung genommenen Geg.enstände, alle im 
Verlaufe der SiJtzung ~estellten Anträge, die Art 
ihr.er Erledigung, das Er,~bnll.s der AbrstJimmun
gen und ·diJe gdaßten BeschlüSlSe. 

(3) Dem Protokoll sind rue Anwesenheitsliste 
SOW~te aLlfällige schriftliche Meldungen über wte 
Vel"tretung eines verhinderten Ausschußmitglie-
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des durch eilnen anderen Abgeordneten ·aJsein 
Ensatzmi:tglied anzuschLiJeßen. Ferner &i.nd Schrift
stücke, die der Obmann in der Sitzung des Aus
schusses (Unter ausschusses) den Mitgliedern zur 
Kenntnis gebracht hat, entweder im Original 
oder in Abschrift dem Protokoll beizulegen. 

(4) Ein Protokoll gilt als g,en,ehmigJt, wenn 
gegen seine Fassung his zur nächsten 5rtzung des 
Ausschusls,es (Unterau~schus~es) keine Birnwendun
g,enerhoben wurden .. über aUfällige Einwendun
gen entscheidet der Obmann. 

§ 39 

(1) Der Präsident des Nationalraoes veraniaßt 
die V,erlaUltba:rung,en über dile Tätilgkeit der Aus
schüsse und Un1Jerarusschüsse. Die Au~chüsse 
(Unterausschüsse) können der Pa'l1lament5rul"ek
tion jedoch auch vom Obmann und einem 
Schriftführer gefertigte Texte (Kommuniques) 
zur Veröffentlichung übergeben. 

(2) Der Obmann eines AUiSlSchusses (U,nteraUtS
schus~es) kann bei VorLiegen besondel'er Um
stände den P.räsideUitlenersuch!en, durch den StJeno
graphendienst ,eine auszugsw,eise Dar~tellun~ der 
Verharndlungen abfassen zu lassen, die rurnmrttel
ba'r nach ihrer übertragung ~n Ma.schinschrifu: 
dem Amtlichen Protokoll der Sitzung beizufü
gen ist. In eine solche Verhandlungsschrift sind 
insbesondere auch von Sitzungsteilnehmern 
sch,riftlich ürbergebene Er:klärung;en auf.zunehmen. 

(3) Auf B,eschlußdes Au~chusSies (Unteraus
schusses) veranlaßt der P.räsident die V,eröffent
lichung e~nersolchen V,erhandlungsschl"ifrt:. 

§ 40 

(1) Die Ausschüsse (Unteraussd:üsse~ h.aben 
das Recht, durch ,denPräßidenten d~e MrtgL~eder 
der Bundesregierung um .diJe EinLe~g ~on Er
hebungen zu ersuchen oder Sachvlerstandige oder 
andel1e Awkunftspersonen zur mündLichen oder 
schtiifltliChen Kußerung .einzuladen. 

(2) Leistet ein SachV1erständiger ?dereine 
andere Auskunftsperson der Ladung nQcht Folge, 
sO' kann die Vorführung durch die politische 
Behör.de veranlaßt werden. 

(3) Sachv,erständLgen oder Auskunf,~pel1sonen, 
die zur mündlichen Kußer.wng vor emen Aus
schuß (UntJerausschuß) g,eladen wurden :und zu 
diesem Zweck von ihrem Wohn- beziehungs
wei.se Dienstort an .den Si,tz des N atnonalrartes 
reisen mü~en, @ebühm ein Ersatz der notwen
digen Kosten. Die Parla~enlJSdil"ekicion ha.t. b~ 
Nachwleis solcher KostJen dieSle zu ersetzen. Hlebe! 
sind wie für Bundesbedilloos1JetJe ~eItJenden Reise
~ebühl1envorschriften sinngemäß anzuwenden. 

(4) Im Zusammenhang mit ,der Vorbera.tung 
etl1Jes Vierha.ndLungsgegenstandes kann der Aus
~chußobmann mit Zus1tJimmung des Präsidenten 
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die Mitgbieder des Ausschusses zu :Besichtigungen 
an Om und SbeJ.1e ,inn!erhalb des Bundesgebitetes 
einladen. 

§ 41 

(1) Jeder Ausschuß ist beschlußfährug, wenn 
mehr aLs dile Hälfte der Mit,g1iJederanwesend ist. 
Die Anwesenheit der zur Beschlußfähigkleit erfor
derlichen Anzahl der Mitglieder rust nur bei Ab
~timmun~en und WaJhlen notwenclig. Kal1i1l eine 
Absllimmung oder ,eine Wahl w,egen ß.eschluß
unfähigkeilt ,nicht vorg.enommen w.erden, so 
un·terbnicht der Obmann ·die Sitzung auf be
stimmte oder unbestimmte Zart. 

(2) Am Begilnn ,der Si:tzung kann der Obmann 
eine Um~tellung der Gegenstände der T3Jgesord
nung vomehmen und die VIerhandlung über meh
rer·e Gegenstände zusammenfassen. Werden Ein
wendungen ,erhoben, ,90 ,entscheidet der Ausschuß 
ohne Deba'tte. Auf Vorsch,la.gdes Obmannes oder 
auf Antragein'CS Abgeordneuen kann der Aus
schuß femer milt Zweidllittelmehrheit der anwe
senden Mit@1ieder am Beginn der SiJtzung be
schließen, .daß ,ein Verh:lJndlungsgegenstand von 
der Tagesordnung ab~esetzt oder daß lein nicht 
auf der Ta~esordnungstehender Gegensltand ~n 
V,erhandlung genommen Wlerde. 

(3) Der Au~schuß wählt am Beginn j,eder Ver
handlun,g über eine Vorbge .einen B~ichtersta1)t;er 
für den Ausschuß, auf dessen Vorschlag die Vor
lage unter einem oder Teile der Vorlage für sich 
bera1)en oder ·einle g,etrenn1)e Gerueral- und Spezial
debatlte abgreführt W1el'den können. Werden Ein
wendungen erhoben, ,entscheidet der Ausschuß 
ohrue DebaJtte. 

(4) Liegen mehrere Gesamtanträge vor, be
schl.~eßt der Ausschuß, welcher derselben der 
Debaitte und Abstimmung zugrunde zu 'leg.en ~t. 

(5) Der Obmann des AusschlJS~es 'erteilt den 
zum W ot't gemeldeten Sitzungsteilnehmern in 
der Reihenfol.ge ihl'er Anmeldung das Wort. 

(6) Auf Vorschlag des Obmannes kann ein 
Ausschuß für ,einz,elne Slrunler Verhandlungen rmt 
Zw,eidl'i·tltelmehrheüt der anwesenden MDtglieder 
heschl~eßen, ·daß elite Redezeitei.rues jeden zum 
Wont gemeldeten Abgeordneten ,ein bestimmtes 
Ausmaß nicht übersch:J:1eiten darf. In keinem Falle 
dad jledoch di,e R'edez,eit auf weniger als eine 
ViJertelsrunde herabg,es,etz't werden. 

(7) Der Antrag auf Schluß der Deb3itte kann, 
nachdem weni.gstens drei zum W ont ,gemeldete 
Abgeordnetegesprochlen haben, jederzeitt, jedoch 
ohne Unterhrechung eines Redners, gestelLt wer
den und liSit vom Obmann ohrue Debanoe sofor.t 
zur Abstimmung zu bring·en. Nach Annahme 
eirnes solchen Antrages kommen jedoch die ein
geschriebenen Redruer noch zum Wort. Sind zu 
diesem Zei'tpunk:t keine Redner beim Obmann 
angemeldet, so kann j'eder im Ausschuß V'ertre-

tene Klub (§ 32) noch einen Redner 'aus seiner 
Mitte beSltimmen. Nimmt nach Schluß der 
Debatte oder nach Annahme ,eines Antra'~es auf 
Schluß der Debatte ,ein Mitglied der Bunde!>regie
rung oder ein von .ihm entsendeter Staatssekre
tär oder der P·räSlident he~ehungsW!eise der Vtize
präsideilitdes Rechnun~hof,es das WOIlt, so gilt 
die Debatltle auf,s ,neue für ,eröff<ll!et. 

(8) Abänderungs- und ZusaltzaOltdge könnlen 
von jedem in der Sitzung 9tJ~mmberechtigben Ab
geordneten geSiteilLt wel"'den; sie siJnd dem Obmann 
schriftLich zu übergeben. Den Aruträ~en kann 
ei:ne Begründung beigefügt Wlel"'den. Abgeordn'ete, 
die ·einen Abänderungs- oder Zusatzarutrag stellen 
woUen, können, fa.lls Schluß der Deb3itte be
schlossen wurde, ihren Antrag sogleich nach aus
gesprochenem Schluss.e dem Obmann übergehen, 
der ~hn dem Ausschuß mi·ttej,l,t. 

(9) Jeder Beschluß des AuSISchusses Wlhxl - so
weit nicht ausdrücld~ch andel'es bestimmt ist -
m~t Stimmenmehrhci,t der anweSienoon Aiusschuß
mitg1.reder gefaßt. Der Obmann übltsei:n Stimm
l"'echt gleich den .andel1en Mllt.gImedern aus. Auf 
die Ausübung des Scimmrech1leS findet § 64 sinn
g.emäß Anw,endung. Bei Stimmengleichheit gilt 
der Antrag a15 abgel,ehnt. 

(10) Auf rue ,In den AusschÜ&Sen vorzunehmen
den Wahl.en~i!nd die B·es:cimmungen des Abs. 9 
siLnngemäß anzuwenden. B,ej Stimmengleichheit 
ist zunächst eine zweilte Wahl vorzunehmen. Er
gibt !>ich auch nach einem zwei!tJen Wahlgang keine 
Mehrhei:t, soenltScheidet das Los. 

(11) Eine ·namen<tl·iche Abstimmung wird auf 
Anordnung des Obmannes oder auf Verlangen 
von einem Fün~tel der vom Nationalrat festge
setzten Anzahl der Ausschußmitglieder vorge
nommen. Vor Beginn der Abs·timmung hat der 
Obmann die Namen ·der Stimmberechtigten fe.9t
zusteLlen und bekanntzugeben. Das Ergebnis 
einer namendichen Ab~timmung ~st sowohl ~m 
Amdich'en P'rotokoll über d~e Ausschußs.itzung 
als auch lim schI1ifdichen Berlchtdes AusschuSl'lles 
an den NacionaLra't fes'tzuhalnen. 

(12) Auf rue Vet'tagung der Verhandlung, tat
sächliche Berichtigung.en, .die DebaJbte und Ab
~timmung über Anträge zur Geschäftsbehandlung, 
die Reihenfolge der Ab~timmungen sow,i'e den 
Ruf zur Sache und zur Ordnung finden di·e für 
dite Sitzungen des N aJtionalra'\)es geLtenden ß.e
soimmungen Slinngemäß Anwendung. 

VII. Berichterstattung der Ausschüsse 

§ 42 

(1) Der Ausschuß wählt am Schluß der Ver
handlungen einen ß.erichterstatber für ·den Nallio
nalnt, der das Ergebrlli; derselben, insbesondere 
hinsichdichder Beschlüsse des Ausschuss'es, in 
einem ,schriftLichen Bericht zusammenfaßt. Der 
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Bericht w~rd, vom Obmann und vom Ber>idllt
erstanter uullerfercigt, dem Präsädel1iten des Natio
nalraJtes übergeben, der die Verv~elfältiglun.g und 
die Verteilung an di'e Abgeor,dneten V'erfügt. 

(2) Der Ausschuß kann., solan®e der Bericht 
<tn ,den NaJuonalraJt ruicht .eMt3!ttet list, sei:rue Be
schlüsse j·ederzeit abändern. Die Scimmenzahl, mit 
der ,ein Beschluß geändert werden soll, darf nicht 
gering,er sein als j.ene, Inlit welcher der abzuän
dernde Beschluß gefaßrt wu'rde. I~t di'e Stimmen
zahl, mit w.elcher der frühel1e B,eschluß gefaßt 
war, micht mehr festzustellen, so iS't zur Abände
rung des Beschlusses ZweidmOrtelmehrheit der an
we~enden Mvtg1ieder nöttig. 

(3) Sobald der Bel1icht an <Len Nationalrat er
stattoetist, kann ,er nur mit dessen ZuS'tlimmung 
zurüdq~enommen wel'den. 

(4) Wenn ,eine MliJnclJerheirt des A\lJSSchusses von 
wen:igstJens drei Miitg1reder:n ein aibgesondertes 
Gutachten abgeben will, hat sie das Recht, 
einen besonder,en schl1ifrtlich,en Bel1icht zu erstat
ten. Bin rSolcher MinderheitlSbeI1ichrt muß jedoch 
dem Präsoi·den!ten so ,rech,tz.e~tig übeI1geben Wler,den, 
daß er gleichzei'ug mi,t dem Hauptberichte des 
Ausschusses in Verhandlung ,genommen werden 
kann. Der Präsiden.t v:erfügt die Vlervidf~litJigung 
und Verteilung .des MinderhertlSbenichtes andIDe 
Abgeordneten, wobei der Minderhei.tsherichrt dem 
Hauptber,icht des Ausschu~ses aJnzuschLießen ist, 
wenn die Frist nach § 44 Ahs. 1 eingehalten wer
den kann. 

(5) Die mündLich'e B.el1ichllerstantun.g über einen 
MinderheitlSberidllt ,im N ationalrat I~st unzuläs
Sl1g. 

§ 43 

(1) Der Na;tionalraJt kann auf Vonschlag des 
Präsrideruten oder auf Antrag eines Abg,eordneten 
j,ederzei:t - auch wähnend der Vierhandlung über 
einen Gegen.stand im AusiSchuß -dem Ausschuß 
eine Fr,ist zur Benichtens'ta'ttung setzen. Die B,e
kanntgabe eines diesbezüglichen Vorschlages 
durch den Präsidenten oder due Stellung eines 
solchen Antra.ges h3!t vor Eingang lin die Tages
ondnung eiuler Sitzung zuerfolg,en. Dne AbSltim
mung bi·erüber i~t vom Präs.identen nach Beendi
gungder Verhandlungen in dieser Si.tzung vorzu
nehmen. 

(2) Die einem Ausschuß gesetzte Frist kann. 
vom Nationa·lrat vor Ablauf ,der Firist ,erstreckt 
werden. 

§44 

(1) Die Verha·ndlung einles von ,einem Aus
schuß vorzubera,llenden Gegenstandes ·im Natio
nalrat darf in der Riegel mch:t vor Ablauf von 
24 Stunden nach .erfolgter VerteiJ.ung des Aus
schuß berichtes stattfinden. 

11 

(2) Nur auf Grund eiJnes Vorschlages des Pd
sidenoen und des darüber mit ZWieidrrrttelmehr
heit gefaßten B.eschlusSles des Na:t~onalrates kann 
von der Vervielfälrr,igung des Ausschußbe11ichotes 
oder von der 24:sttüncIJigen Frtist abgesehen wer
den. 

(3) Nach Ablauf einer dem AUSlSchusse zur 
B.erichterSitauung gesletZiten Fl1~st hat: die Vrerhand
lung !in der ,dem Fl1istalblauf nachfo~enden Sit
zung selbst dann zu beginnen, wenn ,ein schrift
licher Ausschußbericht nJicht vorLiegt. 

(4) SolLte der Ausschuß keinen BerichterS'taitter 
für den Nationalrat gewählt haben, ist vom 
Obmann oder im Falle S'einer Verh~nderung von 
ei'fi1em ObmannS'tlellv.enoreter ein mündlichrer Be
l1icht zu ersta t'tlen. 

§ 45 

Kann .eun UntersuchungsaUßSchuß inn.erhalb 
einer ihm gemäß § 43 gesetzten Frist nicht 
schriftlich Bericht erstatten, so hat in der dem 
Fristablauf folgenden Sitzung der Obmann des 
Untersuchungsausschusses oder dessen Stellvertre
ter einen mündlichen Bericht über die bisherige 
Tätigkeit des Untersuchungsausschusses zu erstat
ten. Setzt der Nationalrat für die Vorlage eines 
schriftlichen Ausschußberichtes keine neuerliche 
Frist, so ist damit die Tätigkeit des Unter
suchungsausschusses beendet. 

VIII. Tagungen und Sitzungen des Nationalrates 

§46 

(1) Der Bundespräsident beruft den National
rat in jedem Jahr zu ·einer ordentlichen Tagung 
·ein, ·di:e nicht vor dem 15. September begVnnen 
und nich,t länger als brs zum 15. Juli des folgenden 
Jahres währen soll. 

(2) Der Bundesprä9ident kann den Natlionalr'3!t 
auch zu außerordenrtLich,en Tagungen einherufen. 
W'enn ,es .due Bundeslregierungoder minde~tens 
ein Dnittlel der Abgeordneten oder der Bundesra.t 
v,erlangt, rUst der Bundespräsiden·t verpflichtet, den 
Nationalrat zu einer außerordentlichen Tagung 
einzuberufen, und zwar so, ,daß der Nationalrat 
spät:estens binnen zwei Wochen nach Ei.ntreffen 
des V,eJ.1langens beim Bundesprä~iJdenten zu sam
meIlltri,tt. Zur Einberufung cin.eraußerordent
Jichen Tagung auf Anltrag von Abgeordnerten 
oder auf Antrag des Bundesrates ist ein V or
schlag der Bundes.regierung nicht ·erforderlich. 

(3) Der Bundespräsident erldäI1t di:e Tagungen 
des Nat~onakates auf Grund ,emes Breschluss,es des 
Na tionaLraJtes für beendet. 

(4) Blei Eröffnung einer fioeUJen Tagung des 
Nationalrates ,innerhalb der.selben Gesetzgebungs
peniode wel'den die .A:rbei,tJen nach dem Stand 
fortgesetzt, <in ,dem S'De sich bei der Beendigung 
der letz,ten Tagung befunden halben. Bei Beendi-
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gunlg eilruer Tatgung können ,einzelne Ausschüss,e 
vom Naltionalr<l!t beaufitragt wel'den, ,ihre Arbei
ten während der tagungs freien Ze~t fürtru!letzen. 

(5) Innerhalb 'eI~ner Tagung beruflt ,der Prä:.i
den.t des Nat,ionalnatesclie leinezeinen s.~tzung,en 
ein. W'enn ~nruerh<l!lb ,einer Tagung w,emg,stens 
e1n Vi'el1telder Abgwrdnetlen oder die Bundes
regierung es verlang't, i~st der Pr~S!idenit v,erpHich
tet, eine Sliltzung ,einzuberuf.en, und zwar so., daß 
der Natliüna,lr3it 9pätestens binnen fünf Tagen 
nach Eintl1effen dies Verlan~ens beim Präsiderutlen 
zl.1lSamrnell'tll1itt. 

(6) Außer ,im Falll des § 10 Abs. 2 bleibt auch 
bei Benechnungder Frlistlen nach ,den §§ 2 Abs. 1 
Z. 2, 24 Abs. 2, 26 Abs. 7, 79 Ab&. 3 und 100 
Abs. 5diet:ligun~sfre~e ZeiJt außer Betlrachlt. 

§ 47 

(1) Di,e Sitzungen ,des Naluionalrates I~in.d öffenlt
lieh. 

(2) Die öffentLichkeit w1rd ausgeschlossen, 
wenn es vom PräsidentJen oder von einem Fünftel 
der anwesenden .A!bgeordnetlen V'erlangt UIl1d vom 
NatJionalrat nach En'tf.ennurug der Zuhöner be
schlosS'en wi'rd. 

(3) über eine uMer Ausschluß der öffentlich
keitdurchgeführte Verhan,dhmg w,ird ,ein Amt
Liches Protokoll (§ 51) verfaßt und ~n derselben 
Sitzung vorgelesen. Wird keine Einwendung erhü
ben, S'Ü ~i1t ,es aJls genehmigt. über aJlfäl1ige Bin
wendungen hat der Pdsiderut noch annerhalbd]e
ser S.itzung zu ,entscheiden. üb dieses P'1"Otokoll 
v,eröff,erut!,ichIJ: w,ird, hätngt von dem noch während 
des AusschLusses der öffenttichkeDt zu fassenden 
Beschlus~edes NaltJionaLratJes ab. 

(4) Desgleichen kann der Na'uion3!lrat beschlie
ßen, daß auch überooe uruber AUSISchJuß <LeI." 
öffent1ichk!eilt du:r~eführtJe V,erhandlungein 
Stenographisches P'1"O'tJokoll v,erfaßt wird, über 
dessen Veröffentlichung der Nationalrat eben
faUs Beschluß zu fassen halt. 

§ 48 

(1) D~e AnlWlesenhert der zu einem Beschlus!je 
des N a1lionalra'tes notwendi~n .A!nzahl von Ab
geordneten ist nur bei AbstJimmungen und Wah
len ,erfo.rderl,ich. 

(2) Kann leine Aoocimmung oder einte Wahl 
wegen Beschlußunfähigkeit ,nicht vor~enommen 
werden, unterbricht der Präsident die Sitzung. 

§ 49 

(1) Der Prä,&ident 'eröffnet ,die Sitzung zur an
beraumten Stunde ohne Rücksicht ·auf ,die Anzahl 
der anwesenden Abg,eo'l"dneoen und macht die ihm 
notwendig erscheinenden MitJteilun~en. Insbeson
dere gibt ,er die ,entschuldigten Abg,eordnenen so-

w.ie V'erw~tung,en z'rutweilig verhillderiter Mit
g1i'eder der Bundeslie~ierung (AM:. 73 B-VG) be
kannt. 

(2) MitJte~lungen des P.rä~denten können auch 
im Laufe oder am Schlus!le der Sitzung vorge
bracht wel"den. 

(3) Der Präsident verkündet den übergang 
zur Tagesordnung. 

(4) Vor Eingang ~ndiJe Tagesordruung kann der 
P'rä'sident eine Umstellung der Gegen~tände der 
Ta,gesol"dnul1g vornehmen Isow~e die Debaüte über 
mehre1'1e Gegenstände der Tage~ordn1LIlg zusam
menfassen. Werden EiJnwendlul1gen erho.ben, ent
schetdet der N3!tiolllaJnt ohne DebaJtte. 

(5) Auf VOlisehlag des Prä,~identen od'er auf 
Antrag eines A'bgeol"dneoen kann der NaJtional
rat mit Zweidrvttelmehrheit der anw,eslenden Ab
geordn:e1;en am Beginn der S~tzung besehIießen, 
daß etitn V'erhandlungsg,egenstand von ,der Tages
ordnung abges,etzt oder daß lein nicht auf der 
Tagesordnung S1Jehender Gegenstand in Verhand
lung genommen wen:Le. 

§ 50 

(1) Der Präsident v'erkündet an der Regel ailll 

Schlus~e jeder Sitzung Tag, Stunde und nach Mög
lichkeit Tageso'rdnung der nächSiten lin AU!jSicht 
genommenen S.itzung. Dies kann auch ,durch Hin
weis auf ,eine ,im Si:tzungssaal v.erteilte .schrifu:
l,iche Mi'uueilung ,erfolgen. Wi,rdeine Bmwendung 
'erhoben, 'so. entscheidet, wenn der Präi!lident der 
Einwendung nichlt bertJr~t, der Nattio.naJlrat. Ober 
alle in einem lSolchen Falle erhoben,en Emwen
dungen findet nur eDDle DebaJtte staJtt, ,inder die 
Redez'elit des einZlelll1en Abgeordnetlen vom Prä
sidentlen bis auf fünf Minuten beschränkt wer
den kann. F'llndet keine Einwendung cine Mehr
he~t, so bleibt es beim Vorschlag des Prä&idenlten. 

(2) Wahlen auf die Tagesordnung zu ,~tel1en, ,j,SIt 
der Prä~ident aus ei'genem berechtigt. 

(3) Soweirt Tag, Stunde üder Tageso.rdnung der 
nächsten Siltzung Illiicht gemäß Abs. 1 v:erkündet 
wurden, hat dies durch schr~hJjche ß.enadlrichti
gung jedes Abgeordneten und j,edes Klubs zu 
erfolgen. Außerdem kann der P.räsident Verlaut
barung,en hierüber durch Anschlatg .im Parla
mentsgebäude sOWlie Presse, Rundfunk und an
dere NachnichtJenm~ttel V'erant!a!>sen. 

(4) Geg,en eine gemäß Abs. 3 vom Präsidenten 
bekanllitgegebene Tagesordnung können nur sü
gleich nach Eröffnung der Sitzung Einwendungen 
erhüben wel'den. Istmes der Fall, so~inddie 
Be9timmung,endes Abs. 1 smng,emäß 31nZl\lW,en
den. 

§ 51 

(1) über jede Sttzung ist von den ruezu he
Slcimmten Bediensteten. der Parlamentsdirektio.n 
ein Amtlichles Protokoll zu führen und an dem 
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der Sitzung folgenden ArhcitlSitag wähl'end der 
Dien~tstunJ,en in der PaorlamentlSdirekcion zur 
Einsicht für alle Ab~eor,dnet,en aufzulegen. 

(2) Eilnwendungen .gegen die Fassung oder den 
Inhalt des Protokolls sin,d außerhalb der Sitzung 
während der Zeit, ün der ,es zur Einsicht aufliegt, 
dem Präsidenten miltzute.ilen, w.e1ch,er, w,enn er rue 
begrül11!det findet, die Berichtigung veranlaßt. 

(3) Wenn Igegen das P,wtokoll keine Einwen
dung,enerhoben wurden hez,iehungswei,se der 
Präsident über solche entschieden hat, gilt 
dieses nach Ablauf ,der ~m Abos. 1 genannten Früts:t 
beziehungsweise nach der Entscheidung des Präsi
denten als genehmigt. Auf Grund des genehmig
ten Protokolls sind di'e Beschlü~se des National
rates auszuferti.gen. 

(4) Das P,rotokoll h<lt ausschließ,l,ich zu v'er
zeichnen: die in Verhandlung genommenen 
GegenSltände, dJie zur AbS'oimmung gebrachonen 
Fragen, das Er,gebnis der Absltimmungen und die 
gefaßten Beschlüs~e. 

(5) D<ls PwtokoH Wlird vom Poräs,identen und 
einem Schr~ftfühl1er unterfevtigt. Eine Ver
vi'elfäl'tigung findet micht statt, doch hat der 
Pdsidentin der auf d~e Genehmigung des 
Protokolls folgenden Sittzung darüber Mllitceilung 
zu machen, ob ge~en das Protokoll Einwendun
gen erhoben wurden beziehungsweiIYe wlie ,er über 
d~ese ,entschieden hat. 

§ 52 

(1) Ober die öff,envlichen Sitzungen des 
Nacionalr3!lles werden Steno graphische PrOitokolle 
v,erfaßt und gedruckt herausgegeben; ,dies'e haben 
die Verhan,dlungen volls-cändig w~ederzugeben. 

(2) Jeder Redner erhält vor der Drucklegung 
s,einer Ausführungen für ,evnen Zei,traum von 
läng9tJens 24 Stunden ,eine Nieder,sch:r:ih der 
steno,graphischen Aufzeichnungen zwecks Vor
nahme stilistischer Korrekturen. Im Zweifelsfall 
entsch'eidet der P,räsident über deren Zulässigkeit. 
Werden k,eine Einwlendungen ,erhoben oder er
folgt keine Rückgabe innerhalb der 'erwähnten 
KOl'rekturfl1i.st, wir,d die Nitederschnift ,in Druck 
gelegt. 

(3) J.edes Stenographitsche ,Protokoll ha't die in 
der Siotzung beziehun~sweLs'e seilt der '1etzten Sit
zung eingebn,guen V,erh3.lndlungsgeg>en~tände zu 
verzeichnen. 

(4) Die im § 21 Abs. 1 und 2 angeführten 
Verhandlungs,gegenSltände mit Ausnahme der Er
suchen um Zuscimmung zur behö,rdLichen V,er
folgung von Abgleordneten l~emäß § 10 Abs. 2 
und der Mitteilungen von Hehöl'Iden gemäß § 10 
Abs. 3, der Anträ'ge von Behörden g,emäß Art. 63 
Abs. 2 B-VG, der Ersuchen um dioe Ermächtigung 
zur Verfolgung von Personen wegen B.e;l,eidigung 

13 

des Na:tionalrates und der Pell~tionen werden als 
Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
herausgegeben. Dasselbe gilt für die schrift
l,ichen Anf,ragen und An.fragebeantwortung,en 
sowie die B.erich,te .der Ausschüsse be7Jiehungs
wei'se MinderheiitsbeI'lichte. 

(5) Die Regierungsvorlagen betreffend das B.un
desfina:nzgesetz, ·di,e Bundesrechnun~sabschlü~~e 
und die Berichte des Rechnunglihof.es dürfen vor 
B,eginn der Beratung im Nationalrat nicht vrer
öffen:tI.icht w,erden. Als Beginn der Ber3.ltung gii1t 
die nach Vel'teilung di,eser Vorl3Jgen erfO'lgoe Milt
tl,ülung ihres Binlangens gemäß § 49 Abs. 1 
oder 2. 

(6) Wurde von der V:ervüelfältigung und Ver
teilung von V.erhandlungsgeg,enständen oder 
Teilen von solchen AJbSltand genommen (§ 2~ 
Ahs. 2), so iclt auch von del"en Herausgabe als 
Beilagen zu den Stenographischen P'f'OrokO'lIen 
abzusehen. 

IX. Allgemeine Bestimmungen über die Ge
schäftsbehandlung in den Sitzungen des National

rates 

§ 53 

(1) Die Debartte über einen Vlerh~ndlungs
gegenstand, der in einem Ausschuß vorberaten 
worden 1st, wird durch den Benichoersta,tter ,er
öffnet. Im Falle der V.erhinderun,g des gewähl,ten 
B,erich,terstatters h3!t der Obmann oder - wenn 
auch dieser Vlermndent .ioSt - ,ein Obmannstell
vert'l"eterdes AtlJSschus!les den Benicht zu ,erstatten. 

(2) Der Präs>ident kann be~tlimmen, daß Teile 
der VorJage für sich zu:r Verh3ln,dlung kommen. 
Hi'ebei ha:t er den Grundsa:tz zu beobachllen, ·daß 
eine solche Teilung der Deb3!tJte und Absoimmung 
n,urin einer die Obersicholtichkieüt der Verhand
lung fö,rdemd.en Weise erfolge. Wtird eine Ein
we.ndung erhoben, .en'tsche~det der N 3!tional.ra-t 
ohne Deb3l1lte. 

(3) Abänderun,gs- und Zusatzan~räge könn,en 
von jedem Abgeordneten zu jedem einzelnen Teil 
der Vorlage, ,sobald die Debattlle üher <ihn ,el'Öffnlet 
ist, bezvehungswej,se zu j,edem vom Nallionalrat 
zu fassenden Beschluß g,esvelk w,erden und sind, 
wenn &i.e von mindestens acht Abgeordneten 
einschließloich des AntragsteUers unterstützt wer
den, in die V,erha,ndlung leinzubeziehen. Di'e 
Unterstützung erfQlgt, w,enn die AIlIträ~e IlIicht 
von acht Albg,eordneoen unterfenoi~t Slind, auf die 
Umel1s:tützungsfrage des Präsidenten durch Er
heben von den Sitzen. 

(4) Diese Anträge sind dem PräSlidel1!Oen schl1ift
lich zu überr,eichen und von eünem der unter
fertigten Abgeordneten zu verlesen. Auf Anord
nung des Präs,j.dennen kann .ct1e Verlesung auch 
durch einen Schl1iftführer erfolgen. 
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(5) Dem Nationalralt stlehtdas R,echt zu, jeden 
solchen Ant11ag an den Au~schuß zu v,erwebsen 
und bis zur Erstattung lemes neuel1lichen AUIS
schußberichtes Ülberrue Vio.rhg,edie Verhand,lung 
zu vemagen. 

(6) Der Na-t,ionalrat kann nach Schluß der 
Debatte beschli-eßen, ,die V,erhandlun.g zu v,er
tagen oder den Gegen~and ,nochmals an ,den 
Ausschuß zu verwais,en oder zur Tagesordnung 
überzu~hen. Besch1ießt der Nationah1at, zur 
TageSO'rdn'llng überzugehen, i'st ,die VQr1age 
verworfen. 

(7) Für ,den Fall, daß bei einer mehrere Tage 
dauernden V,erhandlung über .eine VQrlage ein'e 
Terlung ,der DebaitJte und Absoimmung ,erfQlgt, 
kann der NatiO'nalr:aJt n~ch Vierhalndlung }edes 
Teiles beschLi,eß'en, d~e Verhandlung über diese 
Vorlage zu vertagen, um ,eine Sitzung zur Ver
handlung anderer Vorlagen einzuschieben. 

§ 54 

W~rd eme Rückv,e1"weDsung an den AUiSlSdtuß 
besch'lossen, 50' kann der Nationalrat auf VO'r
-schlag des PräSlidennen oder auf AllIor:ag eines 
Abgeordneten dem Ausschusse zur nreuertich,en 
BeI1ichtJers'ta'ttung dne F1"ist setzen, nach der,en 
Ablauf ,di'e Verhand'lung ~m Nanionalrait fol"t
gesetlJt w~rd, auch Wlennein schcift1icher Aus
schußbel1icht nicht vO'rliiegen oder ,der ,.AUSISchuß 
keinen Berich1Jersta'oter für den N ationa1ralt ge
wählt haben ,sollte. 

§ 55 

(1) Ent.sch1~eßungen, in Wlelchen der Naoional
ra<t seinen Wünschen über die Ausübung der 
VollZiiehung Ausdruck gibt (Ant. 52 Abs. 1 
B-VG) oder durch welche der Natiionalnt der 
Bundes'regiJtlrung oder ,einzelnen ihrer M.ütgLieder 
das V,el1trau'en v,ens'agt (Art. 74 Abs. 1 B-VG), 
können auch ,im Zuge der Deba<tre über ,einen 
VerhandlungsgegeMtand im Nationalnt bean
tragt Wlerden, sof.ern sie mitt diesem ,in ;inhalt
lichem Zusammenhang ,soehen. Werden gegenden 
,inhalitLichen Zusammenhang Einw,enduIl@en er
hoben, .soentschc:Met der Pr:isident. 

(2) Solche Entschl~eßungsa<ntJrä'ge Slind, wenn sie 
von m:iJndestJens acht A1bgeordnetJen einschließlich 
des Annragstellers 'Unte1"stützt wc;lrden, iin die 
Verhandl~ng ,einzubez,iehen. Di.e Unter.stützung 
erfolgt, Wienn die Anträge nicht von achtt 
Abgeordnooen Ul1!terfe!'ui~t 1>ind, auf die Unf\jer
stützungsfrage des PräSlidelliten durch Brheben 
von den S~tZien. Zu solchen EntschLi'eßungs
anträgen können weder Abänderungs- noch 
Zusatzanträge gestellt we!'den. 

(3) Drese Enltschließungsanträge lsiutd dem Prä
sidenluen schmftLich zu überI1eichen und vQneinem 
der unterfernigoen Abgeordneten zu v,erI.esen. 
Auf Ano!'dnung des Präs~denuen kann ,die Ver
lesung a'uch durch einen Schriftführer ·erfolgen. 

(4) Die Abscimmung üher Entschliießungsan
träg,e gemäß Abs. 1 be~ehungsweise § 27 Abs. 3 
erf.olgt brei Geset7JesvoI1schlägen unheschadet der 
Bestimmungen des Ahs. 5 sow]e des § 67 Abs. 1 
und 3 nach der drituen Lesung, bei alLen üb11i@en 
VOl1lagen nach ,der letlJten AbS1limmung über ,die 
Vorlage I~db~t, bei VerhandIungsgegenS>tänden, 
über die keine Abstimmung stattfindet, nach dem 
Schluß der Debatte. 

(5) WiJI1d hei der zWleruen Lesung >eines Gesetzes
vorschlages die Spe~aldeballJte in Teilen abgefühI1t, 
-so kann di,e Abs,tlimmung über Entschliießun~
anträge hereilts nach Absllimmung über den 
jewei,ls ,in Verhandlung :.tehenden Teil der Vor
lage erfolgen. Werden BinWlendunfien ,erhoben, 
so entscheidet der Na;üonalra't ohne Debaltte. 

§ 56 

(1) Der Antrag auf Schluß der Debaulle kann, 
nach,dem weni~s'tens zwei zum W O'r,t gemetdene 
Abgeo1"druete gesp:1"ochen haben, j,ederZ'eit, jedoch 
ohne Unuerbrechungeines RJednens, gestJeILt wer
den und ist VQm Prä~deruten ohne Debatlte sofol"t 
zur Abstimmung zu hI1]ngen. 

(2) Wiird der Annrag auf Schluß der Debatte 
angenommen,.so kommen diJe eirngeschriebenen 
Redner nicht mehr ZUlffi Wort, j,edoch kann j.eder 
KJlub noch emen Redner melden. 

(3) Abgeor,dneüe, di,e einen Albänderungs- oder 
Zu~atzantrag stellen wollen, können, falls Schluß 
der Debatote beschlossen wurde, ihI1en Antrag 
sogleich dem P,räsiJdenten übergeben, der :ihn 
rmttei1t und ,in diJes,em Fall, Wlennder Anttrag 
nicht von acht Abgeordneuen ulliterfe111ligt ist, die 
U nteI1stützungsfrafie steHt. 

(4) Nach Annahme des Antrages auf Schluß 
der Debattue dürf.en außer den von den 
KIubs gemäß Abs. 2 gemeldenen Rednern nur 
der Be1"ichteI1statter und bei reinem Selbstän
digen AIllitrag von AbgeO'r,dneten der Antrag
SlteUer beziJehungsw,eisle einer der Anf\jragsteller 
das Wort nehmen. 

§ 57 

Der Naui.onalrat kann beli ,einzelnen Verhand
lungen für die Deba1Jte und - wenn diese in 
'teilen abgeführt wUl1d - auch für jeden 'teil 
ein,er Debatte beschließen, daß die Redezeit eines 
jeden zum WOl1tgeme1deten Abgeordneten ein 
hes,timmtes Ausmaß nicht überschmiJten ,darf. Auf 
wen,iger aLs 20 Minuten kann jedoch ,die Redezeit 
nicht herahges,etzt w,e!'den. Der Beschluß wi'rd 
ohne Debatte ,gefaßt. 

§ 58 

(1) Wenn sich ,im Laufe ,einer Deba'tte ein 
Abgeor,dneoer zu einer .t:lJtsächLichen Bemchtigung 
zum WOl1te meLdet, hat ihm der Präsident in 
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der Regel sofort, jedoch oh11le Ulliterbnechung 
eines Redners, 5p~tesbens ab.er unmi'ttlelbar nach 
SchliUß der Debat;te über den Verh3JndLung5gegen
stand das WOl1t zu enteiLen. 

(2) Eine tatsächliche Berichtigung darf die 
Dauer von fünf Minuten nicht überschreiten. 

(3) Eine ErWliderung auf leiIlIe tatsächLich,e Be
l'ichtigung iSit nur dalnn zuläsSlig, wenn 'es sich 
um eine persönLiche Angeleg,enheit des sich mel
denden Abg,eordneten handelt; &ie ,d3Jrf fünf 
Minuoen nicht übensteigen. 

(4) AU5uahfi5weiSie kann der Prä,siderut nach 
e~g,enem Ermessen ,einem Rledner auf deSISen Er
suchen die für eine tatsächliche ß.er;icht;igun~ oder 
dFe Erwiderung dal'aufeingeräuffi'te Rede~eit 
erstt1ecken. 

§ 59 

(1) Anträ.ge zur Geschätt5behand1ung br:auchen 
nicht schnif.dich überreicht zu wel'den. Sie be
dürfen kellner UnterSltützung und werden, so
fern der Nacionalralt nicht gemäß Abs. 3 die 
Durchführung ,einer DebaJtte beschLießt, vom 
P,räsidenoen .so.gleich zur Abscimmunggebracht. 

(2) Meldet sich ,ein Abgeürdneter, ohne einen 
Antrag zu ISlteHen, zur Geschäftsbehandlung zum 
WQrt, so ,1st der Präsident benechoigt, ihm das 
Wont ,er~ am Schlus!le der Sitzung zuerteiJlen. 

(3) Auf Vürschlag des Präsidenten oder auf 
Anura,g ,eines Abgeordneten kann der Nacionalralt 
beschLießen, daß eine Deb:lJooe stalttfindet. In ,evn'er 
solchen Debaooe bnn der Präsj,dent dlie Re(Le:~ei!t 
desernzelnen Abgeordnetren bis auf fünf MiniU'oen 
beschränken. 

§ 60 

(1) Jenle Abgeürdneten, die ZiU einem in der 
Sitzung zur Verhandlung kommenden Gegen
stand zu spnechen wünschen, haben sich !bei einem 
vom Pdsidenten zu diesem Zweck bestimm
ten B'cmenSltetJen der Parlamentsdirektion mit der 
Angabe, ob ,S1ie "für" oder "g,egen" ,sprechen wer
den, zu melden. DieSle Meldung kmn auch durch 
einen vom Klub hvezu bescimmten Abgeordneten 
erfolgen. WortmeLdung,en werden a,b Beginn der 
Sützung en'tgegengenommen. 

(2) Die gemeldeten Abgeordneten gelangen 
in der Reihenfolge der Anmeldung zum Worte, 
wobei der erste "Gegen"-Redner beginnt und 
sodann zwischen "Für"- und "Gegen" -Rednern 
abgewechselt wird. 

(3) B,ei gleichz,eioiger Anmeldung zWlei,er oder 
mehrerer "Für"-R..edner oder zwe~er oder meh
re!'er "Gegen" -&edner be~tJimmt dler P.rä&ident 
die Reihenf.ol~e, ,in der sie zum Wor.te kommen, 
,in der Weis,e, daß die V1ersch~edenen Standpunkte 
zu 'ein,em V;erhandLung.sgegenstande gebühI'end 
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Zur Geltung kommen süwie auf Klubstär,ke und 
Abwechslung zwischen den Rednern ver
s(:hi'edener Klubs Bedacht genommen wird. 

( 4 ) In der ernten Lesung eines Gesetzesvor
schlages Isowie ,inder Debatre über den G~en
stand einer dri:nglichen Anfrage wrrd, a,'bweichend 
von den B,estimmungen der Ahs. 1 bis 3, zwi
,schen "Für"- und "Gegen"-Riednern nlich:t U1lIter
schi,eden. 

(5) Jedem R.edner stJeht es frei, seiIlle WOl1t
meIdung zurückzuZÜ!ehen oder diese an ein,en 
anderen Abg,oordnetJen abzUitreten; doch darf das 
Wort einem R'edner, wdch'er über ,den Gegen
soand ,schon zweimal gesprochen hat,nichrt abge
'treoen werden. 

(6) W,er, zur Rede aufgefordem, nicht anw,esend 
ist, verliert d3JS Wort. 

(7) W,er vom AuslschußaLs Bet"lchtersta1Jter für 
den Naoionalrat über einen Verhandlungsgegen
stand gewähLt wurde (§ 42 Abs. 1) Qder ,einen 
mündlichen Bericht gemäß § 44 Abs. 4 bezie
hungsweise § 45 zu erstatten hat, kann in der 
Debatte über diesen Gegenstand nicht als "Für"
oder "Gegen"-Redner das Wort nehmen. 

§ 61 

Läßt ~ich einer der PdSiidenten in die Redner
,Listeemtmgen, so übernimmt er ,in der Regel 
erst nach Er1edigung des Gegenstandes wieder 
den V orsvtz. 

§ 62 

(1) Die BeI'iichtenstaJoter der Ausschüsse und 
die zum Wort gemeldeten Ab!5ioordnelien spre
chen von ,den fürSlie hesloimmten Rednerpuhen 
aus. Nur in Ange1egenheiten der Geschäfts
behandlung Isowie an be!loncleI'ien FälLen, ,in den.en 
der P.räsident die Brlaubnis hiJezueI'iteiLt, sprechen 
die Abgeor:dneoen von ihren Plätzen aus. 

(2) Die Mriltg1veder der Bundesreg.i,erung some 
der Präs,ident be~iehungsW'ej,se der V~zepräsident 
des &echnung.shofes sprech,en, wenn Isrue S1ich ge
mäß § 19 Ibeziehungsweis,e§ 20 Z!um WOl't mel
den, von der Reg1erungsbank aus. 

§ 63 

(1) Kein Abg,eorclneoer darf innerhalb ,einer 
Debalote öfter als zweimal sprech,en. 

(2) Auf Wortmeldungen von MirtgLiedern der 
Bundesregierung und der von ihnen entsendeten 
Staatssehetäre sowlie des Präsidelllten beziehungs
we~se des V,izepräs,identen des Rechnungshof,es 
finden dre Besoimmungen den §§ 19 und 20 An
wendung. 

(3) Liegen keilne Würtmeldungen mehr vür, 
schLießt der P,ds.idenotd~e Deb<IJtte und erteilt 
dem BenichoerS'tlaltter auf dessen V.erlangen ,das 
Schlußwol'lt. Nimmt nach Schluß der Debatte 
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o.der nach Annahme ,eines Antrages auf Schluß 
der Deba:ttJe (§ 56) ein MitgliJed der Bcundes
r,egierun~ oder ein von lihm ,ellltsendeter Staats
sekret1ir oder der Präsident be~iehung~w,eis'e der 
V,izepräsident des Rcechnun~shofies drus Wort, so 
giltdi'e Debatte aufs llIeue für eröffnet. 

§ 64 

(1) AUe Abgeordn'euen haben ihr Snimmrecht 
persönlich auszuüben. 

(2) Die AJbgabeder Stimme darf nur durch 
Bejahung oder VemeilUun,g der F,rag,e ohne Be
gründung ,erfolgen. 

(3) Bei Stimmen,gleichhevt w.ird die Frage als 
verneint angesehen. 

§ 65 

(1) Die Abstimmung'en über versch,j,edene An
träge s<ind derart zu 'ooihen, daß d~e wahre Mei
nung der Mehrheit des Na'tionalra;ues zum Aus
druck gelangt. 

(2) Es weriden daher in der R,egd die ab
ändernden Anträge vor dem HauptaIlltrag, und 
zwar die wciltergehrenden vor den übr,Lgen, zur 
Ah~uimmung gebrach,t. 

(3) Nach Abschluß der Beratung v,erkünd'et 
der Prlj,51ident den Eingang '~n das Aoooimmungs
verfahnen. Er hat ,den Geg,enS'tand, übter den 
jeweils abg,esoimmt wird, g,enau zu bezeichnen. 

(4) Jeder Abg,eordn,ete kann auf B:eJ:'1ich,tigung 
der vom PdsüdentJen ausgesprochelllen Fassung 
und Or,dnung der F,ragen AnlJrag steHen, weldler, 
wenn .der Prä'Slident dem Allitrage llIicht beiJtt~, 
nach der hierüber zu eröffnenden Debatte zur 
Ab.s~immung .gebracht werden muß. 

(5) Der Prä5,ident kann, wenn er dLe Gründe 
alsruusreichend dargeLegt 'erach'tet, die Deba'tt'e 
für ,erledig,t ,erklär'en. Er kann ,in der Debatte die 
Redezeilt his auf fünf Minuten beschränken. 

(6) Jeder Abg,eordll'elte kann v'erlangen,daß 
über bes'nimmte Tei'l:e ,einer Frage getr.ennt abge
stimmt Wii1'd. 

(7) Es slJeht dem Präs'identen auch hei, sofern 
er ,es zur Vereinf.achung oder Klar,9tellung der 
.Nb~lJimmung oder zur B~ei,ti,gung unnötiger Ab
stimmungen für zweckmäßig 'erachtet, vo'rent 
einle grund~ätzj.iche Fra.ge zur BesmlußfaSISung zu 
bringen. 

§ 66 

(1) Di'e Absltimmung findet in der Regel durch 
Auf9tehen und SiltZJenbl.eihen staot. 

(2) Jedem Abgeordneten sueht es frei, vor jeder 
Ahsnimmung zu verlang,en, daß der PräSlident 
die Zahl der "für" oder "geg,en" die F'rage Stim
menden bekann>tglibt. Der Prä~ident kann jedoch 
nach eigenem Ermessen von vornherein oder 

wenn ihm das Ergeb.nis der Abstimmung zwei
felhaftersch~n't, 'eIn,e namentliche AbSioimmung 
anordnen. 

(3) Wenn weruigstens 25 Ab.~eo~dnete vor 
Bing'ang ~n das Abt~oimmungsverfa;hren schnifrollich 
die Durchführung einer namentlim,en A~tlim
mung v,erlang,en, ist diooem VierJ.angen ohne wei
teres stattzugehen. 

(4) Dile nament1ime Abstimmung findetdurm 
Abgabe von StimmZietteln sta'tt, dile den Namen 
des Abgeordneten und die Bezeidmung "Ja" od,er 
"Nein" trag,en. DI~ese SuimmzetJtel sind in zwei 
versdüedenen Fa.r1hen herges'tellt, j.e nachdem ~~e 
auf "Ja" oder "Nein" lauten. Die Abg,eor,dneuen 
werden namentlich aufgeruf.en, und jreder Iegt 
seinen Stimmzettel ,in eine gemeinsame Urne. 
Hiehei werden di,e Sliimmenden gezähLt. Der Prä
sidenterkläl1t di,e Absoimmung für beende>t, 
worauf dire damirt: beaJUft~agnen Bedie~ioeoen der 
Parlamentsdil'ekcion UIllter Aufsicht der Sd1rift
fühl'er ,die Stimmenzählung vorzunehmen und 
dem Präsidenten das zahlenmäßige Ergebnis mit
zUJ1Jeilen haben. Stimmt die Zahl der Soimmzettel 
mi,t j.ener der ta;~äm1ich Stimmenden nicht üher
ein, so ist di'e Abstimmung zu W!ilederho1en. Der 
Präsiderut verkündet das Eq~ebnis der Abstim
mung. Dlre Namen der Abg,eordneten Siind, je 
nachdem ~ie mit "Ja" oder "Nein" ge~nimmt 
haben, 'rn das Ste.nographisd1e Protokoll der Sit
zung aufzunehmen. 

(5) Sofern ruimt eine namenrtliche A~tlimmung 
verlangt i~t, kann auf Vonchlag des Präsid'CIlJten 
oder auf Antrag von 25 AbgeOTldll'eoon der 
Na'oionalrart ,e~ne geheime Ab60immung besmLie
ßen. Diese findet durch Abgabe von Stimmzetoeln 
~tatt, die mllt "Ja" oder "Nein" voq~edruckt s,ind. 
Die Ahg,eol'dneoen werden namerutLim 'aufgerufen. 
Die Stimmenden werden gezählt, und jeder 
legt sei.nen Soimmzettd in eine g,emeimame Urne. 
Der Präsident erklär:t die Abs'uimmung für be
endet, worauf die damit b.eauftragtJen Bedien
SJteten der Parlamen:ts,dird~oion un:Der AufsichIt 
deT SchriftfühJ:'1er dile Snimmenzählung vorzu
nehmen und dem Präsidenten da~ zahlenmäß.ig,e 
Ergebnis mitzuteilen haben. Soimmt die Zahl der 
Stimmz'etltel rnirt: j,ener der tatsächI.ich Stimmenden 
nicht überron, so .isltdile Ab:st~mmung zu wieder
holen. Der Pr~ident v,erkünde>tda,s Er,gebruis der 
Abs.timmung. 

(6) Wer be,i einer Abstimmung nimt anwesend 
]st, darf nachträglim seirue Stimme nicht abgeben. 

§ 67 

(1) Wenn ein Fünftel der anwesenden Abge
ordneten es smriftlich verlangt, ist die Abstim
mung über eine Entschließung, durm die der 
Bundesregierung oder ·einzelnen ihrer Mitglieder 
das Vertrauen versagt werden soll (Art. 74 Abs. 1 
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B-VG), auf den zweitnächsten Werktag zu ver
tagen. Eine neuerliche Vertagung der Abstim
mung kann nur durch Beschluß des National
rates erfolgen. 

(2) Wenn mindestens 40 Abgeordnete es ver
langen, ist die Abstimmung über einen Gesetzes
vorschlag betreffend die Auflösung des National
rates (Art. 29 Abs. 2 B-VG) auf den zweit
nächsten Werktag zu vertagen. Eine neuerliche 
Vertagung der Abstimmung kann nur durch 
Beschluß des Nationalrates erfolgen. 

(3) Für die Abstimmung über Anträge auf 
Einsetzung eines Untersuchungsausschu~ses sowie 
über Entschließungsanträge in der Debatte über 
den Gegenstand einer dringlichen Anfrage gelten 
die Bestimmungen der § 33 Abs. 2 beziehungs
weise 93 Abs. 6. 

§ 68 

(1) Der den Vorsitz führende Präsident stimmt 
in der Regel nicht mit. Er kann sich jedoch, bevor 
er das Ergebnis einer Abstimmung ausgesprochen 
hat, an derselben durch mündliche Bejahung 
oder Verneinung der gestellten Frage beteiligen. 
An namentlichen und geheimen Abstimmungen 
(§ 66 Abs. 4 und 5) sowie an Wahlen nimmt der 
den Vorsitz führende Präsident immer teil. 

(2) Unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 1 
ist es keinem in der Sitzung anwesenden Abge
ordneten g·estattet, sich der Stimme zu enthalten. 
Dies gilt auch für Abgeordnete, die Mitglieder 
der Bundesregierung oder Staatssekretäre sind. 

X. Besondere Bestimmungen über die Behand
lung von Gesetzesvorschlägen 

§ 69 

(1) Gesetzesvorschläge gelangen an den 
Nationalrat entweder als Anträge von Abge
ordneten oder als Vorlagen der Bundesregierung. 
Der Bundesrat kann durch Vermittlung der 
Bundesregierung Gesetzesanträge im, Nationalrat 
stellen. 

(2) Jeder von 200.000 Stimmber.echtigten oder 
von je der Hälfte der Stimmberechtigten dreier 
Länder gestellte Antrag (Volksbegehren) ist von 
der Bundesregierung dem Nationalrat zur ge
schäftsordnungsmäßigen Behandlung vorzulegen. 
Das Volksbegehren muß in Form eines Gesetz
entwurfes gesteHt werden. 

(3) Gesetzesvorschläge gemäß Abs. 1 und 2 mit 
Ausnahme der Anträge von Abgeordneten wer
den nur auf Beschluß des Nationalrates in erste 
Lesung genommen. Ein darauf abzielender An
trag kann entweder vor Eingang in die Tages
ordnung der auf die Verteilung der Vorlage 
folgenden Sitzung oder nach Beendigung der 
Verhandlungen dieser Sitzung gestellt werden. 

17 

(4) Gesetzesvorschläge von Abgeordneten 
(Initiativanträge) sind, wenn der Antrag ein 
diesbezügliches Verlangen enthält, in erste Lesung 
zu nehmen. Bei der e11Sten Lesung eines solchen 
Antrages erhält zunächst der Antragsteller, bei 
mehreren Antragstellern nur der von ihnen Be
zeichnete, das Wort. 

(5) Die erste Lesung hat sich auf die Bespre
chung der allgemeinen Grundsätze der Vorlage 
zu beschränken. 

(6) In der ersten Lesung dürfen nur Anträge 
auf Wahl eines besonderen Ausschusses zur Vor
beratung der Vorlage gestellt werden. Nach der 
ersten Lesung verfügt der Präsident die Zu
weIsung. 

(7) Ist keine erste L'esung durchzuführen, 
weist der Präsident Volksbegehren, Regierungs
vorlagen und Gesetzesanträge des Bundesrates in 
der auf die Verteilung der Vorlage zweitfolgen
den Sitzung, Anträge von Abgeordneten in der 
auf die Einbringung nächstfolgenden Sitzung zu. 

§ 70 

(1) Der Vorberatung durch den Ausschuß folgt 
die zweite Lesung des Gesetzesvorschlages. Selb
ständige Anträge von Ausschüssen auf Erlassung 
von Gesetzen werden vom Nationalrat unmittel
bar in zweite Lesung genommen. 

(2) Die zweite Lesung besteht aus der allge
meinen Debatte über die Vorlage aLs Ganzes 
(Generaldebatte) und den Beratungen über ein
zelne Teile der Vorlage (Spezialdebatte) sowie 
den Abstimmungen. Generaldebatte und Spezial
debatte werden unter einem abgeführt, wenn 
der Nationalrat auf Antrag des Berichterstatters 
nicht anderes beschließt. 

§ 71 

(1) Werden Generaldebatte und Spezialdebatte 
@etrennt abgefühl't, kann während der Gene
raldebatte der Antrag auf Vertagung, auf Rück
verweisung an den Ausschuß oder auf Zuweisung 
an einen anderen Ausschuß gestellt werden. Die 
Beschlußfassung über solche Anträge erfolgt am 
Schluß der Generaldebatte. 

(2) Am Schluß der Generaldebatte ist ferner 
darüber abzustimmen, ob der Nationalrat in die 
Spezialdebatte eingeht. 

(3) Beschließt der Nationalrat, in die Spezial
debatte einzugehen, so folgt diese unmittelbar 
der Generaldebatte. Wird das Eingehen in die 
Spezi:aldebaote albgelehnt, 1st die Vorlage VCIl'

worfen. 

3 
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§72 

(1) Am Beginn der Spezialdebatte bestimmt 
der Präsident, welche Teile der Vorlage für sich 
oder vereint zur Beratung und Heschlußfassung 
kommen. Hiebei hat er den Grundsatz zu beach
ten, daß die Teilung der Spezialdebatte in einer 
die übersichtlichkeit der Beratung fördernden 
Weise erfolgt. Wird eine Einwendung erhoben, 
entscheidet dJoo- NaJt'i.ona<lrat ohne Debatte. 

(2) Liegen mehrere Gesamtanträge vor, so be
schließt der Nationalrat, welcher derselben der 
Spezialdebatte zugrunde zu legen ist. 

(3) Abänderungs- und Zusatzanträge können 
von jedem Abgeordneten zu jedem einzelnen 
Teil, sobald die Spezialdebatte über ihn eröffnet 
ist, gestellt werden und sind, wenn sie von 
mindestens acht Abgeordneten einschließlich des 
Antragstellers unterstützt werden, in die Ver
handlung einzubeziehen. Die Unterstützung er
folgt, wenn die Anträge nicht von acht Abge
ordneten unterfertigt sind, auf die Unter
stützungsfrage des Präsidenten durch Erheben 
von den Sitzen. 

(4) Diese Anträge sind dem Präsidenten schrift
lich zu überreichen und von einem der unter
fertigten Abgeordneten zu verlesen. Auf Anord
nung des Vorsitzenden kann die Verlesung auch 
durch einen Schriftführer erfolgen. 

(5) Dem Nationalrat steht das Recht zu, jeden 
solchen Antrag an den Ausschuß zu verweisen 
und bis zur Erstattung eines neuerlichen Aus
schußherich~es über den Gesetzesvorschhg die 
Verhand[ung zu .vertagen. 

(6) Nach Beratung jedes Teiles der Vorlage 
hat die Abstimmung über denselben zu erfolgen. 
Der Nationalrat kann vor der Abstimmung be
schließen, die Verhandlung zu vertagen oder den 
Gegenstand nochmals an den Ausschuß zu ver
weisen oder zur Tagesordnung überzugehen. Be
schließt der Nationalrat, über den Gegenstand 
zur Ta"gesoronung überzugehen, ist die Vor
lage verworfen. 

§ 73 

(1) Werden Generaldebatte und Spezialdebatte 
uIl!tereinem aJbgefühflt, 's~IJ!d die BestUnlTIlUn
gen des § 72 Abs. 3 bis 5 sinngemäß anzuwenden. 

(2) Auch wenn Generaldebatte und Spezial
debatte unter einem abgeführt werden, kann der 
Präsident bestimmen, daß Teile der Vorlage für 
sich zur Debatte und Abstimmung kommen. 
Wird ,eline Einwendunger:hoben, ,entscheidet 
der Nationalrat ohne Debatte. 

(3) Der Nationalrat kann vor jeder Abstim
mung über den Gese.tzesvorschlag beschließen, die 
Verhandlung zu vertagen, die Vorlage an den 
Ausschuß rückzuverweisen oder einem anderen 
Ausschuß zuzuweisen oder zur Tagesordnung 

überzugehen. Beschließt der Nationalrat, zur 
Tagesordnung überzugehen, ist die Vorlage 
verworfen. 

§ 74 

(1) Nachdem das Gesetz in zweiter Lesung 
beschlossen ist, wird die dritte Lesung, das ist 
die Abstimmung im ganzen, vorgenommen. Auf 
Vorschlag des Präsidenten oder Antrag eines Ab
geordneten kann der Nationalrat beschließen, 
daß die dritte Lesung nicht unmittelbar nach 
der zweiten Lesung durchgeführt, sondern auf 
einen späteren Zeitpunkt vertagt wird. 

(2) In der dritten Lesung können nur Anträge 
auf Behebung von Widersprüchen, die sich bei 
der Beschlußfassung in zweiter Lesung ergeben 
haben, gestellt werden; ferner können Schreib-, 
Sprach- und Druckfehler richtiggestellt werden. 
Entschließungsanträge können in der dritten 
Lesung nicht mehr eingebracht werden. 

(3) Eine Debatte über Anträge in der dritten 
Lesung ist nur zulässig, wenn es der Nationalrat 
im einzelnen Fall beschließt. Die Redezeit ist 
bei einer solchen Debatte auf fünf Minuten be
schränkt. 

XI. Besondere Bestimmungen über die Behand
lung anderer Verhandlungsgegenstände 

§ 75 

(1) Anträge von Abgeordneten, die keine 
Gesetzesvorschläge enthalten, werden vom Prä
sidenten in der auf die Verteilung nächstfolgen
den Sitzung einem Ausschuß zur Vorberatung 
zugewiesen. 

(2) Selbständige Anträge von Ausschüssen auf 
Fassung von Beschlüssen, die nicht die Erlassung 
von Gesetzen betreffen, sind ohne jede weitere 
Vorberatung vom Nationalrat in Verhandlung 
zu nehmen. Dies gilt auch für Berichte von 
Untersuchungsausschüssen und Berichte des 
Hauptausschusses (§ 21 Abs. 2). 

(3) Die Debatte und Abstimmung über die im 
Abs. 1 und 2 genannten Vorlagen erfolgen gemäß 
den Allgemeinen Bestimmungen über die Ge
schäftsbehandlung in den Sitzungen des Natio
nalrates. 

(4) Nimmt der Nationalrat den Bericht eines 
Untersuchungsausschusses zur Kenntnis, so ist 
damit die Tätigkeit dieses Untersuchungsaus
schusses beendet. 

§ 76 

(1) Vorlagen der Bundesregierung, die keine 
Gesetzesvorschläge enthalten, werden vom Präsi
denten in der auf die Verteilung nächstfolgenden 
Si~zung einem Ausschuß zur Vorberatung zuge
WIesen. 
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(2) Der Vorberatung durch den Ausschuß fol
gen die Debatte und Abstimmung gemäß den 
Allgemeinen Bestimmungen über die Geschäfts
behandlung in den Sitzungen des Nationalrates. 

(3) Anläßlich der Genehmigung des Ab
schlusses eines Staatsvertrages kann der National
rat beschließen, daß dieser StaallSvertrag durch 
Erlassung von Gesetzen zu erfüllen ist (Art. 50 
Abs. 2 B-VG). Weiters kann der Nationalrat be
schließen, daß der Staatsvertrag oder einzelne 
genau bezeichnete Teile desselben nicht im Bun
desgesetzblatt, sondern in anderer zweckent
sprechender Weise kundzumachen sind (Art. 49 
Abs. 2 B-VG). 

§77 

(1) Einsprüche des Bundesrates gegen Gesetzes
beschlüsse des Nationalrates werden dem Natio
nalrat durch Vermittlung des Bundeskanzlers 
innerhalb acht Wochen nach Einlangen des Ge
setzesbeschlusses beim Bundesrat schriftlich mit
geteilt (Art. 42 Abs. 3 B-VG) und vom Prä
sidenten in der auf die Verteilung nächstfolgen
den Sitzung einem Ausschuß zugewiesen. Der 
Ausschußantrag hat entweder die Wiederholung 
des ursprünglichen Gesetzesbeschlusses oder einen 
neuen Gesetzesvorschlag zum Gegenstand. 

(2) Der Vorberatung durch den Ausschuß fol
gen die Debatte und Abstimmung im National
rat. Schlägt der Ausschuß die Wiederholung des 
ursprünglichen Gesetzesbeschlusses durch den 
Nationalrat vor~ so finden die Allgemeinen Be
stimmungen über die Geschäftsbehandlung in 
den Sitzungen des Nationalrates Anwendung. 
Richtet sich der Antrag des Ausschusses jedoch 
auf die Beschlußfassung eines neuen Gesetzes, so 
tritt der Nationalrat in die zweite Lesung gemäß 
den Besonderen Bestimmungen über die Behand
lung von Gesetzesvorschlägen ein. 

§ 78 

(1) Berichte der Bundesregierung und ihrer 
Mitglieder sowie Berichte parlamentarischer Dele
gationen werden vom Präsidenten in der auf die 
Verteilung nächstfolgenden Sitzung einem Aus
schuß zur Vorberatung zugewiesen. 

(2) Der Vorberatung durch den Ausschuß fol
gen die Debatte und Abstimmung gemäß den 
Allgemeinen Bestimmungen über die Geschäfts
behandlung in den Sitzungen des Nationalrates. 

§ 79 

(1) Der Rechnungshof legt den Bundesrech
nungsabschluß vor. Er erstattet dem Nationalrat 
über seine Tätigkeit im vorausgegangenen Jahr 
spätestens bis 15. Oktober jeden Jahres Bericht 
und hat auf Beschluß des Nationalrates oder 
auf Verlangen von mindestens einem Drittel der 
Abgeordneten (§ 99) in seinen Wirkungsbereich 
fallende besondere Akte der Gebarungsüber-

19 

prüfung durchzuführen. überdies kann der Rech
nungshof über einzelne Wahrnehmungen jeder
zeit unter allfälliger AntragsteIlung an den 
Nationalrat berichten. 

(2) Berichte des Rechnungshofes und Bundes
rechnungsabschlüsse werden vom Präsidenten in 
der auf die Verteilung nächstfolgenden Sitzung 
dem für die Verhandlungd1eser Vorlagen emge
setzten ständigen Ausschuß (Rechnungshofaus
schuß) zur Vorberatung zugewiesen. 

(3) Über die Berichte des Rechnungshofes hat 
der Ausschuß die Vorberatung binnen sechs 
Wochen zu beginnen. Der Vorberatung durch 
den Ausschuß folgen die Debatte und Abstim
mung gemäß den Allgemeinen Bestimmungen 
über die Geschäftsbehandlung in den Sitzungen 
des Nationalrates. 

(4) Beim Bundesrechnungsabschluß hat der 
Ausschußantrag im Falle der Genehmigung einen 
diesbezüglichen Gesetzesvorschlag zum Gegen
stand. Der Nationalrat tritt in diesem Fall in 
die zweite Lesung gemäß .den Besonderen Be
stimmungen über die Behandlung von Gesetzes
vorschlägen ein. 

§ 80 

(1) Ersuchen um Zustimmung zur behördlichen 
Verfolgung eines Abgeordneten gemäß § 10 
Abs. 2, Mitteilungen von Behörden gemäß § 10 
Abs. 3, Anträge von Behörden gemäß Art. 63 
Abs. 2 B-VG sowie Ersuchen um die Ermächti
gung zur Verfolgung von Personen wegen Belei
digung des Nationalrates weist der Präsident dem 
mit diesen Angelegenheiten betrauten ständigen 
Ausschuß (Immunitätsausschuß) sofort nach dem 
Einlangen zu. 

(2) Der Vorberatung durch den Ausschuß fol
gen die Debatte und Abstimmung gemäß den All
gemeinen Bestimmungen über die Geschäfts
behandlung in den Sitzungen des Nationalrates. 
Bei Mitteilungen von Behörden gemäß § 10 
Abs. 3 obliegt die Beschlußfassung in der tagungs
freien Zeit an Stelle des Nationalrates dem Im
munitätsausschuß. 

(3) Über Auslieferungsbegehren hat der Aus
schuß dem Nationalrat so rechtzeitig Bericht zu 
erstatten, daß dieser spätestens am vorletzten 
Tag der gemäß § 10 Abs. 2 vorgesehenen sechs
wöchigen Frist hierüber abstimmen kann. 

(4) Für den Fall, daß der Ausschuß nicht recht
zeitig Bericht erstattet, hat der Präsident das 
Auslieferungsbegehren spätestens am vorletzten 
Tag der sechswöchigen Frist zur Abstimmung zu 
stellen. 

§ 81 

Über Erklärungen von Mitgliedern der Bun
desregierung gemäß § 19 Abs. 2 sowie Mit
teilungen über die Ernennung von Mitgliedern 
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der Bundesregierung und Staatssekretären (§ 21 
Abs. 3) findet sügleich eine Debatte statt, wenn 
dies vün mindestens fünf Abgeürdneten schrift
lich verlangt wird. Werden Einwendungen gegen 
den Zeitpunkt erhüben, So' entscheidet der 
Natiünalrat. Eine sülche Debatte darf jedüch 
nicht länger als bis an das Ende der nächsten 
Sitzung aufgeschüben werden. 

XII. Beschlüsse und Wahlen 

§ 82 

(1) Zu einem Beschluß des Natiünalrates ist, 
soweit im folgenden nicht anderes bestimmt ist, 
die Anwesenheit vün einem Drittel der Abgeord
neten und die unbedingte Mehrheit der abge
gebenen Stimmen erforderlich. 

(2) Abweichende Beschlußerfürdernisse gelten 
in folgenden Fällen: 

1. Verfassungs gesetze oder in einfachen Geset
zen enthaltene Verfassungsbestimmungen können 
nur in Anwesenheit der Hälfte der Abgeürdneten 
und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen beschlüssen werden; dies 
gilt auch bei Genehmigung des Abschlusses von 
Staatsverträgen, wenn durch diese Verfassungs
recht geändert üder ergänzt wird. 

2. Dieses Bundesgesetz kann nur in Anwesen
heit vün mindestens der Hälfte der Abgeordne
ten und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der abgegebenen Stimmen abgeändert werden. 

3. Zur Wiederhülung eines Gesetzesbeschlusses, 
gegen den der Bundesrat Einspruch erhüben hat, 
ist die Anwesenheit der Hälfte der Abgeürdneten 
notwendig. 

4. Zu einem Beschluß des Nationalrates, mit 
dem der Bundesregierung üder einzelnen ihrer 
Mitglieder das Vertrauen versagt wird, ist die 
Anwesenheit der Hälfte der Abgeordneten erfor
derlich. 

5. Zu einem Beschluß des Nationalrates, mit 
dem eine Anklage gegen Mitglieder der Bundes
regierung oder ihnen hinsichtlich der Verant
wortlichkeit gleichgestellte Organe wegen Ge
setzesverletzung erhoben wird, bedarf es der 
Anwesenheit von mehr als der Hälfte der Abge
ordneten. 

6. Zu einem Beschluß des Nationalrates auf 
Einberufung der Bundesversammlung durch den 
Bundeskanzler gemäß Art. 60 Abs. 6 B-VG ist 
die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der 
Abgeürdneten und eine Mehrheit von zwei Drit
teln der abgegebenen Stimmen erforderlich. 

7. Zu einem Gesetzesbeschluß des National
rates betreffend eine der im Art. 14 Abs. 10 
und im Art. 14 a Abs. 8B-VG aufgezählten 
Angellegenhei.ten iIst die Anwesenhei<t von min
destens der Hälftle der Abgeordn'C:ten und eine 

Mehrheit von zwei Drittelnder abgegebenen 
Stimmen :not,wendig. na:s .gleiche gilt für die Ge
nehmigung des Abschllusses ·der die im Art. 14 
Abs. 10 B-VG <liUfgezäh1ten Angelegenheiten 
'betreffenden StaatsV'er,träge. 

8. Ferner bedarf es einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der anwesenden Abgeordneten in den 
Fällen des § 44 Abs. 2 und des § 49 Abs. 5 dieses 
Bundesgesetzes. 

(3) Bei Wahlen sind die Bestimmungen des 
Abs. 1 sowie des § 87 anzuwenden. 

(4) Bei der Beschlußfassung über Verfassungs
gesetze oder in einfachen Gesetzen enthaltene 
Verfassungsbestimmungen sind diese ausdrücklich 
als solche zu bezeichnen. 

(5) EbensO' sind Staatsverträge oder in Staats
verträgen enthaltene Bestimmungen, durch die 
Verfassungsrecht geändert üder ergänzt wird, bei 
der Genehmigung des Abschlusses ausdrücklich 
als "verfassungsändernd" zu bezeichnen. 

§ 83 

Der Präsident des Natiünalrates verfügt nach 
Ablauf der im § 51 bestimmten Frist die Aus
fertigung und Zustellung der vom Nationalrat 
ausgehe:nden nesch:lÜJs~e. 

§ 84 

(1) Jeder Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
ist nach Beendigung des Verfahrens gemäß 
Art. 42 B-VG, jedoch vor seiner Beurkundung 
durch den Bundespräsidenten, einer Volksabstim
mung zu unterziehen, wenn der Nationalrat es 
beschließt üder die Mehrheit der Abgeürdneten 
es verlangt. 

(2) Ein Antrag auf Fassung eines diesbezüg
lichen Beschlusses deS.-Nationalrates ist dem Prä
sidenten ,schriftlich zu überreichen und ist, wenn 
er von mindestens acht Abgeordneten einschließ
lich des Antragstellers unterstützt ist, unmittelbar 
in Verhandlung zu ziehen. Die Unterstützung er
folgt, wenn der Antrag nicht von acht Abge
ordneten unterfertigt ist, auf die Unterstützungs
frage des Präsidenten durch Erheben von den 
Sitzen. Ein solcher Antrag kann bereits in der 
zweiten Lesung gestellt werden und gelangt nach 
der dritten Lesung zur Abstimmung. 

§ 85 

Eine Teiländerung der Bundesverfassung ist 
nach Beendigung des Verfahrens gemäß Art. 42 
B-VG, jedoch vor der Beurkundung durch den 
Bundespräsidenten, einer Abstimmung des gesam
ten Bundesvolkes zu unterziehen, wenn dies von 
einem Drittel der Abgeordneten verlangt wird. 
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§ 86 

(1) Ein Drittel der Abg,eordnetel1l kann gemäß 
Art. 140 Abs. 1 B-VG hegehren, daßent
weder ein Sundes~esetz seinem ~anzen LnhaJte 
nach oder daß bestimmte Stellen eines solchen 
Gesetzes vom Verfassungsgerichtshof als verfas
sungswidrig aufgehoben werden. Das Begehren 
hat die gegen die Verfassungsmäßigkeit des Bun
desgesetzes sprechenden Bedenken im einzelnen 
darzulegen. 

(2) Die Abgeordneten, die ein Begehren im 
Sinne des Abs. 1 gestellt haben, haben außerdem 
einen oder mehrere Bevollmächtigte für ihre 
Vertretung im Verfahren vor dem Verfassungs
gerichtshof zu bezeichnen. 

§ 87 

(1) Wahlen im Nationalrat bilden einen eigenen 
Gegenstand der Tagesordnung (§ 50 Abs. 2). 
Abweichend hievon kann die Wahl eines beson
deren Ausschusses zur Vorberatung einer Vorlage 
vor deren Zuweisung durch den Präsidenten oder 
in der ,eJ:1Sten Lesung eines Gesetz'esvol"lSchla.ges be
antragt werden. 

(2) Wahlen werden in der Regel mittels Stimm
zettel durchgeführt und durch unbedingte Mehr
heit der gültigen Stimmen entschieden. Für die 
Wahl der Ausschüsse gelten die Bestimmungen 
der §§ 30, 32 und 33. 

(3) Wahlvorschläge, die dem Präsidenten vor 
Beginn des Wahlvorganges schriftlich überreicht 
wurden, sind von diesem dem Nationalrat zur 
Kenntnis zu bringen, doch sind auch Stimmzettel 
gültig, die auf einen anderen wählbaren Kandida
ten lauten. 

(4) Der Präsident und der Vizeprä.sident des 
Rechnungshofes werden auf Vorschlag des 
Hauptausschusses gewählt. 

(5) Wird bei der ersten Wahl keine unbedingte 
Mehrhe'~t dergükigen Stimmen lerzieLt, 'So wird 
eine zwei<te Wahl vorgenommen. Ergiht sich auch 
bei dieser keine unbedingte Stimmenmehrheit, 
so findet die engere Wahil statt. In diese kommen 
diejenigen, welche bei ,der zwei,nen Wahl die mei
sten Stimmen e,rhieIten, in der doppdten Anzahl 
der zu WäMenden. Halben hei der zweiten Wahl 
mehrere gleich viele Sllimmen, so entscheidet das 
Los, wer von ihnen in die ,engere Wahl kommt. 
Ergtbtsich auch bei der engeren Wahl Stimmen
gleichheit, so enosch,eidet ebenfalls das Los. 

(6) Erzielt keiner der eingebrachten Wahlvor
schläge bei der ersten oder zweiten Wahl die 
erforderliche Mehrheit, so können diese zugun
sten eines einzigen Wahlvorschlages zurückgezo
gen werden. 

(7) Liegt nur ein Wahlvorschlag vor, so kann 
auf Vorschlag des Präsidenten über diesen durch 
Aufstehen und Sitzenbleiben abgestimmt werden. 

21 

Erhebt sich jedoch eine Einwendung, so hat es 
bei der Wahl mittels Stimmzettel zu bleiben. 
Die Wahl des Präsidenten, des Zweiten und des 
Dritten Präsidenten ist stets mittels Stimmzettel 
durchzuführen. 

§ 88 

(1) Bei Wahlen mittels Stimmzettel gibt der 
Prä'sident an, in welcher Form der Wahlvorschlag, 
für den die Stimmenabgabe erfolgt, kenntlich zu 
machen ist. 

(2) Sobald der Präsident die Durchführung 
der Wahl anordnet, haben die Abgeordneten 
ihre Plätze einzunehmen. Vom Präsidenten be
stimmte Bedienstete der Parlamentsdirektion be
geben sich zu den ihnen zugewiesenen Bankreihen 
und nehmen von jedem Abgeordneten dessen 
Stimmzettel in Empfang. Die mit Abnahme der 
Stimmzettel beauftragten Bediensteten haben, so
bald der Präsident den Wahlvorgang für be
endet erklärt, unter Aufsicht der Schriftführer 
die Stimmenzählung vorzunehmen und deren Er
gebnis dem Präsidenten mitzuteilen, der das 
Wahlergebnis verkündet. 

(3) Auf Anordnung des Präsidenten kann von 
vornherein oder wenn ihm das Ergebnis der 
Wahl zweifelhaft erscheint, diese durch Hinter
legung der Stimmzettel in eine Urne erfolgen. 
Hiezu werden die Abgeordneten namentlich auf
gerufen und gezählt. Wer beim Aufruf seines 
Namens nicht anwesend ist, darf nachträglich 
keinen Stimmzettel abgeben. Stimmt die Zahl 
der Stimmzettel mit jener der tatsächlich Stim
menden nicht überein, so ist die Wahl zu wieder
holen, falls die Differenz das Ergebnis der Wahl 
beeinflussen könnte. 

(4) Stimmzettel, aus denen der Wahlwille nicht 
eindeutig erkennbar ist, sind ungültig. 

XIII. Anfragen 

§ 89 

(1) Jedem Abgeordneten steht das Recht zu, 
an den Präsidenten des Nationalrates und an die 
Obmänner der Ausschüsse schriftliche Anfragen 
zu richten. 

(2) Der Befragte hat ,schriftlich zu antworten. 
Ist dem Befragten eine Erteilung der gewünschten 
Auskunft nicht möglich, 'so hat er dies in der 
Beantwortung zu begründen. 

§ 90 

Der Nationalrat ist befugt, die Geschäftsfüh
rung der Bundesregierung zu überprüfen, deren 
Mitglieder über alle Gegenstände der Vollziehung 
zu befragen und alle einschlägigen Auskünfte zu 
verlangen. Diesem Fragerecht unterliegen insbe
sondere Regierungsakte sowie Angelegenheiten 
der behördlichen Verwaltung oder der Verwal
tung des Bundes als Träger von Privatrechten. 
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§ 91 

(1) Anfragen, die ein Abgeordneter innerhalb 
einer Tagung an die Bundesregierung oder eines 
ihrer Mitglieder richten will, sind dem Präsiden
ten schriftlich mit mindestens vier Abschriften 
zu übergeben. Sie müssen mit den eigenhändig 
beigesetzten Unterschriften von wenigstens fünf 
Abgeordneten, den Fragesteller eingeschlossen, 
versehen sein und sind dem Befragten durch die 
Parlamentsdirektion mitzuteilen. 

(2) Fragesteller können ihre Anfragen schrift
lich bis zum Einlangen der Beantwortung beim 
Präsidenten zurückziehen. Der Präsident teilt 
dies in der nächstfolgenden Sitzung dem Natio
nalrat mit und veranlaßt die Verständigung des 
befragten Regierungsmitgliedes. 

(3) Die Verlesung einer Anfrage findet nur 
auf Anordnung des Präsidenten statt. 

(4) Der Befragte hat innerhalb von zwei Mona
ten mündlich oder schriftlich zu antworten. Ist 
dem Befragten eine Erteilung der gewünschten 
Auskunft nicht möglich, so hat er dies in der 
Beantwortung zu begründen. Jeder schriftlichen 
Beantwortung sind mindestens vier Abschriften 
beizulegen. Auf mündliche Beantwortungen fin
den die Bestimmungen der §§ 19 Abs. 2 und 81 
sinngemäß Anwendung. 

§92 

(1) Auf Antrag von acht Abgeordneten kann 
ohne Debatte beschlossen werden, daß über die 
schriftliche Beantwortung einer an die Bundes
regierung oder eines ihrer Mitglieder gerichteten 
Anfrage in der Sitzung, in welcher der Priisident 
das Einlangen der Anfragebeantwortung be
kanntgegeben hat, vor Eingang in die Tages
ordnung oder nach deren Erledigung eine Be
sprechung stattfindet. 

(2) Die Besprechung hat ohne weiteres statt
zufinden, wenn sie von mrnd1estens 20 Abge
ordneten -schriftlich verlangt wird. Kein Abge
ordneter darf jedoch mehr als zwei in derselben 
Sitzung gestellte Verlangen auf Besprechung von 
Anfragebeantwortungen unterzeichnen. 

(3) Richtet sich das Verlangen auf Durchfüh
rung der Besprechung vor Eingang in die Tages
ordnung, so hat der Präsident das Recht, diese 
Besprechung an den Schluß der Sitzung, aber 
nicht über 16 Uhr hil1la.us, -zu rver'1egen. 

(4) Bei der Besprechung einer Anfragebeant
wortung darf kein Redner länget als 20 Minuten 
sprechen. 

(5) Bei einer solchen Besprechung kann nur 
der Antrag gestellt werden, der Nationalrat 
nehme die Beantwortung zur Kenntnis oder nicht 
zur Kenntnis. Dem Antrag kann eine kurze Be
gründung beigegeben sein. 

§ 93 

(1) Auf Antrag von acht Abgeordneten kann 
ohne Debatte beschlossen werden, daß eine in 
derselben Sitzung eingebrachte schriftliche An
frage an ein Mitglied der Bundesregierung vom 
Fragesteller vor Eingang in die Tagesordnung 
oder nach deren Erledigung mündlich begründet 
werde und hierauf eine Debatte über den Gegen
stand stattfinde. 

(2) Das befragte Mitglied der Bundesregierung 
oder der von ihm entsendete Staatssekretär ist 
verpflichtet, nach der Begründung der Anfrage 
und vor Eingang in die Debatte eine Stellung
nahme zum Gegenstand abzugeben. Es kann 
jedoch aum gemäß § 91 Abs. 4 mündlich ant
worten. 

(3) Die dringliche Behandlung hat ohne weite
res stattzufinden, wenn dies von mindestens 
20 Abgeordneten .sch.vifit1ich verlan~ wil'd. 
Kein Abgeordneter darf jedoch mehr als zwei 
in derselben Sitzung eingebrachte dringliche An
fragen unterzeichnen. 

(4) Richtet sich das Verlangen darauf, die 
dringliche Behandlung einer Anfrage noch vor 
Eingang in die Tagesordnung durchzuführen, so 
hat der Präsident das Recht, diese an den Schluß 
,der Srtzung, aber nicht über 16 Uhr hinaus, zu 
verlegen. 

(5) In der Debatte über dringliche Anfragen 
darf kein Redner länger als 20 Minuten spremen. 

(6) In dieser Debatte dürfen nur Entschlie
ßungsanträge gestellt werden. Der Präsident kann 
die Abstimmung über sie an den Beginn der 
nächsten Sitzung verlegen. 

§ 94 

(1) Jeder Abgeordnete kann in den Sitzungen 
des Nationalrates kurze mündliche Anfragen an 
die Mitglieder der Bundesregierung richten. 

(2) Das befragte Mitglied der Bundesregierung 
oder der von ihm ennsendete Staatssekretär ist 
verpflichtet, die Anfragen mündlich in derselben 
Sitzung, in der sie aufgerufen werden, zu beant
worten. Ist dem Befragten die Erteilung der 
gewünschten Auskunft nicht möglich, so hat er 
dies in der Beantwortung zu begründen. 

(3) Ein Abgeordneter darf zu den Fragestunden 
eines Monats nicht mehr als vier Anfragen ein
bringen. 

(4) Fragesteller können ihre Anfragen bis zum 
Aufruf in der Fragestunde oder, im Fall der 
schriftlichen Beantwortung, bis zu deren Ein
langen beim Präsidenten zurückziehen. 

(5) Jede Sitzung des Nationalrates beginnt mit 
einer Fragestunde; Ausnahmen bestimmt der Prä
sident nach Beratung in der Präsidialkonferenz. 
Die Fragestunde darf 60 Minuten nicht über
schreiten. Häufen sich die Anfragen, so kann 
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zu deren Behandlung eine eigene Sitzung des (5) Jede Zusatzfrage muß in unmittelbarem 
Nationalrates in der gleichen Dauer angesetzt Zusammenhang mit der Hauptfrage stehen und 
werden. den Bestimmungen des § 95 Abs. 1 entsprechen. 

§ 95 

(1) Zulässig sind kurze Fragen im Sinne des 
§ 90. Jede Anfrage darf nur eine konkrete Frage 
enthalten und nicht in mehrere Unterfragen 
geteilt sein. 

(2) Anfragen, die diese Bedingungen nicht er
füllen, werden vom Präsidenten an den anfragen
den Abgeordneten zurückgestellt. 

(3) Die Anfragen sind im Wege der Parla
mentsdirektion in fünffacher Ausfertigung, späte
stens am vierten Tage vor der Sitzung des 
Nationalrates, in der die Frage aufgerufen wer
den soll, einzubringen. Fällt das Ende dieser Frist 
auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen 
Feiertag, so ist der vorangehende Werktag als 
letzter Tag der Friest anzusehen. Die Parlaments
direktion hat die eingebrachten Anfragen dem 
Befragten unverzüglich mitzuteilen. 

(4) Der Präsident reiht nach Rücksprache mit 
den Miugl:icedern ;der Präsidialkonfel'enz, insbe
sondere unter Bedachtnahme auf den Zeitpunkt 
des Einlangens und die ressortmäßige Zugehörig
keilt,die ,in der Fragestunde 2ium Auf'r,uf gelan
genden Anfragen. 

(5) Die zum Aufruf vorgesehenen Anfragen 
werden vor der Sitzung vervielfältigt und an 
alle Abgeordneten sowie an die im Saale als 
Zuhörer anwesenden Personen verteilt. Beim 
Aufruf wird die Frage nicht mündlich wiederholt, 
jedoch ist ihr Wortlaut jeweils vor dem Text der 
mündlichen Beantwortung im Stenographischen 
Protokoll der Sitzung abzudrucken. 

§ 96 

(1) Entsprechend ihrer Reihung ruft der Präsi
dent die Anfragen auf. Der Aufruf unterbleibt, 
wenn der anfragende Abgeordnete nicht an
wesend ist. 

(2) Die Beantwortung hat so kurz und konkret 
zu erfolgen, wie es die Anfrage zuläßt. 

(3) Nach Beantwortung der Anfrage ist der 
Fragesteller berechtigt, bis zu zwei Zusatzfragen 
zu stellen. Danach können auch andere Abge
ordnete, jedoch höchstens drei, je eine weitere 
Zusatzfrage stellen. 

(4) Melden sich mehrere Abgeordnete gleich
zeitig zu einer weiteren Zusatzfrage zum Wort, 
so bestimmt der Präsident die Reihenfolge, in 
der die weiter.en Zusaizfragen zu stellen sind, 
wobei er auf eine Abwechslung zwischen den 
Fragestellern verschiedener Klubs Bedacht zu neh
men hat. 

§ 97 

(1) Sofern die Anfrage nicht in den Frage
stunden innerhalb von vier Wochen nach ihrem 
Einlangen beim Präsidenten aufgerufen wurde, 
kann der Fragesteller binnen weiterer acht Tage 
erklären, daß er eine schriftliche Beantwortung 
wünscht. 

(2) Die schriftliche Beantwortung hat binnen 
eines Monates nach der Erklärung des Frage
stellers gemäß Abs. 1 zu erfolgen. Ist die Ertei
lung der gewünschten Auskunft nicht möglich, 
so ist dies in der schriftlichen Beantwortung zu 
begründen. Jeder schriftlichen Beantwortung sind 
mindestens vier Abschriften beizulegen. 

(3) Der Präsident gibt das Einlangen der 
schriftlichen Beantwortung in der nächstfolgen
den Sitzung dem Nationalrat bekannt. Er verfügt 
deren Vervielfältigung und Verteilung an die 
Abgeordneten unter Bedachtnahme darauf, daß 
ihnen auch der Text der betreffenden mündlichen 
Anfrage zur Kenntnis gebracht wird. 

XIV. Enqueten 

§ 98 

(1) Der Hauptausschuß des Nationalrates kann 
auf Antrag eines seiner Mitglieder die Abhaltung 
einer parlamentarischen Enquete (Einholung 
schriftlicher Äußerungen sowie Anhörung von 
Sachverständigen und anderen Auskunfts
personen) über Angelegenheiten, in denen die 
Gesetzgebung Bundessache ist, beschließen. Die 
parlamentarische Enquete dient zur Information 
der Abgeordneten; es werden keine Beschlüsse 
gefaßt. 

(2) Der Antrag auf Abhaltung einer Enquete 
gemäß Abs. 1 ist dem Präsidenten schriftlich zu 
überreichen und hat jedenfalls Gegenstand, Teil
nehmerkreis und Tag der parlamentarischen En
quete zu enthalten. Als Verhandlungstermine 
können, wenn es der Umfang des Gegenstandes 
erfordert, auch mehrere Tage vorgeschlagen wer
den. 

(3) Verlangt mindestens ein Drittel der Mit
glieder des Hauptausschusses in einer Sitzung, 
daß ein solcher Antrag auf Abhaltung einer En
quete in Verhandlung genommen wird, so hat 
der Präsident den Antrag auf die Tagesordnung 
der nächstfolgenden Sitzung des Hauptausschusses 
zu stellen. 
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(4) Die Enquete steht, wenn der Hauptausschuß 
nicht auf Vorschlag des Präsidenten anderes be
schließt, unter dessen Vorsitz. Alle Personen, die 
berechtigt sind, den Sitzungen der Ausschüsse des 
Nationalrates beizuwohnen, dürfen als Zuhörer 
anwesend sein. 

(5) Im übrigen finden für Worterteilungen, 
tatsächliche Berichtigungen sowie den Ruf zur 
Sache und zur Ordnung die Bestimmungen der 
§§ 41 Abs. 5, 58, 101 und 102 sinngemäß An
wendung. 

(6) über die Verhandlungen werden Steno
graphische Protokolle verfaßt und gedruckt her
ausgegeben. Weitere die Enquete betreffende Ver
öffentlichungen obliegen dem Präsidenten. 

XV. Prüfungsaufträge an den Rechnungshof 

§ 99 

(1) Der Nationalrat kann auf Grund eines 
Selbständigen Antrages (§§ 26 und 27) beschlie
ßen, den Rechnungshof mit der Durchführung 
besonderer Akte der Gebarungsüberprüfung zu 
beauftragen. 

(2) Wenn der gemäß § 26 eingebrachte An
trag von mi'llId!estens 6in6m Driute! der Ab
geor,dneten 'schritt1lich unterstützt ,ist und sich auf 
einen beSllJimmten VOl'gang in einer ,der Kontrol'le 
des Rechnunlgshof1es unt'erJ.ie~enden Angelegen
he~t der BurudesgebaJr.ung (All't. 122 A!bs. 1 B-VG) 
bezieht, ~~tein:e GebarwngJsÜlbeqJlM,ung auch ohn'e 
BeschJuß des Nauiona:J.nt6S durchzuführen. In 
KEesem FaJll wrJ.'id diaS Vedangen vom Präsidenten 
am En'de Ider Sj,tzung dem N a'tLonalrat bekannt
geg,eben. 

(3) Der Präsident hat einen Beschluß im Sinne 
des Abs. 1 beziehungsweise ein Verlangen im 
Sinne des Abs. 2 unverzüglich dem Rechnungs
hof mitzuteilen. 

(4) Der Redmungshof hat dem Nationalrat 
über die Durchführung der Gebarungsüberprü
fung gemäß Abs. 1 oder Abs. 2 zu berichten. 

(5) Solange der Rechnungshof über die Durch
führung einer überprüfung gemäß Abs. 2 dem 
Nationalrat keinen Bericht erstattet hat, kann 
kein weiteres solches Verlangen gestellt werden. 

XVI. Eingaben an den Nationalrat 

§ 100 

(1) Eingaben an den Nationalrat bilden nur 
dann einen Gegenstand der Verhandlung (§ 21), 
wenn sie von einem Abgeordneten überreicht 
werden (Petitionen). Der Präsident weist Peti
tionen mit Rücksicht auf ihren Inhalt den
jenigen Ausschüssen zu, die zur Vorberatung ver
wandter Gegenstände eingesetzt sind. 

(2) Eingaben, die nicht von einem Abgeord
neten überreicht wurden, slind vom PdSliden;tJen 
als zur Verhandlung durch den Na'tionalrat un
geeignet zurückzustellen. 

(3) Abweichend von der BesTIimmung des § 23 
Abs. 3 kann der Präsident bei Vurli1egJeJ1 lt'rlifuißler 
Gründe verfüg,en, daß eine P'6uitli,on verv~elfäh,i~t 
und an d~e Abgeordnenen ver1J6ih Wl~nd. 

(4) Der Vorbel'altung durch den AUISschuß fol
gen die Deba:tte und Abstimmung gemäß den 
Allgemeinen B,estimmungJen über die Geschäf'lls
behandlun.g in den SiJtzung6n des Nationa1raJoos. 

(5) Peuivioruen, über welche ,inn6rhalb von sechs 
Monaten nach der Zuw6isung vom Ausschuß kein 
Be1"icht er,sta.tJtet wurde, ,~j.nd vom Prä~idell'teJ1 
an das jeweils zuständ~ge Miltgliied der Bundes
reg~erun.g zur g,eeignet,en VIerfügung Wleiterzu1ei
'ten. 

XVII. Ordnungsbestimmungen 

,§ 101 

(1) Ahschw:eifung,en von der Sache z.iehenden 
Ruf des Prä9identen "zur Sache" nach s[ch. 

(2) Nach dem dn~tten RuflC "zur Sache" kann 
der Präs,i,dent dem Redner das WOl1t entziehen. 

§ 102 

(1) Wenn jemand, der zur TeiJ1nahme an den 
V,erhandlungen des N~uion:!!l!'a'bes berechoi~ ist, 
den Anstand oderrue SitJ1Je verletzt oder beleidi
gende Äußerungen gebraucht, spricht der Prä
side!lJt .die Mißbi:J.1igun.g darüber durch den Ruf 
"zur Ordnung" aus. 

(2) Der PräS/;derut kann iin diJesem Falle di'e 
Rede unterbrechen und ,dem Redn1er ,d:llS Wort 
auch völli.g el1itzLehen. 

§ 103 

(1) Wer zur Teilnahme an den Verhandlungen 
bel'echuigt ,ist, kann vom PdsiJdenten ,den Ruf 
"zur Sache" oder "zur Ordnung" v6rlangen. Der 
P,räsiden't entscheidet hierüber ohne Berufung an 
den Naoionalr~t. 

(2) Wenn jemand, der zur Teilnahme an den 
Verhandhll11,~en des NaJtionail:ranes ber,echnigt ist, 
Anlaß zum Ol'dnungsruf g,egeben ha<t, kaJnn die
ser vom Prä~identen ,des NaJoionalrates auch am 
Schluß denselb6n Sitz1lI11g oder am B'egünn der 
näch~en Sitzung nachträ.gLich ausgesprochen und 
auch von jedem zur Teilnahme an den Verhand
lungen Berechtigten gefordert werden. 

§ 104 

Wenn ,der PräSlide!lJt ei11len Redner unterbricht, 
hat dieser sofort innezuhalten, widrigenfalls ihm 
das Wort entzogen werden kann. 
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§ 105 

Die deuOSche Sprache istrue ausschli!eßLiche Ver
handlungssprame des N atJionalr3/tes und seiner 
AUSlSchüsse. 

§ 106 

Verlangen auf Bil1lberufung einer außer
ordentJMchen Tagung !!iemäß § 46 Abs. 2, Verlan
gen auf Durmführung einer Voiksabs1tJimmung 
gemäß §§ 84 Abs. 1 oder 85 sowie Begehren auf 
Aufhebung eines Bundesgesetzes durch den Ver
fassungsgerichtshof gemäß § 86 sind smriftlich 
mit den eigenhändigen Untersmriften der Abge
ordneten an den Präsidenten zur weiteren ver
fassungsmäßigen Behandlung zu richten. 

XVIII. Schlußbestimmungen 

§t07 

25 

Dieses Bundesgesetz kann nur durch Selbstän
dige Anträ~e von Ab~eor,dnetJen (§ 26) g,eändert 
werden. Solche Anträge sind nach Durchführung 
der ersten Lesung emer. A1l:SJSchußberarung zu 
unternvehen. Der Ausschuß halt sch~ifthim Beridlit: 
zu erstatten, worauf dille zWie~tJe Lesung im Na,tio
nalnt und frühesltlens 24 Stunden nach Abschluß 
der zweiten Lesung dille dri1:t.e Le5UIl1g stattfindet. 
Im übrigen gelten die Bestimmungen des § 82 
Abs. 2 Z. 2. 

§ 108 
(1) Dieses Bundesg:esetztritt mit 1. Oktober 

1975 in Kraft. 
(2) M~t lnkraf,t;tJreten dieses Bundesgegetzes ver

tuert das BundesgeSietz vom 6. JuLi 1961, BGBl. 
Nr. 178, betreffend die Geschäft.sondnung des 
Naoionalrrutes, seine Wi,rksamkeit. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antra,g gemäß § 89 Abs. 2 der Gesmäftsordnung 
einer ersten Lesung ~u unterzLehen und sodann dem GeschäftJsordnungsawschuß zuzuwdsen. 
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Gegenüberstellung 

des Textes der geltenden Geschäftsordnung mit dem in Aussicht genommenen Gesetzestext 

Geltender Text 

Bundesgesetz vom 6. Juli 1961, be
treffend die Geschäftsordnung des National

rates 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I. Eröffnung und Bildung des Nationalrates 

§ 1 

(2) Jeder Abgeordnete hat seinen Wahlschein 
vor Eintritt in den Nationalrat der Kanzlei des 
Nationalrates zu übergeben. 

(3) Die Kanzlei stellt ihm eine amtliche 
Legitimation mit seinem Lichtbild aus. 

§ 4 

(1) Ein Abgeordneter wird seines Mandates 
verlustig: 

1. wenn er die Angelobung nicht in der im 
§ 3 vorgeschriebenen Weise oder überhaupt nicht 
leistet oder sie unter Beschränkungen oder V or
behalten leisten will; 

2. wenn er durch dreißig Tage den Eintritt 
in den Nationalrat verzögert hat oder dreißig 
Tage ohne Urlaub oder über die Zeit des 
Urlaubes von den Sitzungen des Nationalrates 
ausgeblieben ist und der nach Ablauf der dreißig 
Tage an ihn öffentlich und im Nationalrat ge
richteten Aufforderung des Präsidenten, binnen 
weiteren dreißig Tagen zu erscheinen oder seine 
Abwesenheit zu rechtfertigen, nicht Folge geleistet 
hat; 

3. wenn er nach erfolgter Wahl die Wählbar
keit verliert; 

4. in den Fällen der §§ 7 und 8 des Unverein
barkeitsgesetzes, BGBL Nr. 294/1925, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 100/1931. 

(2) Wird einer der im Abs. 1 Z. 1 bis 3 vor
gesehenen Fälle zur Kenntnis des Präsidenten des 
Nationalrates gebracht, so hat er dies dem Natio
nalrat bekanntzugeben, der mit einfacher Mehr
heit über den im Art. 141 B-VG vorgesehenen 
Antrag beschließt. Dieser Beschluß ist durch den 
Hauptausschuß vorzubereiten. 

Neuer Text 

Bundesgesetz vom XXXXXXX 1975 
über die Geschäftsordnung des National

rates (Geschäftsordnungsgesetz 1975) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I. Eröffnung und Bildung des Nationalrates 

§ 1 

(1) Jedem Abgeordneten wird nach seiner 
Wahl oder nach seiner Berufung als Ersatzmann 
von der Hauptwahlbehörde ein Wahlschein 
ausgestellt, der in der Parlamentsdirektion zu 
hinterlegen 1st. 

(2) Die Parlamentsdirektion stellt jedem Ab
geordneten, für den der Wahlschein hinterlegt 
ist, eine amtliche Legitimation mit seinem Licht
bild aus. 

§ 2 

(1) unverändert 

1. wenn er die Angelobung nicht in der im 
§ 4 vorgeschriebenen Weise oder überhaupt 
nicht leistet oder sie unter Beschränkungen oder 
Vorbehalten leisten will; 

2. wenn er durch 30 Tage den Eintritt in 
den Nationalrat verzögert hat oder 30 Tage 
ohne einen vom Nationalrat anerkannten triftigen 
Grund (§ 12 Abs. 2) von den Sitzungen des Natio
nalrates ausgeblieben ist und der nach Ablauf der 
30 Tage an ihn öffentlich und im National
rat gerichteten Aufforderung des Präsidenten, 
binnen _ weiterer 30 Tage zu erscheinen oder 
seine Abwesenheit zu rechtfertigen, nicht Folge 
geleistet hat; 

3. unverändert 

4. unverändert 

(2) Wird einer der im Abs. 1 Z. 1 bis 3 vor
gesehenen FäHe dem Präsidenten zur Kenntnis 
gebracht, so hat er dies dem Nationalrat bekannt
zugeben, der mit einfacher Mehrheit über den 
im Art. 141 Abs. 1 B-VG vorgesehenen Antrag 
beschEeßt. Dieser Beschluß ist durch den Haupt
ausschuß vorzubereiten. 
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Geltender Text 

(3) Wird ein Beschluß nach Abs. 2 vom 
Nationalrat gefaßt, so hat dessen Präsident den 
Antrag namens des Vertretungskörpers beim 
Verfassungsgerichtshof einzubringen. 

(4) In den Fällen des Abs. 1 Z. 4 finden die 
Vorschriften des § 8 des Unvereinbarkeits
gesetzes, BGBl. Nr. 294/1925, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 100/1931, Anwendung. 

(5) Nach Einlangen eines Erkenntnisses des Ver
fassungsgerichtshofes beim Präsidenten des 
Nationalrates (§ 71 Abs. 3 in Verbindung mit 
§ 70 Abs. 5 des Verfassungsgerichtshofgesetzes 
1953, BGBl. Nr. 85, in der Fassung des Bundes
gesetzes BGBI. Nr. 18/1958), mit dem der Verlust 
eines oder mehrerer Mandate zum Nationalrat 
ausgesprochen wird, hat der Präsident jene Per
sonen, die durch das Erkenntnis des Verfassungs
gerichtshofes ihres Mandates für verlustig erklärt 
worden sind, hievon zu verständigen. Zugleich 
hat er sie aufzufordern, von nun an ihre Tätigkeit 
als Mitglied des Nationalrates einzustellen. Der 
Präsident hat auch in der nächsten Sitzung des 
Naionalrates das Erkenntnis bekanntzugeben: 

(6) Der Verlust des Mandates tritt ein mit dem 
auf die Zustellung des diesen Ausspruch ent
haltenden Erkenntnisses des Verfassungsgerichts
hofes an den Präsidenten des Nationalrates fol
genden Tag. 

(7) Die Abs. 5 und 6 gelten sinngemäß im Falle 
der Aufhebung oder Erklärung der Nichtigkeit 
einer Wahl durch den Verfassungsgerichtshof 
gemäß § 70 Abs. 2 und 3 des Verfassungs
gerichtshofgesetzes 1953 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. 18/1958. 

(8) Verzichtet ein Abgeordneter auf die wei
tere Ausübung seines Mandates, so wird dieser 
Verzicht mit dem Einlangen der Mitteilung der 
Hauptwahlbehärde hierüber beim Präsidenten 
des Nationalrates rechtswirksam. 

§2 
( 1) Der neugewählte Nationalrat wird vom 

Bundespräsidenten längstens innerhalb dreißig 
Tagen nach der Wahl einberufen (Art. 27 B-VG). 

(2) Der Präsident des früheren Nationalrates 
eröffnet die Sitzung und führt bis zur Wahl 
des neuen Präsidenten den Vorsitz. 

(3) Er beruft vier Abgeordnete zur vor
läufigen Besorgung der Geschäfte der Schrift
führer. 

Neuer Text 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

(5) Nach Einlangen eines Erkenntnisses des 
Verfassungsgerichtshofes beim Präsidenten des 
Nationalrates, mit dem der Verlust eines Man
dates ausgesprochen wird, hat der Präsident jene 
Person, die durch das Erkenntnis des Verfas
sungsgerichtshofes ihres Mandates für verlustig 
erklärt würden i<st, hievoifi zu verständigen. Der 
Ver:lu~t des Mandaltes !tiriJtJt 'ein mit dem mf die 
Zustellung ,d1ets d,jesen Ausspnuch enthalteniden 
Erkenntnisses .des VerLa!S,s,ungsgerichttshofe\'lrul den 
Präsid,enten ,des Na.mo,nallntes füIgJenden Tag. Der 
Prä>sidenlt hat in der nächsten Sitzung des Na:tio
,nauraJt'es das Erkenilitruils bekannttzugeben. 

(6) Abs. 5 giLt lSinngemäß auch für den Fall, 
daß der Verfassunrgsgerichtshof einer Wahlanfech
tung st'a1JtgegJeben halt, weil ,eine nicht wählbare 
Penson tür .gewäMt erk'läl.'1t oderei.ner wählba.ren 
PerSOlIl die Wählbarkeit zu Unrecht a,berkannt 
worden ist. 

(7) Im FaJLle des Am. 141 Abs. 2 B-VG ver~ 
lieren die betroffenen Abgeordneten ihr Man
dat erst mit dem Zeitpunkt der Hinterlegung 
der Wilirlschcine -der !bei der Wiederhülungswahl 

. gewählten Abgeordnet,en in der Pa;rlamenrtsdirek
tion. 

(8) Verzichtet 'ein Abgeor,dneter ,auf ,die wcitere 
Ausübung Iseines Manda't;es, so. wird dieser Ve,r
zicht mit dem E1nl3lngen der Miueilung der 
Ha.Ulptwahlbehörde hierüber beim Präsidenten des 
Nationa.lraotes :rechtsw1rksaJID, rsofern in der Ver
zichtserldärung ,nicht .ein späiterer Zeitpunkt an
geführt !ist. 

§ 3 
(1) Der neu gewählte Nationa:lrat wird vom 

Bundespräs.identen innerhaLb dreißig Tagen nach 
der Wahl einJberufen. 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

§ 3 § 4 
(1) Auf die Aufforderung des Vorsitzenden (1) Ober Aufforderung ,des Vorsitzenden 

haben die Abgeordneten bei Namensaufruf durch haben die Abgeordneten bei Namensaufruf durch 
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die Worte "Ich gelobe" unverbrüchliche Treue 
der Republik, stete und volle Beobachtung der 
Verfassungsgesetze und aller anderen Gesetze und 
gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten anzu
geloben. 

(2) Später eintretende Abgeordnete leisten die 
Angelobung bei ihrem Eintritt. 

§5 

(1) Nach der Angelobung wählt der National
rat aus seiner Mitte den Präsidenten, den zweiten 
und den dritten Präsidenten (Art. 30 Abs. 1 
B-VG). Im Falle der Verhinderung des Präsiden
ten vertritt ihn der zweite beziehungsweise der 
dritte Präsident. 

(2) Nach den Präsidenten werden fünf Schrift
führer und drei Ordner gewählt. 

(3) Alle Wahlen gelten für die ganze Gesetz
gebungsperiode. 

§6 

(1) Die Präsidenten und der Hauptausschuß, 
an Stelle des :letzteren im Falle der Auflösung 
des Nationalrates gemäß Art. 29 Abs. 1 B-VG 
der Ständige Unterausschuß des Hauptausschusses, 
bleiben im Amte, bis der neu gewählte National
rat die Präsidenten und den Hauptausschuß neu 
gewählt hat. 

(2) Wenn die gewählten Präsidenten an der 
Ausübung ihres Amtes verhindert sind, führt das 
an Jahren älteste am Sitz des Nationalrates 
anwesende Mitglied den Vorsitz, soweit es an 
der Ausübung seiner Funktionen nicht behindert 
ist und einer Partei angehört, die im Zeitpunkt 
der Verhinderung der Gewählten im Präsidium 
des Nationalrates vertreten war; dieses Mitglied 
hat den Nationalrat sofort einzuberufen und 
nach Eröffnung der Sitzung die Wahl der drei 
Vorsitzenden, welche die Funktionen der ver
hinderten Präsidenten übernehmen, vornehmen 
zu lassen. 

(3) Wenn es dieser Pflicht binnen acht Tagen, 
vom Eintritt der Verhinderung der gewählten 
Präsidenten an gerechnet, nicht nachkommt, 
gehen die vorher genannten Rechte an das 
nächste jeweils älteste Mitglied über, bei dem die 
vorstehend angeführten Voraussetzungen zu
treffen. 

(4) Die so gewählten Vorsitzenden bleiben im 
Amt, bis die an der Ausübung ihrer Funktionen 
verhinderten gewählten Präsidenten ihr Amt 
wieder ausüben können. 

29 

Neue"r Text 

die Worte "Ich gelobe" unverbrüchliche Treue 
der Republik, stete und volle Beobachtung der 
Verfassungsgesetze und aller anderen Gesetze und 
gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten zu ge
loben. 

(2) unverändert 

§5 

(1) Nach der Angelobung wählt der National
rat aus seiner Mitte den Präsidenten, den Zweiten 
und den Dritten Präsidenten. 

(2) Nach den Präsidenten werden fünf Schrift
führer und mindestens drei Ordner gewählt. 

(3) unverändert 

§6 

(1) unverändert 

(2) Wenn die gewählten Präsidenten an der 
Ausübung ihres Amtes verhindert oder ihre Xmter 
erledigt sind, führt der an Jahren älteste am Sitz 
des Nationalrates anwesende Abgeordnete den 
Vorsitz, sofern er an ·der Ausübung seiner Funk
,tionen ni.ch<t ~ehi:ndert ilst undemer Pa.n:,ei ange
hört, die im Zeitpunkt der Verhinderung der Ge
wählten beziehungsweise Ider Erledigung Ider Xm
ter im Präsidium des Nationalrates vertreten war; 
dieser Abgeordnete hat .den Nationalrat s·ofort 
einzulberufen und nach Eröffnung der Sitzung die 
Wahl von ,drei Vorsitzenden, welche die Funktio
nen der verhinderten Präsidenten ühernehmen, 
oder im Falle der Erledig,ung der Xmter die 
Wahl des Präsidenten vornehmen zu lassen. 

(3') Wenn er dieser pflicht binnen acht Tagen, 
vom Eintritt der Verhinderung der Präsidenten 
beziehungsweise der Erledigung der Xmter an ge
rechnet, nicht nachkommt, gehen die vorher ge
nannten Rechte an den nächsten jeweils ältesten 
Abgeordneten über, bei dem die vorstehend ange
führten Voraussetzungen zutreffen. 

(4) Die so gewählten Vorsitzenden bleiben im 
Amt, bis mindestens einer der an der Ausübung 
ihrer Funktionen verhinderten Präsidenten sein 
Amt wieder ausüben kann. 
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§13 

Abgeordnete derselben wahlwerbenden Par
tei haben das Recht, sich in einem Klub 
zusammenzuschließen. Für die Anerkennung eines 
solchen Zusammenschlusses ist die Zahl von min
destens fünf Mitgliedern erforderlich. Abgeord
nete, die nicht derselben wahlwerbenden Partei 
angehören, können sich in einem Klub nur mit 
Zustimmung des Nationalrates zusammen
schließen. Die Ergebnisse der Konstituierung eines 
Klubs sind dem Präsidenten schriftlich mitzu
teilen. 

§14 

(1) Die Präsidenten und die Obmänner der 
Klubs bilden die Präsidialkonferenz. Diese ist ein 
beratendes Organ. 

(2) Die Obmänner der Klubs können sich fall
weise vertreten lassen. 

(3) Die Präsidialkonferenz unterstützt den 
Präsidenten bei der Durchführung des Arbeitl
planes. Sie erstattet insbesondere Vorschläge be
züglich der Festlegung der Tagesordnung und der 
Sitzungszeiten des Nationalrates sowie hinsichtlich 
der Zuweisung von Vorlagen an die Ausschüsse. 

Neuer Text 

§7 

unverändert 

§ 8 

(1) Die Präsidenten und die Obmänner der 
Klubs bilden die Präsidialkonferenz. Die Obmän
ner der Klubs können sich vertreten lassen. 

(2) Die Präsidialkowerenz ist ein beratendes 
Organ. Sie erstattet insbesondere Vorschläge zur 
Erstellung und Durchführung der Arbeitspläne, 
zur Festlegung der Tagesordnungen und der Sit
zungszeiten des Nationalrates, zur Zuweisung von 
Vorlagen an die Ausschüsse sowie zur Koordinie
rung der Sitzungszeiten der Ausschüsse. 

(3) Die Erlassung der Hausordnung (§ 14 Abs. 1) 
sowie die Verfügungen des Präsidenten hinsichtlich 
der Liste der Abgeordneten (§ 14 Albs. 6) oder des 
Entfalls .der Fragestunde (§ 94 Albs. 5) bedürfen 
jedenfalls der vorherigen Beratung in der Präsi
dialkonferenz. 

11. Allgemeine Rechte und Pflichten der Abge- 11. Allgemeine Rechte und PRichten der Abge-
ordneten ordneten 

§I 

(1) Im Nationalrat hat jeder Abgeordnete, 
der von der Hauptwahlbehörde den Wahlschein 
erhalten hat, so lange Sitz und Stimme, als nicht 
seine Wahl für ungültig erklärt oder seine Mit
gliedschaft aus einem anderen Grunde erloschen 
ist. 

§9 

Jeder Abgeordnete, dessen Wahlschein in der 
Parlamentsdirektion hinterlegt ist, hat für die 
Dauer der jeweiligen Gesetzgebungsperiode so 
lange Sitz und Stimme im Nationalrat, als nicht 
seine Mitgliedschaft aus einem der im § 2 genann
ten Gründe erloschen ist. 

§ 10 

(1) Die Abgeordneten können wegen der in Aus
übung ihres Berufes geschehenen Abstimmungen 
niemals, wegen der in diesem Beruf gemacltten 
mündlichen Äußerungen nur vom Nationalrat ver
antwortlich gemacht werden. 

(2) Kein Abgeordneter darf wegen einer straf
baren Handlung - den Fall der Ergreifung auf 
frischer Tat bei Verübung eines Verbrechens aus
genommen - ohne Zustimmung des National
rates verhaftet oder sonst behör·dlich verfolgt wer
den. Der Nationalrat hat aber ein Ersuchen der 
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§11 

Jeder Abgeordnete ist verpflichtet, an den 
Sitzungen des Nationalrates und der Ausschüsse, 
in die er gewählt ist, teilzunehmen. 

§ 12 
(2) Außer dem Falle der Erteilung eines 

Urlaubes kann die Abwesenheit 'Vom Nationalrat 
nur durch Krankheit entschuldigt werden. 

(1) Urlaub bis zu einem Monat erteilt der 
Präsident, für längere Zeit ohne Debatte der 
Nationalrat. 

31 

Neuer Text 

zur Verfolgung berufenen Behörde um Zustim
mung zur Verhaftung oder sonstig,en behörd
lichen Verfolgung eines .A!bgeordneten binnen 
sechs Wochen zu beschließen. Beschließt der Na
tionalrat innerhalb dieser Frist, dem Ersuchen 
nicht stattzugeben, so ist die Verfolgung gemäß 
Art. 57 Abs. 2 B-VG auf die Dauer der Gesetz
gebungsperiode aufzuschieben; andernfalls darf 
die Verhaftung oder sonstige behördliche Ver
folgung stattfinden. Die tagungsfreie Zeit wird 
weder in diese Frist noch in die Verjährungszeit 
eingerechnet. 

(3) Im Fall der Ergreifung auf frischer Tat bei 
Verübung eines Verbrechens hat die Behörde dem 
Präsidenten des Nationalrates sogleich die ge
schehene Verhaftung bekanntzugeben. Wenn es 
der Nationalrat oder in der tagungsfreien Zeit 
der mit diesen Angelegenheiten betraute ständige 
Ausschuß (Immunitätsausschuß) verlangt, muß 
die Haft aufgehoben oder die Verfolgung über
haupt auf die Dauer der Gesetzgebungsperiode 
aufgeschoben werden. 

(4) Die Immunität der Abgeordneten (Abs. 1 
bis 3) endigt mit dem Tag des Zusammentrittes 
des neugewählten Nationalrates, bei Organen des 
Nationalrates, deren Funktion über diesen Zeit
punkt hinausgeht, mit dem Erlöschen dieser 
Funktion. 

§11 

(1) unverändert 

(2) Die Abwesenheit eines Abgeordneten von 
solchen Sitzungen kann nur durch Krankheit 
oder andere triftige Gründe entschuldigt werden. 

§ 12 

(1) Ein Abgeordneter, der verhindert ist, an 
einer oder mehreren aufeinanderfolgenden Sit
zungen des Nationalrates teilzunehmen, hat dies 
dem Präsidenten vor Beginn der Sitzung bezie
hungsweise der ersten von mehreren aufeinander
folgenden Sitzungen schriftlich unter Angabe des 
Grundes mitzuteilen. Diese Mitteilung kann auch 
durch den Klub erfolgen, dem der verhinderte 
Abgeordnete angehört. 

(2) Teilt ein Abgeordneter dem Präsidenten 
eine Verhinderung von mehr als 30 Tagen mit 
und ist diese nicht durch Krankheit begründet, 
so hat der Präsident dies dem Nationalrat be
kanntzugeben. Wird gegen die Triftigkeit des 
Grundes der Abwesenheit eine Einwendung er
hoben, so entscheidet der Nationalrat ohne 
Debatte, ob der Abgeordnete aufzufordern ist, 
unverzüglich an den Sitzungen des National
rates wieder teilzunehmen. 
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§7 

(1) Der Präsident wacht darüber, daß die 
Würde und die Rechte des Nationalrates ge
wahrt, die dem Nationalrat obliegenden Auf
gaben erfüllt und die Verhandlungen mit Ver
meidung jedes unnötigen Aufschubes durch
geführt werden. 

(2) Er handhabt die Geschäftsordnung, achtet 
auf ihre Beobachtung und sorgt für die Auf
rechterhaltung der Ruhe und Ordnung im 
Sitzungssaale und in den anderen Räumen des 
Hauses. 

(3) Der Präsident eröffnet und schließt die 
Sitzungen, führt den Vorsitz, leitet die Ver
handlung, erteilt das Wort, stellt die Fragen 
zur Abstimmung und spricht deren Ergebnis 
aus. Er ist jederzeit, insbesondere im Falle einer 
Störung, berechtigt, die Sitzung zu unterbrechen 
und auch aufzuheben. Er läßt Ruhestörer von 
den Galerien entfernen und diese im äußersten 
Falle räumen. 

(4) Der Präsident legt dem Nationalrat die 
Berichte des Rechnungshofes sowie die Ersuchen 
von Behörden um Aufhebung der Immunität von 
Abgeordneten vor und führt die Zuweisungen 
an die zuständigen Ausschüsse durch. Ferner bringt 
er die Be schlüsse des Unvereinbarkeitsausschusses 
und die auf Grund dieser Beschlüsse von ihm 
getroffenen Maßnahmen dem Nationalrat Zf4r 

Kenntnis. 

(6) Er hat das Recht der Eröffnung und Zu
teilung aller an den Nationalrat gelangenden Ein
gaben und ist der Vorstand und Leiter des Büros 
und der Vertreter des Nationalrates in allen 
Beziehungen nach außen. 

(7) Schriftliche Ausfertigungen, die vom 
Nationalrat ausgehen, sind vom Präsidenten und 
einem Schriftführer zu unterzeichnen. 

§8 

Neuer Text 

(3) Der Präsident hat am Beginn jeder Sit
zung mitzuteilen, welche Abgeordneten entschul
digt sind. 

III. Aufgaben der Präsidenten, Schriftführer und 
Ordner 

§ 13 

(1) unverändert 

(2) Er handhabt die Geschäftsordnung, achtet 
auf ihre Beobachtung und sorgt für die Auf
rechterhaltung der Ruhe und Ordnung im 
Sitzungssaale. 

(3) Der Präsident eröffnet und schließt die Sit
zungen, führt den Vorsitz, leitet die Verhand
lung, erteilt das Wort, stellt die Fragen zur Ab
stimmung und spricht deren Ergebnis aus. Er ist 
jederzeit, insbesondere im Falle einer Störung, 
berechtigt, die Sitzung auf bestimmte oder unbe
stimmte Zeit zu unterbrechen. Er läßt Ruhestörer 
von den Galerien entfernen und diese im äußer
sten Falle räumen. 

(4) Der Präsident führt die Zuweisungen der 
im § 21 Abs. 1 aufgezählten Verhandlungsgegen
stände an die Ausschüsse durch. Ferner bringt er 
die Beschlüsse des Unvereinbarkeitsausschusses 
und die auf Grund dieser Beschlüsse von ihm 
getroffenen Maßnahmen dem Nationalrat zur 
Kenntnis. 

(5) Der Präs~dent halt das Recht der Entgegen
nahme wie aJuch der ZU!teNung a:Ller an den 
Nationadra,t ,gelang,enden Schrifinstücke; ihm ob
liegt die Ver,oretung des NaitionalI.rates 'und seiner 
Ausschüsse nach außen. 

(6) unverändert 

§14 

(1) Der Präs~dent übt das Hausrecht im Par
lamentsgebäude aus und erläßt nach Beratung in 
der Präsidialkonferenz die Hausordnung. 

(1) Der Präsident genehmigt im Einvernehmen (2) Er erstellt im Einvernehmen mit dem Zwei
mit dem zweiten und dem dritten Präsidenten ten und dem Dritten Präsidenten den Voranschlag 
innerhalb des festgestellten Bundeshaushaltes die für den Nationalrat und übermittelt ihn samt 
Ausgaben für den Nationalrat. 'Anlagen und Erläuterungen dem Bundesminister 

für Finanzen. Der Präsident verfügt über die den 
Nationalrat betreffenden finanzgesetzlichen An
sätze des Bundesvoranschlages. 
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(2) Er ernennt die Angestellten seiner Kanzlei. 

(3) Die Angestellten der Kanzlei des Präsidenten 
werden hinsichtlich ihrer Stellung, ihrer Pflichten 
und Rechte den Bundesangestellten gleichgehalten. 

§7 

(5) Dem Präsidenten obliegt die Vorsorge für 
den Stenographendienst und allfällige andere 
Aufnahmen von den Verhandlungen (Ton- und 
Bildaufnahmen). 

§H 

Mindestens einmal im Jahr veröffentlicht der 
Präsident eine dem neuen Stand entsprechende 
Liste der Abgeordneten mit der Angabe, in wel
chem Wahlkreis (Wahlkreisverband) der Abgeord
nete gewählt ist, wann er angelobt wurde und seit 
wann er dem Nationalrat angehört. Andere Ver
öffentlichungen sind dem Präsidenten anheimge
stellt, wobei er einen Beschluß des Nationalrates 
einholen kann. 

§5 

(1) .. , Im Falle der Verhinderung des Präsi
denten vertritt ihn der zweite beziehungsweise der 
dritte Präsident. 

§9 

(1) Die Schriftführer haben den Präsidenten 
bei der Erfüllung seiner Obliegenheiten, ins
besondere bei Verlesungen im Nationalrat und 
bei der Ermittlung der Ergebnisse der Abstim
mungen, zu unterstützen. Sie leiten auch die 
Stimmenzählung bei Wahlen im Nationalrat. 

§ 10 

Die Ordner handhaben die Hausordnung unter 
der Leitung des Präsidenten. 

33 

Neu e r ,T ex t 

(3) Die Ernennung der Bediensteten der Parla
mentsdirektion steht dem Präsidenten des Na
tionalrates zu. Ihm kommen auch alle übrigen 
Befugnisse in Personalangelegenheiten dieser Be
diensteten zu; er ist insoweit oberstes Verwal
tungsorgan und übt diese Befugnisse allein aus. 

(4) Die Bediensteten der Parlamentsdirektion 
werden hinsichtlich ihrer Stellung, ihrer Pflichten 
und Rechte den übrigen Bundesbediensteten 
gleichgehalten. 

(5) unverändert 

(6) Am Beginn jeder Gesetzgebungsperiode und 
nach größeren Veränderungen auch während einer 
solchen veranlaßt der Präsident die Herausgabe 
einer Liste der Abgeordneten durch die Parla
mentsdirektion. Diese Liste hat neben dem Namen 
des jeweiligen Abgeordneten folgende Angaben zu 
enthalten: in welchem Wahlkreis (Wahlkreisver
band) er gewählt wurde, welchem Klub er ange
hört und schließlich seine Wohn- beziehungs
weise Posllalllschrilft. Die Aufnahme wei1Jerer An
ga:ben kann ,der Präsidem nach Beratung in der 
Präsidia1konferenz v,erfügen. 

(7) Andere Veröffentlichungen sind dem Präsi
denten anheimgestellt, wobei er einen Beschluß 
des Nationalrates einholen kann. 

§ 15 

Im Falle der Verhinderung des Präsidenten 
vertritt ihn der Zweite beziehungsweise der Dritte 
Präsident. Weiters kann sich der Präsident in der 
Vorsitzführung (§ 13) durch den Zweiten be
ziehungsweise den Dritten Präsidenten vertreten 
lassen. 

§ 16 

Die Schriftführer haben den Präsidenten bei 
der Erfüllung seiner Obliegenheiten, insbesondere 
bei Verlesungen im Nationalrat und bei der 
Ermittlung der Ergebnisse de,: Abstimmungen 
(Stimmenzählungen), zu unterstützen. 

§ 17 

Die Ordner unterstützen den Präsidenten bei 
der Leitung der Verhandlungen und bei der Auf
rechterhaltung der Ruhe und OI1dnung im Sit
zungssaal. 

5 
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§ 31 

Die Mitglieder der Bundesregierung sowie die 
von ihnen entsendeten Vertreter sind berechtigt, 
an allen Beratungen des Nationalrates sowie der 
Ausschüsse teilzunehmen, jedoch an solchen Bera
tungen des Hauptausschusses des Nationalrates, 
die nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
grundsätzlich nicht öffentlich sind, nur auf beson
dere Einladung. Sie müssen auf ihr Verlangen 
jedesmal gehört werden. Der Nationalrat sowie 
die Ausschüsse können die Anwesenheit der Mit
glieder der Bundesregierung verlangen (Art. 75 
B-VG). 

§ 59 
(3) Die Mitglieder der Bundesregierung können 

in den Sitzungen des Nationalrates und der Aus
schüsse auch zu wiederholten Malen, jedoch ohne 
Unterbrechung eines Redners. das Wort nehmen. 
Es ist ihnen gestattet, schriftlich abgefa/lte Vor
träge vorzulesen. 

Neuer Text 

IV. Allgemeine Rechte und PHichten der Mit
glieder der Bundesregierung sowie des Präsiden
tcn und des Vizepräsidcntcn des Rechnungshofe. 

S 18 
(1) Die Mitglieder der Bundesregierung sowie 

die Staa:tssek'retäre sinld .bel"echtigt, lIi11 3illen Ver
hantdLungen des N3Itiona.l!r3ltes, seiner Ausschüsse 
und deren Unt.era\JlSscnüsse - ausgenommen jene 
des Ständigen UnteJ:lausschrusses dies Hau:ptaus
schu>S5es und der UnJtlenucnungsauSlSchüsse - teil
zunehmen. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Personen sind be
rechtigt, zu allen Sitzungen des Nationalrates, 
seiner Ausschüsse und deren Unterausschüsse -
ausgenommen jene des Ständigen Unterausschus
ses des Hauptausschusses und der Untersuchungs
ausschüsse - Bedienstete ihres Ressorts beizuzie
hen, sofern nicht für einzelne Sitzungen oder Ab
schnitte einer Sitzung das Gegenteil beschlossen 
wird. 

(3) Der Nationalrat sowie dessen Ausschüsse 
und deren Unterausschüsse können die Anwesen
hei1: von Mitgl:ied.tem der Bundesregi:erung ver
langen. 

§ 19 
(1) Die Mitglieder der Bundesregierung sowie 

die von ihnen entsendeten Staatssekretäre 
können in den Debatten des Nationallrates, 
seiner Ausschüsse und deren Unterausschüsse -
ausgenommen jene des Ständigen Unteraus
schusses des Hauptausschusses und der Unter
suchungsausschüsse - zu einem in Verhandlung 
stehenden Gegenstand auch wiederhälte Male, 
jedoch ohne Unterbrechung emes Redners, 
das Wort nehmen. 

(2) Die Mitglieder der Bundesregierung sind 
berechtigt, in den Sitzungen des Nationalrates 
auch zu Gegenständen, die nicht in Verhandlung 
stehen, mündliche Erklärungen abzugeben. In 
einem solchen Falle hat das Mitglied der Bun
desregierung seine diesbezügliche Absicht dem 
Präsidenten nach Möglichkeit vor Beginn der 
Sitzung bekanntzugeben. Der Präsident macht 
hievon dem NationaIrat Mitteilung und be
stimmt, in welchem Zeitpunkt während der 
Sitzung die Erklärung abgegeben Wil1d. Werden 
gegen diese Entscheidung des Präsidenten Ein
wendungen erhoben, so entscheidet der Natio
nalrat über den Zeitpunkt ohne Debatte. 

§ 20 
(1) Der Präsident und der Vizepräsident des 

Rechnungshofes sind berechtigt, an den Verhand
lungen des Nationalrates sowie seiner Ausschüsse 
und deren Unter ausschüsse über die Berichte des 
Rechnungshofes, die Bundesrechnungsabschlüsse 
und die den Rechnungshof betreffenden Kapitel 
des Entwurfes des Bundesfinanzgesetzes teilzu
nehmen. 
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III. Gegenstände der Verhandlung 

§15 

Gegenstände der Verhandlung des N ational
rates sind folgende Vorlagen: 

Anträge 'Von Mitgliedern des Nationalrates; 
Vorlagen der Bundesregierung; 
Gesetzesanträge des Bundesrates; 
Volksbegehren; 
Anträge 'Von Ausschüssen; 
Einsprüche des Bundesrates; 

Berichte der 'Vom Nationalrat oder 'Von 
Nationalrat und Bundesrat in internationale par
lamentarische Organisationen entsendeten Dele
gationen; 

Berichte der Bundesregierung und ihrer Mit
glieder; 

Berichte des Rechnungshofes und Bundes
rechnungsabschlüsse ; 

Berichte 'Von Untersuchungsausschüssen; 

Ersuchen von Behörden um Aufhebung der 
Immunität von Mitgliedern des Nationalrates; 

Anfragen und 

Bittschri !ten. 

35 

Neuer Text 

(2) Der Präsident und der Vizepräsident des 
Rechnungshofes sind ferner berechtigt, zu jenen 
Sitzungen des Nationalrates sowie seiner Aus
schüsse und deren Unterausschüsse, an denen sie 
teilnehmen, Bedienstete des Rechnungshofes beizu
:ziehen, sofern nicht für einzelne Sitzungen oder 
Abschnitte einer Sitzung das Gegenteil beschlos
sen wird. 

(3) Der Präsident des Rechnungshofes - im 
Falle seiner Verhinderung der Vizepräsident -
kann in den Debatten des Nationalrates sowie 
seiner Ausschüsse und deren Unter ausschüsse zu 
einem der im Abs. 1 angeführten Gegenstände 
auch wiederholte Male, jedoch ohne Unterbre
chung eines Redners, das Wort nehmen. 

(4) Der Nationalrat sowie dessen Ausschüsse 
und deren Unterausschüsse können die Anwesen
heit des Präsidenten und des Vizepräsidenten des 
Rechnungshofes verlangen. 

V. Gegenstände der Verhandlung 

§ 21 

(1) Gegenstände der Verhandlung des Natio
nalrates sowie der Vorberatung seiner Ausschüsse 
sind folgende schriftliche Vorlagen: 

Selbständige Anträge von Abgeordneten; 
Vorlagen der Bundesregierung; 
Gesetzesanträge des Bundesrates; 
Volksbegehren; 

Einsprüche des Bundesrates; 

Berimte der vom Nationalrat oder von Natio
nalrat und Bundesrat in internationale parlamen
tarische Organisationen entsendeten Delegatio
nen; 

Berichte der Bundesregierung und ihrer Mit
glieder; 

Berichte des Rechnungshofes und Bundesrech
nungsabschlüsse; 

Ersumen um Zustimmung zur behördlichen 
Verfolgung von Abgeordneten gemäß § 10 Abs. 2 
und Mitteilungen von Behörden gemäß § 10 
Abs.3; 

Anträge von Behörden gemäß Art. 63 Abs. 2 
B-VG; 

Ersuchen um die Ermächtigung zur Verfolgung 
von Personen wegen Beleidigung des National
rates; 

Petitionen. 

(2) Gegenstände der Verhandlung des Natio
nalrates sind weiters folgende Vorlagen der Aus
schüsse: 

Selbständige Anträge von Ausschüssen; 
Berichte von Untersuchungsausschüssen; 
Berichte des Hauptausschusses gemäß den be-

sonderen gesetzlichen Bestimmungen. 
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§ 20 

(2) Alle selbständigen Anträge von Abgeord
.neten ... gelten als Bestandteile der Verhandlun
gen in den öffentlichen Sitzungen des National
rates (Art. 33 B-VG) . ... 

(Dasselbe gilt gemäß § 71 Abs. 4 für die An
fragen und schriftlichen Anfragebeantwortungen.) 

§ 77 

(5) Diese Schriftstücke gehören nicht zu den 
Verhandlungen in den öffentlichen Sitzungen des 
Na#onalrates im Sinne des Art. 33 B-VG. 

§71 

(4) Die Anfragen und die schriftlich erteilten 
Antworten oder schriftlichen Begründungen der 
Nichtbeantwortung werden sofort nach ihrer 
überreichung in Abschrift an die Mitglieder des 
Nationalrates verteilt . ... 

Neue r Tex t 

(3) Ferner sind Gegenstände der Verhandlung 
des Nationalrates: 

Anfragen und Anfragebeantwortungen; 
Erklärungen von Mitgliedern der Bundesregie

rung gemäß § 19 Abs. 2; 
Mitteilungen über die Ernennung von Mitglie

dern der Bundesregierung (Art. 70 B-VG) und 
von Staatssekretären (Art. 78 Abs. 2 B-VG); 

Wahlen. 

§ 22 

Die im § 21 angeführten Gegenstände der 
Verhandlung mit Ausnahme der Petitionen 
gelten als Bestandteile der Verhandlungen in den 
öffentlichen Sitzungen des Nationalrates (Art. 33 
B-VG). Dasselbe gilt für die Berichte der Aus
schüsse beziehungsweise Minderheitsberichte. 

§ 23 

(1) Nach Einlangen von Vorlagen der Bundes
regierung, Gesetzesanträgen , des Bundesrates, 
Volksbegehren, Einsprüchen des Bundesrates, 
Berichten parlamentarischer Delegationen, Berich
ten der Bundesregierung und ihrer Mitglieder, 
Berichten des Rechnungshofes beziehungsweise 
Bundesrechnungsabschlüssen sowie schriftlichen 
Anfragen und schriftlichen Anfragebeantwortun
gen verfügt der Präsident deren Vervielfältigung 
sowie Verteilung an die Abgeordneten. 

(2) Wenn ein Vorschlag der Bundesregierung 
vorliegt, anläßlich der Genehmigung des Ab
schlusses eines Staatsvertrages gemäß Art. 49 
Abs. 2 B-VG zu besdtließen, daß dieser oder 
einzelne genau bezeichnete Teile desselben nicht 
im Bundesgesetzblatt, sondern in anderer zweck
entsprechender Weise kundzumachen sind, kann' 
der Präsident verfügen, daß von der Verviel
fältigung dieses Staatsvertrages beziehungsweise 
einzelner Tdle desselben auch für Zwecke des 
Nationalrates abgesehen wird. Darüber hinaus 
kann der Präsident auch von der Vervielfältigung 
anderer Verhandlungsgegenstände beziehungs
weise von Teilen von Verhandlungsgegenständen 
nach Rücksprache mit ·den Mitgliedern der Prä
sidialkonferenz ausnahmsweise absehen, wenn 
dies die gebotene Rücksicht auf eine sparsame 
und zweckmäßige Verwaltung notwendig er
scheinen 1äßt. Er hat jedoch in jedem dieser Fälle 
zu verfügen, daß die gesamte Vorlage in der 
Parlamentsdirektion zur Einsichtnahme aufliegt. 

(3) Ersuchen um Zustimmung zur behörd
lichen Verfolgung von Abgeordneten gemäß § 10 
Abs. 2 und Mitteilungen von Behörden gemäß 
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§ 17 

(1) Bei Feststellung der Tagesordnung des 
Nationalrates haben erstens Volksbegehren und 
zweitens Vorlagen der Bundesregierung den Vor
rang vor allen übrigen Gegenständen, soweit deren 
Verhandlung noch nicht im Zuge ist. 

(2) Volksbegehren und Vorlagen der Bundes
regierung bedürfen keiner Unterstützung und 
können ohne Vor beratung nicht abgelehnt werden. 
Die Vorberatung eines Volksbegehrens hat inner
halb eines Monates nach Zuweisung an den Au.r
schuß zu beginnen. 

(4) Die Bundesregierung kann ihre Vorlagen 
jederzeit abändern oder zurückziehen. 

§ 18 

(1) Jeder Abgeordnete ist berechtigt, selbstän
dige Anträge zu stellen. 

(2) Der Antrag muß mit der Formel versehen 
sein: "Der Nationalrat wolle beschließen" und 
hat den Wortlaut des nach dem Antrage vom 
Nationalrat zu fassenden Beschlusses zu ent
halten. Er ist dem Präsidenten schriftlich, mit der 
eigenhändigen Unterschrift des Antragstellers 
versehen, zu übergeben. 

§ 20 

(2) ... Jedem Antrag sind mindestens vier 
Abschriften beizulegen. 

37 

Neuer Text 

§ 10 Abs. 3, Anträge von Behörden gemäß 
Art. 63 Abs. 2 B-VG, Ersuchen um die Ermäch
tigung zur Verfolgung von Personen wegen Be
leidigung des Nationalrates, Zuschriften über die 
Ernennung von Mitgliedern der Bundesregierung 
und von Staatssekretären sowie Petitionen werden 
nicht vervielfältigt und verteilt. 

(4) Die schriftlich eingelangten Verhandlungs
gegenstände -:- mit Ausnahme der Selbständigen 
Anträge von Ausschüssen sowie .der Berichte von 
Untersuchungsausschüssen und des Hauptaus
schusses - sind in den Sitzungen des National
rates bekanntzugeben. Diese Mitteilungen (§ 49 
Abs. 1 oder 2) haben bei den gemäß Abs. 1 be
ziehungsweise § 26 Abs. 6 zu vervielfältigenden 
und zu verteilenden Verhandlungsgegenständen 
in der auf die Verteilung nächstfolgenden Sit
zung, bei den im Abs. 3 aufgezählten Verhand
lungsgegenständen in der auf das Einlangen fol
genden Sitzung zu erfolgen. 

§ 24 

(1) Bei Festlegung der Tagesordnung des 
Nationalrates haben Volksbegehren den Vorrang 
vor allen übrigen Gegenständen. 

(2) Die Vorberatung eines Volksbegehrens hat 
innerhalb eines Monates nach Zuweisung an den 
Ausschuß zu beginnen; nach weiteren sechs Mo
na,ten ist dem Nation:rlmt jedenhlJls ein Bericht 
zu el"stOl!tten. 

§ 25 

Die Bundesregierung kann ihre Vorlagen bis 
zum Beginn der Abstimmung im Ausschuß än
dern oder zurückziehen. Nach Einlangen der 
diesbezüglichen Note verfügt der Präsident deren 
Vervielfältigung sowie Verteilung an die Abge
ordneten. überdies ist jede solche Änderung be
ziehungsweise Zurückziehung einer Regierungs
vorlage in der nächstfolgenden Sitzung des Na
tionalrates mitzuteilen (§ 49 Abs. 1 oder 2). 

§ 26 

(1) Jeder Abgeordnete ist berechtigt, in den 
Sitzungen des Nationalrates Selbständige Anträge 
einzubringen. 

(2) Der Antrag muß mit der Formel versehen 
sein: "Der Nationalrat wolle beschließen" und 
hat den Wortlaut des nach dem Antrage vom 
Nationalrat zu fassenden Beschlusses zu enthal
ten. Er ist dem Präsidenten schriftlich, mit der 
eigenhändigen Unterschrift des Antragstellers 
versehen, zu übergeben. Jedem Antrag sind min
destens vier Abschriften beizulegen. 
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§ 18 

(3) Außerdem ist jedem selbständigen Antrage 
Jer förmliche Antrag wegen der Art der Vor
beratung beizufügen. 

(4) Jeder Antrag muß mit Einrechnung des 
Antragstellers von mindestens ~cht Abgeordne
ten unterstützt sein. 

(5) Die Unterstützung erfolgt durch das Bei
setzen der eigenhändigen Unterschrift oder auf 
Jie vom Präsidenten im Nationalrat gestellte 
Frage durch Erheben von den Sitzen. 

§ 20 

(2) Alle selbständigen Anträge von Abgeord
neten werden, wenn sie gehörig unterstützt sind, 
sofort nach ihrer Einbringung in Abschrift an die 
Mitglieder des Nationalrates verteüt . ... 

(3) Bevor der Antrag eines Abgeordneten oder 
eines Ausschusses zur zweiten Lesung gelangt ist, 
kann er vom Antragsteller zurückgezogen werden. 

§ 19 

(1) Jeder Ausschuß hat das Recht, selbständige 
Anträge auf Erlassung von Gesetzen oder Fassung 
von Beschlüssen zu stellen, die mit dem dem Aus
schusse zur Vorberatung zugewiesenen Gegen
stande in inhaltlichem Zusammenhang stehen. 

Neuer Text 

(3) Der Antrag kann auch einen Vorschlag 
hinsichtlich der Art seiner Vorberatung enthalten. 

(4) unverändert 

(5) Die Unterstützung erfolgt, wenn der Antrag 
nicht von acht Abgeordneten unterfertigt ist, auf 
die Unterstützungsfrage des Präsidenten durch 
Erheben von den Sitzen. 

(6) AUe Selbständigen Anträge von Abgeord
neten werden, wenn sie gehörig unterstützt sind, 
unverzüglich vervielfältigt und an die Abgeord
neten verteilt. 

(7) Hat ein Ausschuß die Vorberatung emes 
Selbständigen Antrages von Abgeordneten nicht 
binnen sechs Monaten nach Zuweisung der Vor
lage begonnen, so kann vom Antragsteller be
ziehungsweise von den Antragstellern binnen wei
terer sechs Monate verlangt werden, daß die 
Vorberatung innerhalb von zehn Wochen 
nach der übergabe des Verlangens aufgenommen 
wird. Ein solches Verlangen ist dem Präsidenten 
schriftlich zu übergeben, der hievon dem Natio
nalrat Mitteilung macht (§ 49 Abs. 1 oder 2) 
und die Verständigung des Obmannes des Aus
schusses durch die Parlamentsdirektion veranlaßt. 

(8) Der Se1bständige Antrag von Abgeordne
ten kann vom Antragsteller beziehungsweise von 
den Antragstelllern bis zum Beginn der Abstim
mung im Ausschuß zurückgezogen werden. Der 
Präsident verfügt die Vervielfältigung des dies
bezüglichen Schreibens sowie dessen Verteilung 
an die Abgeordneten. übel'dies ist jede solche 
Zurückziehung eines Antrages in der nächstfol
genden Sitzung des Nationalrates mitzuteilen 
(§ 49 Abs. 1 oder 2). 

§ 27 

(1) Jeder Ausschuß hat das Recht, Selbständige 
Anträge auf Erlassung von Gesetzen zu stellen, 
die mit dem im Ausschuß behandelten Gegen
stand in inh;JJltlichem Zusammenhang stehen, 
und hierüber gemäß § 42 einen Bericht zu er
statten. 

(2) Bei Vorberatung eines Entwurfes des Bun
desfinanzgesetzes sowie eines Einspruches des Bun
desrates ist die Stellung eines Selbständigen An
trages im Sinne des Abs. 1 jedoch nicht zulässig. 
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§ 21 
(1) Selbständige Anträge, nach welchen eine 

über den Bundesvoranschlag hinausgehende finan
zielle Belastung des Bundes eintreten würde, 
müssen zugleich Vorschläge darüber enthalten, wie 
der Mehraufwand zu decken ist. 

(2) Der Ausschuß, dem ein solcher Antrag zur 
Vorberatung zugewiesen worden ist, hat zu 
prüfen, ob der Bedeckungsvorschlag als zulänglich 
anzusehen ist. Trägt der Ausschuß in dieser Hin
sicht Bedenken, so hat er eine gutächtliche 
Außerung des Finanz- und Budgetausschusses ein-
zuholen. Lautet diese verneinend und beharrt der 
Ausschuß, dem die Vorlage zur Vorberatung zu-
gewiesen ist, dennoch auf ihrer weiteren Behand-
lung, so ist dem Nationalrat gleichzeitig mit dem 
vom Au~schuß erstatteten Bericht die gutächtliche 
Außerung des Finanz- und Budgetausschusses vor-
zulegen; schließt sich der Ausschuß dem Gutachten 
des Finanz- und Budgetausschusses an, so stellt 
der Präsident des Nationalrates den Antrag als 
zur weiteren parlamentarischen Verhandlung un-
geeignet dem Antragsteller zurück. 

39 

Neuer Te'xt 

(3) Ferner hat der Ausschuß das Recht, Selb
ständige Anträge auf Fassung von Beschlüssen 
zu stellen, die nicht die Erlassung von Gesetzen 
gemäß Abs. 1 betreffen, aber mit dem im Aus
schuß behandelten Gegenstand in inhaltlichem 
Zusammenhang stehen. Handelt es sich hiebei um 
Entschließungsanträge, so werden diese dem Aus
schußbericht über den Gegenstand unmittelbar 
angeschlossen. 

$ 28 
(1) unverändert 

(2) Der Ausschuß, dem ein solcher Antrag zur 
Vorberatung zugewiesen worden ist, hat zu prü
fen, ob der Bedeckungsvorsch!lag ausreichend ist. 

IV. Vorberatung der VerhandlungsgegenständC VI. Bildung der Ausschüsse und Geschäftsbehand
lung in deren Sitzungen 

§ 22 
(1) Der Nationalrat wählt aus seiner Mitte 

nach dem Grundsatz der Verhältniswahl den 
Hauptausschuß (Art. 55 B-VG). 

(2) Er ist, abgesehen von den ihm in diesem 
Bundesgesetz zugewiesenen Befugnissen, das Or
gan des Nationalrates, durch welches dieser an 
der Vollziehung des Bundes mitwirkt. In dieser 
Funktion hat er insbesondere an der Bestellung 
des Präsidenten und des Vizepräsidenten des Rech
nungshofes (Art. 122 B-VG), ferner gemäß Art. 54 
B-VG an der Festsetzung der Eisenbahntarife, 
Post-, Telegraphen- und Fernsprechgebühren und 
Preise der Monopolgegenstände sowie der Bezüge 
der in Betrieben des Bundes ständig beschäftigten 
Personen nach Maßgabe des diese Angelegenheit 
regelnden Bundesver/assungsgesetzes mitzuwirken. 
Auch bedürfen, soweit dies durch Bundesgesetz 
festgesetzt ist, bestimmte Verordnungen der Bun
desregierung des Einvernehmens mit dem Haupt
ausschuß (Art. 55 Abs. 1 B-VG). 

§ 29 

(1) Der Nationalrat wählt aus seiner Mitte 
nach dem Grundsatz der Verhältniswahl den 
Hauptausschuß. 

(2) Der Hauptausschuß hat insbesondere an 
der Bestellung des Präsidenten und des Vizepräsi
denten des Rechnungshofes (Art. 122 B-VG), 
ferner nach Maßgabe des § 23 des Verfas
sungs-Obergangsgesetzes 1920 an der Festsetzung 
von Eisenbahntarifen, Post- und Fernmeldege
bühren und Preisen der Monopolgegenstände so
wie von Bezügen der in Betrieben des Bundes 
ständig beschäftigten Personen (Art. 54 B-VG) 
mitzuwirken. Auch bedürfen, soweit dies durch 
Bundesgesetz festgesetzt ist, bestimmte Verord
nungen der Bundesregierung oder eines Bundes
ministers des Einvernehmens mit dem Hauptaus
schuß (Art. 55 Abs. 1 B-VG). Hiebei sind die Be
stimmungen des § 3 des Gesetzes vom 13. April 
1920, StGBI. Nr. 180, sinngemäß anzuwenden. 
Verhandlungsgegenstände des Hauptausschusses 
sind ferner die auf Grund gesetzlicher Bestim
mungen erstatteten Berichte. 
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§ 23 

(1) Die Zahl der Mitglieder des Hauptaus
schusses wird durch Beschluß des Nationalrates 
festgesetzt. 

(2) Die Wahl erfolgt auf Grund von Wahl
listen (Wahlvorschlägen), die beim Präsidenten 
einzureichen sind. 

(3) Von jeder Liste werden so viele Abgeord
nete Mitglieder des Hauptausschusses, als dem 
Verhältnis der Zahlen der Abgeordneten ent
spricht, die die einzelnen Listen unterzeichnet 
haben. Jeder Abgeordnete darf nur eine Liste 
unterzeichnen. Für die Wahl ist zunächst die 
Reihenfolge des Wahlvorschlages entscheidend. 

(4) Die Berechnung der auf die Listen ent
fallenden Anzahl von Mitgliedern erfolgt nach 
den Bestimmungen des § 97 der N ationalrats
W'ahlordnung 1959, BGBI. Nr. 71. 

(5) Die _anderen in der Liste vorgeschlagenen 
Abgeordneten gelten als Ersatzmänner für die 
Ausschußmitglieder dieser Liste. Im Falle der 
\' erhinderung eines Ausschußmitgliedes tritt der 
Ersatzmann ein, den die Abgeordneten, welche 
die Liste eingereicht haben, dem Präsidenten 
schriftlich bezeichnen. 

§24 

(1) Der Hauptausschuß wählt aus seiner Mitte 
einen ständigen Unterausschuß, dem die im Bun
des-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 
vorgesehenen Befugnisse obliegen. Die Wahl er
folgt nach dem Grundsatz der Verhältniswahl; bei 
Bedachtnahme auf diesen Grundsatz muß jedoch 
dem Unterausschuß mindestens ein Mitglied jeder 
im Hauptausschuß vertretenen Partei angehören 
(Art. 55 Abs. 2 B-VG). 

(2) Für jedes Mitglied des Ständigen Unter
ausschusses ist ein Ersatzmitglied zu wählen. Die 
Mitglieder und Ersatzmitglieder des Ständigen 
Unterausschusses behalten ihre Mandate so lange, 
bis der Hauptausschuß des Nationalrates andere 
Mitglieder und Ersatzmitglieder in den Ständigen 
Unterausschuß gewählt hat. 

Neuer Text 

§ 30 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) Die Zuteilung der auf jede Liste entfallen
den Anzahl von Mitgliedern erfolgt mittels der 
Wahlzahl, die wie folgt zu ber·echnen ist: Die 
Zahlen der Abgeordneten, die die einzelnen 
Listen unterzeichnet haben, werden, nach ihrer 
Größe geordnet, nebeneinander geschrieben; 
unter jede Summe wird die Hälfte geschrieben, 
darunter das Drittel, das Viertel und nach Be
darf die weiterfolgenden Teilzahlen. Als Wahl
zahl g~lt bei zehn zu v·e.rgebenden A'U~schußsitzen 
dile zehIlit'größ,re, bei elf rdJiee1ftgrößte, beä zwö>Lf 
die zwöHtg,rößte usw. Zahl ,der 'soangeschrie
benen ZahlLen. Auf jede Li~oe entfa1len so viele 
Mi,tgJ,ieder,al'S die Wahl zahl ,in der Zahl der Ab
geordneten enthaJ1ten i'slt, die :die bellreff1end.e Liste 
unter<ZeichnJet hruhen. 

(5) Im Falle der Verhinderung eines Ausschuß
mitgliedes tritt als Ersatzmann derjenige ein, 
welchen die Abgeordneten, die die Liste einge
reicht haben, dem Präsidenten schriftlich bezeich
nen. 

§ 31 

(1) Der Hauptausschuß wählt aus seiner Mitte 
den Ständigen Unterausschuß, dem die im Bun
des-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 
vorgesehenen Befugnisse obliegen. Die Wahl er
folgt nach den im § 30 festgelegten Grundsätzen; 
dem Unterausschuß muß jedoch mindestens ein 
Mitglied jeder im Hauptausschuß vertretenen Par
tei angehören. 

(2) unverändert 
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§ 25 

(1) Zur Vorberatung der Verhandlungsgegen
stände werden Ausschüsse gewählt. Der National
rat setzt die Zahl der Mitglieder und Ersatz
mitglieder jedes zu wählenden Ausschusses fest. 
Die Mitglieder. und Ersatzmitglleder werden auf 
die parlamentarischen Klubs oder Verbände von 
Klubs im Verhältnis der Zahl der ihnen ange
hörigen Abgeordneten verteilt; der Nationalrat 
stellt zugleich mit der Zahl der Mitglieder und 
Ersatzmitglieder eines zu wählenden Ausschusses 
fest, auf wie viele Abgeordnete eines Klubs (eines 
Verbandes) ein Mitglied und ein Ersatzmitglied 
entfällt (Verhältniszahl). Die Klubs (Verbände) 
machen die auf sie entfallenden Ausschuß-~ und 
Ersatzmitglieder dem Präsidenten namhaft; diese 
gelten damit als gewählt. Sobald beim Präsidenten 
angemeldete Veränderungen im Stärkeverhältnis 
von Klubs (Verbänden) es erheischen, hat der 
Nationalrat die Anzahl der Mitglieder und die 
Verhältniszahl neu festzusetzen und eine N eu
wahl der bestehenden Ausschüsse durchzuführen. 
Die Verhandlungen der Ausschüsse erfahren 
durch eine solche Neuwahl keine Unterbrechung. 

(2) Ist ein Ausschußmitglied verhindert, so 
wird es durch ein gewähltes Ersatzmitglied des
selben Klubs (desselben Verbandes) vertreten. 

(3) Für die Dauer einer Sitzung kann ein 
verhindertes Ausschußmitglied statt durch ein 
Ersatzmitglied auch durch einen anderen Abge
ordneten desselben Klubs nach schriftlicher Mel
dung beim Obmann des Ausschusses vertreten 
werden. 

§ 33 

(1) Der Nationalrat kann durch Beschluß Unter
suchungsausschüsse einsetzen. 

(2) Die Gerichte und alle anderen Behörden 
sind verpflichtet, dem Ersuchen dieser Ausschüsse 
um Beweiserhebungen Folge zu leisten; alle 
öffentlichen Ämter haben auf Verlangen ihre 
Akten vorzulegen (Art. 53 B-VG). 

41 

Neuer Text 

§ 32 

(1) Zur Vorberatung- der Verhandlungsgegen
stände werden Ausschüsse gewählt. Der National
rat setzt die Zahl der Mitglieder und Ersatzmit
glieder jedes zu wählenden Ausschusses fest. Die 
Mitglieder und Ersatzmitglieder werden auf die 
Klubs im Verhältnis der Zahl der ihnen ange
hörenden Abgeordneten nach den im § 30 
festgelegten Grundsätzen verteilt. Die Klubs 
machen die auf sie entfallenden Ausschuß
und Ersatzmitglieder dem Präsidenten namhaft; 
diese gelten damit als gewählt. Sobald beim Prä
sidenten angemeldete Veränderungen im Stärke
veI"hältnis der Kilrubs es erfordern, ha,t der Na
tionalrat eine Neuwahl der bestehenden Aus
schüsse durchzuführen. Die Verhandlungen der 
Ausschüsse erfahren durch eine solche Neuwahl 
keine Unterbrechung. 

(2) Ist ein Ausschußmitglied verhindert, so wird 
es durch ein gewähltes Ersatzmitglied desselben 
Klubs vertreten. 

(3) Ein verhindertes Ausschußmitglied kann 
statt durch ein Ersatzmitglied auch durch emen 
anderen Abgeordneten desselben Klubs nach 
schriftlicher Meldung beim Obmann des Aus
schusses vertreten werden. 

§ 33 
(1) Der Nationalrat kann auf Grund eines 

Antrages zur Geschäftsbehandlung den Beschluß 
auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses 
fassen. Ein solcher Antrag ist dem Präsidenten 
schriftlich zu überreichen und hat den Gegen
stand der Untersuchung sowie die Zusammen
setzung des Untersuchungsausschusses zu ent
halten. Jedem Untersuchungsausschuß muß je
doch mindestens ein Mitglied jeder im Haupt
ausschuß vertretenen Partei angehören. 

(2) Die Debatte - falls der Antragsteller eine 
solche verlangt oder der Nationalrat sie be
schließt - und Abstimmung über den Antrag 
erfolgen nach Erledigung der Tagesordnung der 
Sitzung. Wenn jedoch ein Fünftel der anwesen
den Abgeordneten dies schriftlich verilangt, ist 
die Abstimmung an den Beginn der nächsten 
Sitzung zu verlegen. . 

(3) Die Gerichte und alle anderen Behörden 
sind verpflichtet, dem Ersl,lchen dieser Ausschüsse 
um Beweiserhebungen Folge zu leisten; alle 
öffentlichen Amter haben auf Verlangen ihre 
Akten vorzulegen. 

156/A XIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 41 von 78

www.parlament.gv.at



42 

Geltender Text 

(3) 1m Verfahren der Untersuchungsausschüsse 
werden die Bestimmungen der Strafprozeßordnung 
sinngemäß angewendet. 1m übrigen gelten die 
sonst für die Ausschüsse bestehenden Bestim
mungen. 

§ 27 

(1) Zur Konstituierung wird der Ausschuß vom 
Präsidenten des Nationalrates einberufen. 

(2) Jeder Ausschuß wählt einen Obmann und 
so viele Obmannstellvertreter und Schriftführer, 
wie für notwendig erachtet werden. 

(3) Bis zur Wahl des Obmannes führt der 
Präsident des Nationalrates den Vorsitz. 1m Falle 
der Verhinderung des Präsidenten vertritt ihn der 
zweite, beziehungsweise der dritte Präsident. 

(4) Der Obmann beruft den Ausschuß zu seinen 
Sitzungen ein; er eröffnet und schließt die 
Sitzungen, handhabt die Geschäftsordnung und 
achtet auf deren Beobachtung; er sorgt für die 
Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung wäh
rend der Sitzung und ist auch berechtigt, die 
Sitzung zu unterbrechen. 

§ 26 

(1) Ein Ausschuß kann zur Vorbehandlung eines 
ihm zugewiesenen bestimmten Gegenstandes und 
zur Berichterstattung hierüber an ihn einen Unter
ausschuß einsetzen. Dem Unterausschuß kommt 
nur beratender Charakter zu . ... 

Neuer Text 

(4) Bei Beweiserhebungen durch den Unter
sl1chungsausschuß sind die Bestimmungen der 
Strafprozeßordnung über das Beweisverfahren 
in der Hauptverhandlung vor den Gerichtshöfen 
erster Instanz sinngemäß mit der Maßgabe anzu
wenden, daß die Beeidigung von Sachverständigen 
und Zeugen sowie die Verlesung von Protokollen, 
Gutachten und anderen Schriftstücken auf Grund 
eines Beschlusses des Untersuchungsausschusses er
folgen. 

§ 34 

(1) unverändert 

(2) ~nverändert 

(3) Bis zur Wahl des Obmannes führt der 
Präsident des Nationalrates den Vorsitz. 

(4) unverändert 

§ 35 

(1) Ein Ausschuß kann zur Vorbehandlung 
eines ihm zugewiesenen Gegenstandes und zur 
Berichterstattung hierüber an ihn einen Unter
ausschuß einsetzen. Dem Unterausschuß kommt 
beratender Charakter zu; Mehrheitsbeschlüsse sind 
lediglich über Anträge zur Geschäftsbehandlung 
zulässig. 

(2) Untersuchungsausschüsse können Unter
ausschüsse lediglich zur Abfassung des Berichts
entwurfes einsetzen. 

(3) Zur Konstituierung wird der Unteraus
schuß vom Obmann des Ausschusses einberufen. 
Jeder Unterausschuß wählt einen Obmann und 
einen Schriftführer. Wenn er es für notwendig 
erachtet, kann er überdies Stellvertreter sowohl 
für den Obmann als auch für den Schriftführer 
wählen. Der Obmann beruft den Unterausschuß 
zu seinen Sitzungen ein und leitet die Verhand
lungen. Hiebei sind die Bestimmungen des § 41 
über die Verhandlungen der Ausschüsse sinn
gemäß anzuwenden. 

(4) Der Unterausschuß hat dem Ausschuß über 
das Ergebnis seiner Verhandlungen entweder 
durch seinen Obmann oder durch einen gewähl
ten Berichterstatter mündlich oder schriftlich zu 
berichten. Abänderungsanträge zur Vorlage, über 
die im Unterausschuß Einvernehmen erzielt 
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(2) Dem Unterausschuß kann zur Beratung und 
Berichterstattung vom Ausschuß eine Frist gesetzt 
werden. 

(1) ., . Die Beratungen derUnterausschüsse sind, 
soweit sie nicht anderes beschließen, vertraulich. 

f 30 

(1) Jedes Ausschußmitglied ist verpflichtet, an 
den Sitzungen und Arbeiten des Ausschusses teil
zunehmen. 

(2) Das Ausschußmandat erlischt, wenn ein 
Ausschuß- oder ein Ersatzmitglied es zurücklegt, 
wenn das Mitglied dem Klub (Verband), der es 
namhaft gemacht hat, nicht mehr angehört, wenn 
der Klub (Verband) ein anderes Mitglied an 
seiner Stelle namhaft gemacht hat, endlich wenn 
im Sinne des § 25 dieses Bundesgesetzes eine 
allgemeine Neuwahl des Ausschusses durchgeführt 
worden ist. 

(3) Der Obmann des Ausschusses hat 'Von dem 
Erlöschen eines Mandates dem Präsidenten des 
Nationalrates Mitteilung zu machen. Der Prä
sident veranlaßt die Wahl eines neuen Ausschuß
oder Ersatzmitgliedes. 

§ 27 

(6) Bei den Verhandlungen der Ausschüsse mit 
Ausnahme des Hauptausschusses dürfen alle Mit
glieder des Nationalrates als Zuhörer anwesend 
sein. Der Präsident des Nationalrates ist berech
tigt, sofern er nicht Mitglied des Ausschusses 
ist, den Verhandlungen mit beratender Stimme 
beizuwohnen. 

43 

Neuer Text 

wurde, sind dem Ausschuß schriftlich vorzulegen. 
Dem Unterausschuß kann vom Ausschuß jeder
zeit, auch während der Verhandlung über den 
Gegenstand im Unterausschuß, eine Frist zur Be
richterstattung gesetzt werden. 

(5) Die Verhandlungen der Unterausschüsse 
sind, soweit sie nicht anderes beschließen, ver
traulich. 

§ 36 

(1) Die Ausschuß(Unterausschuß)mitglieder sind 
verpflichtet, an den Sitzungen und Arbeiten des 
Ausschusses (Unterausschusses) teilzunehmen. 

(2) Das Ausschuß(Unterausschuß)mandat er
!isellt, wenn das Mitglied es zurücklegt, wenn 
es dem Klub, der es namhaft gemacht hat, nicht 
mehr angehört, wenn der Klub ein anderes Mit
glied an seiner Stelle namhaft gemacht hat, end
lich wenn im Sinne des § 32 Abs. 1 eine allge
meine Neuwahl des Ausschusses durchgeführt 
worden ist. 

(3) Das Erlöschen des Ausschuß(Unterausschuß)
mandates wird außer im Falle des § 32 Abs. 1 
mit dem Einlangen der diesbezüglichen Mittei
lung beim Präsidenten des Nationalrates wirksam. 
Dieser hat hievon dem Obmann des Ausschusses 
Mitteilung zu machen und erforderlichenfalls die 
Nominierung eines neuen Mitgliedes zu veran
lassen. 

§ 37 

(1) Der Präsident des Nationalrates ist berea.1.
tigt, den Verhandlungen auch jener Ausschüsse, 
denen er nicht als Mitglied angehört, mit beraten
der Stimme beizuwohnen. Andere Abgeordnete 
dürfen als Zuhörer anwesend sein. 

(5) Es steht den Ausschüssen frei, andere Abge- (2) Es steht den Ausschüssen frei, auch andere 
ordnete zur Teilnahme an den Sitzungen mit Abgeordnete zur Teilnahme an Sitzungen mit be-
beratender Stimme beizuziehen. ratender Stimme beizuziehen. 

(3) Personen, die weder Abgeordnete noch nach 
§§ 18 Abs. 1 beziehungsweise 20 Abs. 1 zur Teil
nahme an einer Sitzung des Ausschusses berechtigt 
sind, dürfen nur auf Grund einer Genehmigung 
(Weisung) des Präsidenten des Nationalrates be
ziehungsweise des weisungsberechtigten Mitglie
des der Bundesregierung oder Präsidenten des 
Rechnungshofes anwesend sein. 
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(7) Ein Ausschuß kann jedoch Sitzungen mit 
Ausschluß der Abgeordneten, die nicht Mitglieder 
sind, abhalten, wenn dies mit einfacher Mehrheit 
beschlossen wird. 

§ 29 

(2) Sie können jedoch auch beschließen, daß 
und inwieweit ihre Verhandlungen und die von 
ihnen gefaßten Beschlüsse vertraulich sind. 

§ 28 

(1) Über die Sitzungen der Ausschüsse werden 
Verhandlungsschriften geführt, die, vom Obmann 
und einem Schriftführer gefertigt, der Kanzlei 
des Präsidenten übergeben werden. Der Ausschuß 
kann beschließen, daß die Protokollführung durch 
einen Angestellten der Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates besorgt wird. 

(3) Die Verhandlungsschriften enthalten alle im 
Verlaufe der Sitzung gestellten Anträge, die An 
ihrer Erledigung, die gefaßten Beschlüsse und, 
wenn dies der Ausschuß beschließt, auch eine aus
zugsweise Darstellung der Verhandlungen. 

(2) In diesen Verhandlungsschriften sind die 
Namen aller anwesenden Mitglieder zu verzeich
nen und die allfälligen Entschuldigungsgründe 
abwesender Mitglieder anzuführen. 

Neuer Text 

(4) Jeder Ausschuß kann Sitzungen oder Ab
schnitte einer Sitzung mit Ausschluß aller Per
sonen abhalten, die weder dem Nationalrat ange
hören noch gemäß §§ 18 Abs. 1 beziehungsweise 
20 Abs. 1 zur Teilnahme an den Verhandlungen 
berechtigt sind. 

(5) Die Ausschüsse können beschließen, daß 
un/d inwieweit .irhr,e VerhamHung.en Isowie .die von 
ihnen gefaßten Beschlüsse vertraulich sind. 
Von vertraulich geführten Verhandlungen kann 
der Ausschuß weiters auch die Abgeordneten, die 
in der betreffenden Sitzung nicht stimmberechtigt 
sind, ausschließen; zu einem solchen Beschluß ist 
eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen erforderlich. 

(6) Die Präsidenten des Nationalrates können 
niemals von der Sitzung eines Ausschusses ausge
schlossen werden. 

(7) Auf Sitzungen der Unterausschüsse finden 
die Bestimmungen der Abs. 3 und 4 sinngemäß 
Anwendung. 

§ 38 

(1) über jede Sitzung eines Ausschusses oder 
Unterausschusses ist ein Amtlich·es Protokoll zu 
führen, das, vom Obmann und einem Schrift
führer gefertigt, in der Parlamentsdirektion zu 
hinterlegen ist. Die Protokollführung wird durch 
Bedienstete der Parlamentsdirektion besorgt; die 
Ausschüsse (Unterausschüsse) können beschließen, 
einen Schriftführer mit der Führung des Proto
kolls zu betrauen. 

(2) Das Protokoll hat zu verzeichnen: die in 
Verhandlung genommenen Gegenstände, alle im 
Verlaufe der Sitzung gestellten Anträge, die Art 
ihrer Erledigung, das Ergebnis der Abstimmun
gen und die gefaßten Beschlüsse. 

(3) Dem Protokoll sind die Anwesenheitsliste 
sowie allfällige schriftliche Meldungen über die 
Vertretung eines verhinderten Ausschußmitglie
des durch einen anderen Abgeordneten als ein 
Ersatzmitglied anzuschließen. Ferner sind Schrift
stücke, die der Obmann in der Sitzung des Aus
schusses (Unterausschusses) den Mitgliedern zur 
Kenntnis gebracht hat, entweder im Original 
oder in Abschrift dem Protokoll beizulegen. 
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(4) Eine Verhandlungsschrijt gilt als genehmigt, 
wenn gegen ihre Fassung bis zur nächsten Sitzung 
des Ausschusses keine Einwendung erhoben wurde. 

$ 29 

(1) Die Ausschüsse können die Veröffentlichung 
ihrer Verhandlungsschrijten beschließen. Die Ver
öffentlichung wird in diesem Falle durch den 
Präsidenten des Nationalrates veranlaßt. 

§ 28 

(3) Die Verhandlungsschrijten enthalten, ... 
wenn dies der Ausschuß beschließt, auch eine 
auszugsweise Darstellung der Verhandlungen. 

$32 

(1) Die Ausschüsse haben das Recht, durch den 
Präsidenten des Nationalrates die Mitglieder der 
Regierung um die Einleitung von Erhebungen zu 
ersuchen. Ebenso steht ihnen das Recht zu, durch 
den Präsidenten Sachverständige oder Zeugen zur 
mündlichen Vernehmung vorladen oder zur Ab
gabe eines schrijtlichen Gutachtens oder Zeugnisses 
auffordern zu lassen. 

(2) Leistet ein Sachverständiger oder Zeuge der 
Ladung nicht Folge, so ist seine Vorführung durch 
die politische Behörde im Auftrag des Präsidenten 
zu veranlassen. 

45 

Neuer Text 

(4) Ein Protokoll gilt als genehmigt, wenn 
gegen seine Fassung bis zur nächsten Sitzung des 
Ausschusses (Unterausschusses) keine Einwendun
gen erhoben wurden. über allfällige Einwendun
gen entscheidet der Obmann. 

§ 39 

(1) Der Präsident des Nationalrates veranlaßt 
die Verlautbarungen über die Tätigkeit der Aus
schüsse und Unterausschüsse. Die Ausschüsse 
(Unter ausschüsse) können der Parlamentsdirek
tion jedoch auch vom Obmann und einem Schrift
führer gefertigte Texte (Kommuniques) zur Ver-
öffentlichung übergeben. . 

(2) Der Obmann eines Ausschusses (Unter
ausschusses) kann bei Vorliegen besonderer Um
stände den Präsidenten ersuchen, durch den 
Stenographendienst eine auszugsweise Darstellung 
der .verhandlungen abfassen zu lassen, die unmit
telbar nach ihrer übertragung in Maschinschrift 
dem Amtlichen Protokoll der Sitzung beizu
fügen ist. In eine solche Verhandlungsschrift 
sind insbesondere auch von Sitzungsteilnehmern 
schriftlich übergebene Erklärungen aufzunehmen. 

(3) Auf Beschluß des Ausschusses (Unteraus
schusses) veranlaßt der Präsident die Veröffent
lichung einer solchen Verhandlungsschrift. 

§ 40 

(1) Die Ausschüsse (Unterausschüsse) haben 
das Recht, durch den Präsidenten die Mitglieder 
der Bundesregierung um die Einleitung von Er
hebungen zu ersuchen oder Sachverständige oder 
andere Auskunftspersonen zur mündlichen oder 
schriftlichen Äußerung einzuladen. 

(2) Leistet ein Sachverständiger oder eine andere 
Auskunftsperson der Ladung nicht Folge, so kann 
die Vorführung durch die politische Behörde ver
anlaßt werden. 

(3) Sachverständigen oder Auskunftspersonen, 
diJe zur mündlichen Äuß'erung vor einen Aus
schuß (Unterausschuß) geladen wurden und zu 
diesem Zweck von ihrem Wohn- beziehungs
weise Dienstort an den Sitz des Nationalrates 
reisen müssen, gebührt ein Ersatz der notwen
digen Kosten. Die Parlamentsdirektion hat bei 
Nachweis solcher Kosten diese zu ersetzen~ Hiebei 
sind die für Bundesbediensllete geltenden Reise
gebührenvorschriften sinngemäß anzuwenden. 
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§ 34 

(1) Jeder Ausschuß ist beschlußfähig, wenn mehr 
als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 

(2) Die Anwesenheit der zur Beschlußfähigkeit 
erforderlichen Anzahl der Mitglieder ist nur bei 
Abstimmungen und Wahlen notwendig. 

(9) Der Ausschuß wählt am Beginn der Ver
handlungen einen Berichterstatter für den Aus
schuß·· . 

(3) Auf Vorschlag des Obmannes kann ein Au.l
schuß für einzelne seiner Verhandlungen sowohl 
für die Generaldebatte als auch für jeden Ab
schnitt der Spezialdebatte mit Zweidrittelmehr
heit der anwesenden Mitglieder beschließen, daß 
die Redezeit eines jeden Redners mit Ausnahme 
des Berichterstatters, der Mitglieder der Bundes
regierung und ihrer Vertreter ein bestimmtes Aus
maß nicht überschreiten dürfe. In keinem Falle 
darf jedoch die Redezeit auf weniger als eine 
Viertelstunde h~rabgesetzt werden. 

Neuer Text 

(4) Im Zusammenhang mit der Vorberatung 
eines Verhandlungsgegenstandes kann der Aus
schußobmann mit Zustimmung des Präsidenten 
die Mitglieder des Ausschusses zu Besichtigungen 
an Ort und Stelle innerhalb des Bundesgebietes 
einladen. 

§ 41 

(1) Jeder Ausschuß ist beschlußfähig, wenn 
mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 
Die Anwesenheit der zur Beschlußfähigkeit erfor
derlichen Anzahl der Mitglieder ist nur bei Ab
stimmungen und Wahlen notwendig. Kann eine 
Abstimmung oder eine Wahl wegen Beschluß
unfähigkeit nicht vorgenommen werden, so 
unterbricht der Obmann die Sitzung auf be
stimmte oder unbestimmte Zeit. 

(2) Am Beginn der Sitzung kann der Obmann 
eine Umstellung der Gegenstände der Tagesord
nung vornehmen und die Verhandlung über meh
rere Gegenstände zusammenfassen. Werden Ein
wendungen erhoben, so entscheidet der Ausschuß 
ohne Debatte. Auf Vorschlag des Obmannes oder 
auf Antrag eines Abgeordneten kann der Aus
schuß ferner mit Zweidrittelmehrheit der an
wesenden Mitglieder am Beginn der Sitzung be
schließen, daß ein Verhandlungsgegenstand von 
der Tagesordnung abgesetzt oder daß ein nicht 
auf der Tagesordnung stehender Gegenstand in 
Verhandlung genommen werde. 

(3) Der Ausschuß wählt am Beginn jeder Ver
handlung über eine Vorlage einen Berichterstatter 
für den Ausschuß, auf dessen Vorschlag die Vor
lage unter einem oder Teile der Vorlage für sich 
beraten oder eine getrennte General- und Spezial
debatte abgeführt werden können. Werden Ein
wendungen erhoben, entscheidet der Ausschuß 
ohne Debatte. 

(4) Liegen mehrere Gesamtanträge vor, be
schließt der Ausschuß, welcher derselben der 
Debatte und Abstimmung zugrunde zu legen ist. 

(5) Der Obmann des Ausschusses erteilt den 
zum Wort gemeldeten Sitzungsteilnehmern in der 
Reihenfolge ihrer Anmeldung das Wort. 

(6) Auf Vorschlag des Obmannes kann ein 
Ausschuß für einzelne seiner Verhandlungen 
mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglie
der beschließen, daß die Redezeit eines jeden 
zum Wort gemeldeten Abgeordneten ein bestimm
tesAusmaß nicht überschreiten darf. In keinem 
Falle darf jedoch die Redezeit auf weniger als 
eine Viertelstunde herabgesetzt werden. 

'. 
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(4) Für den Schluß der Debatte, ... finden 
die Bestimmungen der §§ 48 erster und letzter 
Absatz, ... sinngemäße Anwendung. Nach Schluß 
der Debatte kommen jedoch die eingezeichneten 
Redner noch zum Wort. 

(6) Jeder Beschluß wird mit Stimmenmehrheit 
der anwesenden Ausschußmitglieder gefaßt. Der 
Vorsitzende übt sein Stimmrecht gleich den 
anderen Mitgliedern aus. Bei Stimmengleichheit 
gilt der Antrag als abgelehnt. 

Diese Bestimmungen sind auch für die in den 
Ausschüssen vorzunehmenden Wahlen anzu
wenden. 

(5) Eine namentliche Abstimmung wird auf 
Anordnung des Obmannes oder auf das Ver
langen von einem Fünftel der vom Nationalrat 
festgesetzten Anzahl der Ausschußmitglieder vor
genommen. 

47 

Neuer Text 

(7) Der Antrag auf Schluß der Debatte kann, 
nachdem wenigstens drei zum Wort gemeldete 
Abgeordnete gesprochen haben, jederzeit, je
doch ohne Unterbrechung eines Redners, ge
stellt werden und ist vom Obmann ohne 
Debatte sofort zur Abstimmung zu brin
gen. Nach Annahme eines solchen Antrages 
kommen jedoch die eingeschriebenen Redner 
noch zum Wort. Sind zu diesem Zeitpunkt keine 
Redner beim Obmann angemeldet, so kann jeder 
im Ausschuß vertretene Klulb (§ 32) noch 
einen Redner aus seiner Mitte bestimmen. Nimmt 
nach Schluß der Debatte oder nach Annahme 
eines Antrages auf Schluß der Debatte ein Mit
glied der Bundesregierung oder ein von ihm ent
sendeter Staats·sekretär oder der Präsident be
ziehungsweise der Vizepräsi.dent des Rechnungs
hofes das Wort, so gilt die Debatte aufs neue für 
eröffnet. 

(8) Abänderungs- und Zusatzanträge können 
von jedem in der Sitzung stimmberechtigten Ab
geordneten geS'tell't werden; sie 'sind dem Obmann 
s<hriftlich zu übergeben. Den Anträgen kann eine 
Begründung beigefügt werden. Abgeordnete, die 
einen Abänd,ett'Ulngs- oder Zusatmntng stlelilen 
wollen, können, falls Schluß der Debatte be
schlossen wurde, ihren Antrag sogleich nach aus
gesprochenem Schlusse dem Obmann übergeben, 
der ihn dem Ausschuß mitteilt. 

(9) Jeder Beschluß des Ausschusses wird - so
weit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist -
mit Stimmenmehrheit der anwesenden Ausschuß
mitglieder gefaßt. Der Obmann übt sein 
Stimmrecht gleich den anderen Mitgliedern aus. 
Auf die Ausübung des Stimmrechtes findet § 64 
sinngemäß Anwendung. Bei Stimmengleichheit 
gilt der Antrag als abgelehnt. 

(10) Auf die in den Ausschüssen vorzunehmen
den Wahlen sind die Bestimmungen des Abs. 9 
sinngemäß anzuwenden. Bei Stimmengleichheit 
ist zunächst eine zweite Wahl vorzunehmen. Er
gibt sich auch nach einem zweiten Wahlgang keine 
Mehrheit, so entscheidet das Los. 

(11) Eine namentliche Abstimmung wird auf 
Anordnung des Obmannes oder auf Ver
langen von einem Fünftel der vom Nationalrat 
festgesetzten Anzahl der Ausschußmitglieder vor
genommen. Vor Beginn der Abstimmung hat 
der Obmann die Namen der Stimmberechtigten 
festzustellen und bekanntzugeben. Das Ergebnis 
einer namentlichen Abstimmung ist sowohl im 
Amtlichen Protokoll über die Ausschußsitzung als 
auch im schriftlichen Bericht des Ausschusses an 
den Nationalrat festzuhalten. 
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(4 ) Für ... die tatsächlichen Berichtigungen, 
die Debatte und Abstimmung über förmliche An
träge, die Reihenfolge der Abstimmungen und 
den Ruf zur Sache und zur Ordnung finden die 
Bestimmungen der §§ '" 49, 52, 63, 83 bis 85 
sinngem.äße Anwendung; ... 

(9) Der Ausschuß wählt ... am Schluß der 
Verhandlungen einen Berichterstatter für den 
Nationalrat, welch letzterer das Ergebnis der Be
ratung in einem Berichte zusammenfaßt und die 
Beschlüsse der Mehrheit des Ausschusses im 
Nationalrat zu vertreten hat. Auch wenn die 
Mehrheit einen dem Ausschuß zur Vorberatung 
zugewiesenen Antrag ablehnt, ist ein Bericht an 
den Nationalrat zu erstatten. Nimmt der 
Nationalrat diesen Bericht nicht zur Kenntnis, gilt 
der Antrag als an den Ausschuß rückverwiesen. 

§ 43 

(1) Sobald der Bericht vom Ausschusse festge
stellt und, vom Obmann und dem Berichterstatter 
unterfertigt, dem Präsidenten des Nationalrates 
übergeben ist, verfügt dieser die Drucklegung und 
die Verteilung an die Mitglieder des Nationalrates. 

§ 34 

(7) Der Ausschuß kann, solange der Bericht 
an den Nationalrat nicht erstattet ist, seine Be
schlüsse jederzeit abändern. Die Stimmenzahl, 
mit der ein Beschluß geändert werden soll, darf 
nicht geringer sein, als jene, mit welcher der abzu
ändernde Beschluß gefaßt wurde. Ist die Stim
menzahl, mit welcher der frühere Beschluß ge
faßt war, nicht mehr festzustellen, so ist zur 
Abänderung des Beschlusses Zweidrittelmehrheit 
der anwesenden Mitglieder nötig. 

(8) Sobald der Bericht an den Nationalrat 
erstattet ist, kann er nur mit dessen Zustimmung 
zurückgenommen werden. 

(10) Wenn eine Minderheit des Ausschusses von 
wenigstens drei Mitgliedern ein abgesondertes 
Gutachten abgeben will, so hat sie das Recht, 
einen besonderen schriftlichen Bericht zu erstatten. 

(11) Ein solcher Minderheitsbericht muß jedoch 
dem Präsidenten rechtzeitig übergeben werden, so 
daß er gleichzeitig mit dem Hauptberichte des 
Ausschusses in Druck gelegt werden kann. 

Neuer Text 

(12) Auf die Vertagung der Verhandlung, tat
sächliche Berichtigungen, die Debatte und Ab
stimmung über Anträge zur Geschäftsbehandlung, 
die Reihenfolge der Abstimmungen sowie den 
Ruf zur Sache und zur Ordnung finden die für 
die Sitzungen des Nationalrates geltenden Bestim
mungen sinngemäß Anwendung. 

VII. Berichterstattung der Ausschüsse 

§ 42 

(1) Der Ausschuß wählt am Schluß der Ver
handlungen einen Berichterstatter für den Natio
nalrat, der das Ergebnis derselben, insbesondere 
hinsichtlich der Beschlüsse des Ausschusses, in 
einem schriftlichen Bericht zusammenfaßt. Der 
Bericht wird, vom Obmann und vom Bericht
erstatter unterfertigt, dem Präsidenten des Natio
nalrates übergeben, der die Vervielfältigung und 
die Verteilung an die Abgeordneten verfügt. 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) Wenn eine Minderheit des Ausschusses von 
wenigstens drei Mitgliedern ein abgesondertes 
Gutachten abgeben will, hat sie das Recht, 
einen besonderen schriftlichen Bericht zu erstat
ten. Ein solcher Minderheitsbericht muß jedoch 
dem Präsidenten so rechtzeitig übergeben werden, 
daß er gleichzeitig mit dem Hauptberichte des 
Ausschusses in Verhandlung genommen werden 
kann. Der Präsident verfügt die Vervielfältigung 
und Verteilung des Minderheitsberichtes an 
die Abgeordneten, wobei der Minderheitsbericht 
dem Hauptbericht des Ausschusses anzuschließen 
ist, wenn die Frist nach § 44 Abs. 1 eingehalten 
werden kann. 
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(12) Die mündliche Berichterstattung eines 
Minderheitsberichterstatters im Nationalrat ist 
unzulässig. 

§ 42 

Jederzeit, auch während der Verhandlung über 
einen Gegenstand im Ausschuß, kann der 
Nationalrat auf Vorschlag des Präsidenten oder 
auf Antrag eines Abgeordneten dem Ausschusse 
eine Frist zur Berichterstattung stellen. Der Vor
schlag oder Antrag wird vom Präsidenten dem 
Hause vor Eingang in die Tagesordnung der 
Sitzung bekanntgegeben. Der Präsident bestimmt, 
in welchem Zeitpunkt während der Sitzung des 
Nationalrates über einen solchen Vorschlag oder 
Antrag abzustimmen ist. 

§ 43 

(2) Die zweite Lesung darf in der Regel nicht 
vor Ablauf von 24 Stunden nach erfolgter Ver
teilung des Berichtes stattfinden. 

(5) Nur auf Grund eines Vorschlages des Präsi
denten und des darüber mit Zweidrittelmehrheit 
gefaßten Beschlusses des Nationalrates kann von 
der Drucklegung des Ausschußberichtes oder von 
der 24stündigen Frist abgesehen werden. 

(3) Nach Ablauf einer dem Ausschusse zur 
Berichterstattung gestellten Frist hat die zweite 
Lesung in der dem Fristablauf nachfolgenden 
Sitzung selbst dann zu beginnen, wenn ein schrift
licher Ausschußbericht nicht vorliegt. 

(4) Sollte der Ausschuß auch nicht in der Lage 
sein, mündlich Bericht zu erstatten, so bestimmt 
der Präsident den Berichterstatter. 

Neuer Text 

(5) Die mündliche Berichterstattung über einen 
Minderheitsbericht im Nationalrat ist unzulässig. 

§43 

(1) Der Nationalrat kann auf Vorschlag des Prä
sidenten oder auf Antrag eines Abgeordneten 
jederzeit - auch während der Verhandlung über 
einen Gegenstand im Ausschuß - dem Ausschuß 
eine Frist zur Berichterstattung setzen. Die Be
kanntgabe eines diesbezüglichen Vorschlages durch 
den Präsidenten oder die Stellung eines solchen 
Antrages hat vor Eingang in die Tagesordnung 
einer Sitzung zu erfolgen. Die Abstimmung hier
über ist vom Präsidenten nach Beendigung der 
Verhandlungen in dieser Sitzung vorzunehmen. 

(2) Die einem Ausschuß gesetzte Frist kann 
vom Nationalrat vor Ablauf der Frist erstreckt 
werden. 

§ 44 

(1) Die Verhandlung eines von einem Aus
schuß vorzuberatenden Gegenstandes im Natio
nalrat darf in der Regel nicht vor Ablauf von 
24 Stunden nach erfolgter Verteilung des Aus
schußberichtes stattfinden. 

(2) Nur auf Grund eines Vorschlages des Präsi
denten und des darüber mit Zweidrittelmehrheit 
gefaßten Beschlusses des Nationalrates kann von 
der Vervielfältigung des Ausschußberichtes oder 
von der 24stündigen Frist abgesehen werden. 

(3) Nach Ablauf einer dem Ausschusse zur 
Berichterstattung gesetzten Frist hat die Ver
handlung in der dem Fristablauf nachfolgenden 
Sitzung selbst dann zu beginnen, wenn ein schrift
licher Ausschußbericht nicht vorliegt. 

(4) Sollte der Ausschuß keinen Berichterstatter 
für den Nationalrat gewählt haben, ist vom 
Obmann oder im Falle seiner Verhinderung 
von einem Obmannstellvertreter ein münd
licher Bericht zu erstatten. 

§ 45 

Kann ein Untersuchungsausschuß innerhalb 
einer ihm gemäß § 43 gesetzten Frist nicht 
schriftlich Bericht erstatten, so hat in der dem 
Fristablauf folgenden Sitzung der Obmann· des 
Untersuchungsausschusses oder dessen Stellver
treter einen mündlichen Bericht über die bis
herige Tätigkeit des Untersuchungsausschusses zu 
erstatten. Setzt der Nationalrat für die Vorlage 
eines schriftlichen Ausschußberichtes keine 
neuerliche Frist, so ist damit die Tätigkeit des 
Untersuchungsausschusses beendet. 
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V. Sitzungen des Nationalrates 

§ 40 

(1) Der Bundespräsident beruft den Nationalrat 
in jedem Jahr zu zwei ordentlichen Tagungen 
ein, und zwar zu einer Frühjahrstagung und zu 
einer Herbsttagung. Die Frühjahrstagung, deren 
Dauer mindestens zwei Monate beträgt, soll nicht 
länger als bis zum 15. Juni währen, die Herbst
tagung, deren Dauer mindestens vier Monate be
trägt, nicht vor dem 15. Oktober beginnen. 

(2) Der Bundespräsident kann den Nationalrat 
auch zu außerordentlichen Tagungen einberufen. 
\\" enn es die Bundesregierung oder mindestens 
ein Drittel der Mitglieder des Nationalrates oder 
der Bundesrat verlangt, ist der Bundespräsident 
verpflichtet, den Nationalrat binnen zwei Wochen 
zu einer außerordentlichen Tagung einzuberufen. 
Zur Einberufung einer außerordentlichen Tagung 
auf Antrag von Mitgliedern des Nationalrates oder 
auf Antrag des Bundesrates ist ein Vorschlag der 
Bundesregierung nicht erforderlich. 

(3) Der Bundespräsident erklärt die Tagungen 
des Nationalrates auf Grund Beschillsses des 
Nationalrates für beendet. 

(4) Bei Eröjfnung einer neuen Tagung des 
Nationalrates innerhalb der gleichen Gesetz
gebungsperiode werden die Arbeiten nach dem 
Stand fortgesetzt, in dem sie sich bei der Beendi
gung der letzten Tagung befunden haben. Bei 
Beendigung einer Tagung können einzelne Aus
schüsse vom Nationalrat beauftragt werden, ihre 
Arbeiten fortzusetzen. 

(5) Innerhalb einer Tagung beruft und schließt 
die einzelnen Sitzungen des Nationalrates sein 
Präsident. Dieser ist verpflichtet, innerhalb einer 
Tagung eine Sitzung spätestens binnen fünf Tagen 
einzuberufen, wenn dies wenigstens ein Viertel 
der Mitglieder des Nationalrates oder die Bundes
regierung verlangt (Art. 28 B-VG). 

§ 36 

(1) Die Sitzungen des Nationalrates sind öffent
lich. 

Neuer Text 

VIII. Tagungen und Sitzungen des Nationalrates 

§ 46 

(1) Der Bundespräsident beruft den National
rat in jedem Jahr zu einer ordentlichen Tagung 
ein, die nicht vor dem 15. September beginnen 
und nicht länger als bis zum 15. Juli des folgenden 
Jahres währen soll. 

(2) Der Bundespräsident kann den Nationalrat 
auch zu außerordentlichen Tagungen einberufen. 
Wenn es die Bundesregierung oder mindestens 
ein Drittel der Abgeordneten oder der Bundesrat 
verlangt, ist der Bundespräsident verpflichtet, 
den N a:üonaJlnt zu einer außerordentlichen 
TagungeiIllZUJberuf.en, und zwar ISO, daß der 
Nationalut späJtestellJS bbnnen zwei Wochen nach 
Eintreffen des Verlangens beim Bund'6spräsiden
'ten zusammentrntt. Zur Bi,nJberufung einer 
außerordentlichen Tagung auf Alnt11ag v()n Abge
ordneten 'Oder auf A'll'tl1ag des Bundesra.tes ist 
ein Vorschlag .derBUU1desregierung nicht erfor
derlich. 

(3) Der Bundespräsident erklärt die Tagungen 
des Nationalrates auf Grund eines Beschlusses des 
Nationalrates für beendet. 

(4) Bei Eröffnung einer neuen Tagung des 
Nationalrates innerhalb derselben Gesetzgebungs
periode werden die Arbeiten nach dem Stand 
fortgesetzt, indem sie sich bei der Beendi
gung der letzten Tagung befunden haben. Bei 
Beendigung einer Tagung können einzelne Aus
schüsse vom Nationalrat beauftragt werden, ihre 
Arbeiten während der tagungs freien Zeit fort
zusetzen. 

(5) Innerhalb einer Tagung beruft der Präsi
dent des Nationalrates die einzelnen Sitzungen 
ein. Wenn innerhalb einer Tagung wenigstens 
ein Viertel der .A:bgeor.dneten oder die Bundes
regierung es verlangt, ist der Präsident verpflich
tet, eine Sitzung einzuberufen, und zwar so, daß 
der Nationalrat spätestens binnen fünf Tagen 
nach Eintreffen des Verlangens beim Präsidenten 
zusammen tri tt. 

(6) Außer im Fall des § 10 Abs. 2 bleibt auch 
bei Berechnung der Fristen nach den §§ 2 Abs. 1 
Z. 2, 24 Abs. 2, 26 Abs. 7, 79 Abs. 3 und 100 
Abs. 5 die tagungsfreie Zeit außer Betracht. 

§ 47 

(1) unverändert 

(2) Die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen, wenn (2) Die öffentlichkeit wird ausgeschlossen, 
es vom Vorsitzenden oder einem Fünftel der wenn es vom Präsidenten oder von einem Fünftel 
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anwesenden Mitglieder verlangt und vom der anwesenden Abgeordneten verlangt und vom 
Nationalrat nach Entfernung der Zuhörer be- Nationalrat nach Entfernung der Zuhörer be-
schlossen wird (Art. 32 B-VG). schlossen wird. 

(3) Ober eine mit Ausschluß der ÖffentliChkeit 
abgehaltene Sitzung wird ein Protokoll verfaßt 
und in dieser Sitzung vorgelesen und genehmigt. 
üb es veröffentlicht wird, hängt von dem noch 
während des Ausschlusses der Öffentlichkeit zu 
fassenden Beschlusse des Nationalrates ab. 

§53 

(7) Das Protokoll einer nach Art. 32 Abs. 2 
B-VG abgehaltenen nichtöffentlichen Sitzung muß 
noch in derselben Sitzung verfaßt und vorgelesen 
werden und ist gleichfalls in das Protokollsbuch 
des Nationalrates einzulegen. 

§ 37 

(1) Die Anwesenheit der zu einem Beschlusse 
des Nationalrates notwendigen Anzahl von Mit
gliedern ist nur bei Abstimmungen und Wahlen 
erforderlich. 

(2) Kann eine Abstimmung oder eine Wahl 
wegen Beschlußunfähigkeit nicht vorgenommen 
werden, so schließt der Präsident die Sitzung 
oder unterbricht sie auf bestimmte Zeit. 

§ 38 

(1) Der Präsident eröffnet die Sitzung zur 
anberaumten Stunde ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Anwesenden. Sodann macht er aus dem 
Einlauf die ihm notwendig erscheinenden Mit
teilungen . ... 

(2) Mitteilungen des Präsidenten können auch 
im Laufe oder am Schlusse der Sitzung vor
gebracht werden. 

(3) Der Präsident verkündet den übergang 
zur Tagesordnung. 

(4) Am Beginn der Sitzung kann der Präsident 
eine Umstellung der Gegenstände der T age50rd
nung vornehmen. Wird Einspruch erhoben, so 
entscheidet der Nationalrat ohne Debatte. 

(3) über eine unter Ausschluß der öffentlichkeit 
durchgeführte Verhandlung wird ein Amtliches 
Protokoll (§ 51) verfaßt und in derselben Sitzung 
vorgelesen. Wird keine Einwendung erhoben, 
so gilt es als genehmigt. über allfällige Einwen
dungen hat der Präsident noch innerhalb dieser 
Sitzung zu entscheiden. üb dieses Protokoll ver
öffentlicht wird, hängt von dem noch während 
des Ausschlusses der öffentlichkeit zu fassenden 
Beschlusse des Nationalrates ab. 

(4) Desgleichen kann der Nationalrat beschlie
ßen, daß auch über die unter Ausschluß der öffent
lichkeit durchgeführte Verhandlung ein Steno
graphisches Protokoll verfaßt wird, über dessen 
Veröffentlichung der Nationalrat ebenfalls Be
schluß zu fassen hat. 

§ 48 

(1) Die Anwesenheit der zu einem Beschlusse 
des Nationalrates notwendigen Anzahl von Abge
ordneten ist nur bei Abstimmungen und Wahlen 
erforderlich. 

(2) Kann eine Abstimmung oder eine Wahl 
wegen Beschlußunfähigkeit nicht vorgenommen 
werden, unterbricht der Präsident die Sitzung. 

§ 49 

(1) Der Präsident eröffnet die Sitzung zur an
beraumten Stunde ohne Rücksicht auf die Anrzahl 
der anwesenden Abgeordneten und macht die ihm 
notwendig erscheinenden Mitteilungen. Insbeson
dere gibt er die entschuldigten Abgeordneten so
wie Vertretungen zeitweilig verhinderter Mit
glieder der Bundesregierung (Art. 73 B-VG) be
kannt. 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) Vor Eingang in die Tagesordnung kann der 
Präsident eine Umstellung der Gegenstände der 
Tagesordnung vornehmen sowie die Debatte über 
mehrere Gegenstände der Tagesordnung zusam
menfa&sen. Werden Ehnwendungen erhoben, ent
scheidet der Naciona'l,ra,t ohne DebaJtte. 
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(5) Auf Vorschlag des Präsidenten oder auf den 
Antrag eines Abgeordneten kann der Nationalrat 
mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder 
am Beginn der Sitzung bescl?ließen, daß ein Ver
handlungsgegenstand von der Tagesordnung ab
gesetzt oder daß ein nicht auf der Tagesordnung 
stehender Gegenstand in Verhandlung genommen 
werde. 

§ 39 

(1) Der Präsident verkündet am Schlusse jeder 
Sitzung Tag, Stunde und Tagesordnung der näch
sten Sitzung. Wird eine Einwendung erhoben oder 
ein Gegenantrag gestellt, so entscheidet der 
Nationalrat. Ober alle in einem solchen Falle 
erhobenen Einwendungen und Gegenanträge findet 
nur eine Debatte statt, in der der Präsident die 
Redezeit bis auf fünf Minuten beschränken kann. 
Werden die Gegenanträge abgelehnt, 50 bleibt es 
bei dem Vorschlag des Präsidenten. 

(2) Wahlen aus dem Nationalrat auf die Tages
ordnung zu stellen, ist der Präsident aus eigenem 
berechtigt. 

(3) Nach der wegen Beschlußunfähigkeit erfolg
ten Schließung einer Sitzung, ferner nach einer 
Vertagung des Nationalrates (§ 40) oder nach 
einer längeren Unterbrechung der Sitzungen des 
Nationalrates bestimmt der Präsident Tag, Stunde 
und Tagesordnung der nächsten Sitzung. Die Ver
lautbarung darüber geschieht durch Anschlag im 
Gebäude des Nationalrates, nach einer Vertagung 
oder einer Unterbrechung der Sitzungen außerdem 
im schriftlichen Wege an die einzelnen Abgeord
neten. 

(4) Gegen diese Tagesordnung können nur 
sogleich nach Eröffnung der Sitzung Einwendun
gen erhoben oder Gegenanträge gestellt werden. 
Ist dies der Fall, so sind die Bestimmungen des 
ersten Absatzes anzuwenden. 

§53 

(1) Ober jede Sitzung ist von den hieut bestell
ten Beamten ein amtliches Protokoll zu führen 
und am Tage nach der Sitzung in der Kanzlei 
des Nationalrates zur Einsicht aller Mitglieder 
durch 24 Stltnden aufzulegen. 

(2) Bedenken gegen die Fassung oder den Inhalt 
des Protokolles sind außerhalb der Sitzung dem 
Präsidenten mitzuteilen, welcher, wenn er sIe 
begründet findet, die Berichtigung vornimmt. 

Neuer Text 

(5) Auf Vorschlag des Präsidenten oder auf 
Antrag eines Abgeordneten kann der National
rat mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Ab
geordneten am Beginn der Sitzung beschließen, 
daß ein Verhandlungsgegenstand von der Tages
ordnung abgesetzt oder daß ein nicht auf der 
Tagesordnung stehender Gegenstand in Verhand
lung genommen werde. 

§ 50 

(1) Der Präsident verkündet in der Regel am 
Schlusse jeder Sitzung Tag, Stunde und nach Mög
lichkeit Tagesordnung der nächsten in Aussicht 
genommenen Sitzung. Dies kann auch durch Hin
weis auf eine im Sitzungssaal verteilte schrift
liche Mitteilung erfolgen. Wird eine Einwendung 
erhoben, so entscheidet, wenn der Präsident der 
Einwendung nicht beitritt, der Nationalrat. über 
alle in einem solchen Falle erhobenen Einwen
dungen findet nur eine Debatte statt, in der die 
Redezeit des einzelnen Abgeordneten vom Prä
sidenten bis auf fünf Minuten beschränkt wer
den kann. Findet keine Einwendung eine Mehr
heit, so bleibt es beim Vorschlag des Präsidenten. 

(2) Wahlen auf die Tagesordnung zu stellen, ist 
der Präsident aus eigenem berechtigt. 

(3) Soweit Tag, Stunde oder Tagesordnung der 
nädlsten Sitzung nicht gemäß Abs. 1 verkündet 
wurden, hat dies durch smriftliche Benamrich
tigung jedes Abgeordneten und jedes Klubs zu 
erfolgen. Außerdem kann der Präsident Verlaut
barungen hierüber durch Anschlag im Parla
mentsgebäude sowie Presse, Rundfunk und an
dere Nachrichtenmittel veranlassen. 

(4) Gegen eine gemäß Abs. 3 vom Präsidenten 
bekanntgegebene Tagesordnung können nur so
gleich nach Eröffnung der Sitzung Einwendungen 
erhoben werden. Ist dies der Fall, so sind die 
Bestimmungen des Abs. 1 sinngemäß anzuwen
den. 

§ 51 

(1) über jede Sitzung ist von den hiezu be
stimmten Bediensteten der Parlamentsdirektion 
ein Amtliches Protokoll zu führen und an dem 
der Sitzung folgenden Arbeitstag während der 
Dienststunden in der Parlamentsdirektion zur 
Einsicht für alle Abgeordneten aufzulegen. 

(2) Einwendungen gegen die Fassung oder den 
Inhalt des Protokolls sind außerhalb der Sitzung 
während der Zeit, in der es zur Einsicht aufliegt, 
dem Präsidenten mitzuteilen, welcher, wenn er sie 
begründet findet, die Berichtigung veranlaßt. 
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(3) Das Protokoll hat ausschließlich zu ver
zeichnen: die in Verhandlung genommenen Gegen
~tände, die wörtliche Fassung der zur Abstimmung 
gebrachten Fragen, das Ergebnis der Abstimmun
gen und die gefaßten Beschlüsse. 

(4) Die Verzeichnisse der eingebrachten selb
ständigen Anträge von Mitgliedern, der an die 
Mitglieder der Regierung gerichteten Anfragen 
und der eingelangten Bittschriften werden dem 
Protokoll nicht beigegeben. 

(5) Der Nationalrat kann außerdem auf Vor
schlag des Präsidenten die Erwähnung bestimmter 
Vorkommnisse beschließen. 

(6) Die Protokolle werden vom Präsidenten 
und einem Schriftführer unterfertigt und in das 
Protokollsbuch des Nationalrates eingetragen. Eine 
Drucklegung findet nicht statt. 

§ 54 

(1) Ober die Sitzungen des Nationalrates 
werden stenographische Berichte durch das dazu 
bestellte stenographische Büro verfaßt und durch 
den Druck veröffentlicht. Sie haben die vollstän
dige Darstellung der Verhandlungen zu geben. 

(3) Die steno graphischen Berichte liegen, in 
gewöhnliche Schrift übertragen, nach der Sitzung 
in der Kanzlei des Nationalrates zur Durchsicht 
der Redner auf, denen nur die Vornahme 
stilistischer Änderungen gestattet ist. 

§ 38 

(1) ... Ein Verzeichnis der in der Sitzung 
eingebrachten Anträge und Anfragen sowie der 
eingelangten Anfragebeantwortungen gelangt in 
den stenographischen Berichten zum Abdruck. 

§ 54 

(2) Alle Verhandlungsgegenstände im Sinne des 
§ 15, mit Ausnahme der Bittschriften, werden als 
Beilagen zu den stenographischen Berichten ver
öffentlicht. Sie sind mit in jeder Gesetzgebungs
periode fortlaufenden Nummern zu bezeichnen. 

53 

Neuer Text 

(3) Wenn gegen das Protokoll keine Einwen
dungen erhoben wurden beziehungsweise der 
Präsident über solche entschieden hat, gilt dieses 
nach Ablauf der im Abs. 1 genannten Frist be
ziehungsweise nach der Entscheidung des Präsi
denten als genehmigt. Auf Grund des genehmig
ten Protokolls sind die Beschlüsse des National
rates auszufertigen. 

(4) Das Protokoll hat ausschließlich zu ver
zeichnen: die in Verhandlung genommenen 
Gegenstände, die zur Abstimmung gebrachten 
Fragen, das Ergebnis der Abstimmungen und die 
gefaßten Beschlüsse. 

(5) Das Protokoll wird vom Präsidenten und 
einem Schriftführer unterfertigt. Eine Ver
vielfältigung findet nicht statt, doch hat der 
Präsident in der auf die Genehmigung des 
Protokolls folgenden Sitzung darüber Mitteilung 
zu machen, ob gegen das Protokoll Einwendun
gen erhoben wurden beziehungsweise wie er über 
diese entschieden hat. 

§ 52 

(1) Ober die öffentlichen Sitzungen des 
Nationalrates werden Stenographische Protokolle 
verfaßt und gedruckt herausgegeben; diese haben 
die Verhandlungen vollständig wiederzugeben. 

(2) Jeder Redner erhält vor der Drucklegung 
seiner Ausführungen für einen Zeitraum von 
längstens 24 Stunden eine Niederschrift der 
stenographischen Aufzeichnungen zwecks Vor
nahme stilistischer Korrekturen. Im Zweifelsfall 
entscheidet der Präsident über deren Zulässigkeit. 
Werden keine Einwendungen erhoben oder er
folgt keine Rückgabe innerhalb der erwähnten 
Korrekturfrist, wird die Niederschrift in Druck 
gelegt. 

(3) Jedes Stenographische Protokoll hat die in 
der Sitzung beziehungsweise seit der letzten Sit
zung eingelangten Verhandlungsgegenstände zu 
verzeichnen. 

( 4) Die im § 21 Abs. 1 und 2 angeführten 
Verhandlungsgegenstände mit Ausnahme der Er
suchen um Zustimmung zur behördlichen Ver
folgung von Abgeordneten gemäß § 10 Abs. 2 
und der Mitteilungen von Behörden gemäß § 10 
Abs. 3, der Anträge von Behörden gemäß Art. 63 
Abs. 2 B-VG, der Ersuchen um die Ermächtigung 
zur Verfolgung von Personen wegen Beleidigung 
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des Nationalrates und der Petitionen werden als 
Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
herausgegeben. Dasselbe gilt für die schriftlichen 
Anfragen und Anfragebeantwortungen sowie die 
Berichte der Ausschüsse beziehungsweise Minder
heitsberichte. 

(5) Die Regierungsvorlagen betreffend das Bun
desfinanzgesetz, die Bundesrechnungsabschlüsse 
und die Berichte des Rechnungshofes dürfen vor 
Beginn der Beratung im Nationalrat nicht ver
öffentlicht w.erden. Als Beginn der Beratung gilt 
die nach Verteilung dieser Vorlagen erfolgte Mit
teilung ihres Einlangens gemäß § 49 Abs. 1 
oder 2. 

(6) Wurde von der Vervielfältigung und Ver
teilung von Verhandlungsgegenständen oder 
Teilen von solchen Abstand genommen (§ 23 
Abs. 2), so ist auch von deren Herausgabe als 
Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
abzusehen. 

VI. Geschäftsbehandlung in den Sitzungen des IX. Allgemeine Bestimmungen über die Ge-
Nationalrates schäftsbehandlung in den Sitzungen des National-

J 45 

(1) Die Generaldebatte wird vom Bericht
erstatter eröffnet. 

§ 46 

(2) Der Präsident bestimmt, welche Teile der 
Vorlage bei der Spezialdebatte für sich oder ver
eint zur Beratung und Beschlußfassung kommen. 
Hiebei hat er den Grundsatz zu beobachten, daß 
die Vereinigung von Teilen nur in einer die Ober
sichtlichkeit der. Beratung fördernden Weise 
erfolge. Wird eine Einwendung erhoben, so ent
scheidet der Nationalrat ohne Debatte. 

(3) Abänderungs- und Zusatzanträge können 
von jedem Mitgliede des Nationalrates zu jedem 
einzelnen Teile, sobald die Debatte über ihn 
eröffnet ist, gestellt werden und sind, wenn sie 
von mindestens acht Mitgliedern einschließlich des 
Antragstellers unterstützt werden, in die Ver
handlung einzubeziehen. 

rates 

§ 53 

(1) Die Debatte über einen Verhandlungs
gegenstand, der in einem Ausschuß vorberaten 
worden ist, wird durch den Berichterstatter er
öffnet. Im Falle der Verhinderung des gewählten 
Berichterstatters hat der Obmann oder - wenn 
auch dieser verhindert ist - ein Obmannstell
vertreter des Ausschusses den Bericht zu erstatten. 

(2) Der Präsident kann bestimmen, daß Teile 
der Vorlage für sich zur Verhandlung kommen. 
Hiebei hat er den Grundsatz zu beobachten, daß 
eine solche Teilung der Debatte und Abstimmung 
nur in einer die übersichtlichkeit der Verhand
lung fördernden Weise erfolge. Wird eine Ein
w~ndungerhoben, eutsch'eidet oder Nationalrat 
ohne Deba.llte. . 

(3) Abänderungs- und Zusatzanträge können 
von jedem Abgeordneten zu jedem einzelnen Teil 
der Vorlage, sobald die Debatte über ihn eröffnet 
ist, beziehungsweise zu jedem vom Nationalrat 
zu fassenden Beschluß gestellt werden und sind, 
wenn sie von mindestens acht Abgeordneten 
einschließlich des Antragstellers unterstützt wer
den, in die Verhandlung einzubeziehen. Die 
Unterstützung erfolgt, wenn die Anträge nicht 
von acht Abgeordneten unterfertigt sind, auf die 
Unterstützungsfrage des Präsidenten durch Er~ 
heben von den Sitzen. 

(4) Diese. Anträge .müssen dem Präsidenten (4) Diese Anträge sind dem Präsidenten schrift-
schriftlich überreicht werden. Die Unterstützung lich zu überreichen und von einem der unter-
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erfolgt, wenn die Anträge nicht von acht Mit
gliedern unterfertigt sind, auf die Unterstützungs
frage des Präsidenten durch Erheben von den 
Sitzen. 

(5) Dem Nationalrat steht das Recht zu, jeden 
solchen Antrag an den Ausschuß zu verweisen 
und bis auf weiteren Bericht die Verhandlung 
abzubrechen. 

(6) Ablehnende Anträge sind unzulässig. Der 
Nationalrat kann jedoch nach Schluß jedes Teiles 
der Spezialdebatte beschließen, die Verhandlung 
zu vertagen oder den Gegenstand nochmals an den 
Ausschuß zu verweisen oder über ihn mit oder 
ohne Begründung zur Tagesordnung überzugehen. 

§ 47 
Wird am Schlusse der General- oder in der 

Spezialdebatte Rückverweisung an den Ausschuß 
beschlossen, so kann der Nationalrat auf den V or
schlag des Präsidenten oder den Antrag eines 
Mitgliedes dem Ausschusse zur neuerlichen Bericht
erstattung eine Frist stellen, nach deren Ablauf 
die Verhandlung im Nationalrat fortgesetzt wird, 
auch wenn ein Ausschußbericht nicht vorliegen 
sollte oder nicht erstattet werden kann. 

55 

Neuer Text 

fertigten Abgeordneten zu verlesen. Auf Anord
nung des Präsidenten kann die Verlesung auch 
durch einen Schriftführer erfolgen. 

(5) Dem Nationalrat steht das Recht zu, jeden 
solchen Antrag an den Ausschuß zu verweisen 
und bis zur Erstattung eines neuerlichen Ausschuß
berichtes über die VOl'lLag,e ,die Verhandl.ung zu 
vertagen. 

(6) Der Nationalrat kann nach Schluß 
der Debatte beschließen, die Verhandlung zu 
vertagen oder den Gegenstand nochmals an den 
Ausschuß Zu verweisen oder zur Tagesordnung 
überzugehen. Beschließt der Nationalrat, zur 
T:lge'so'rdnung ülberzugehen, 1st die V01"Iage 
verworfen. 

(7) Für den Fall, daß bei einer mehrere Tage 
dauernden Verhandlung über eine Vorlage eine 
Teilung der Debatte und Abstimmung erfolgt, 
kann der Nationalrat nach Verhandlung jedes Tei
les 'beschließen, die Verhandlung aber diese Vor
lage zu vertagen, um eine Sitzung zur Verhand
lung anderer Vorlagen einzuschieben. 

§ 54 
Wird eine Rückverweisung an den Ausschuß 

beschlossen, so kann der Nationalrat auf Vor
schlag des Präsidenten oder auf Antrag eines 
Abgeordneten dem Ausschusse zur neuerlichen Be
richterstattung eine Frist setzen, nach deren Ah
lauf die Verhandlung im Nationalrat fortgesetzt 
wird, auch wenn ein schriftlicher Ausschußbericht 
nicht vorliegen oder der Ausschuß keinen 
Berichterstatter für den Nationalrat gewählt 
haben sollte. 

§ 55 
(1) Entschließungen, in welchen der National

rat seinen Wünschen über die Ausübung der 
Vollziehung Ausdruck gibt (Art. 52 Abs. 1 
B-VG) oder durch weiche der Nationalrat der 
Bundesregierung oder einzelnen ihrer Mitglieder 
das Vertrauen versagt (Art. 74 Abs. 1 B-VG), 
können auch im Zuge der Debatte über einen 
Verhandlungsgegenstand im Nationalrat bean
tragt werden, sofern sie mit diesem in inhalt
lichem Zusammenhang stehen. Werden gegen den 
inhaltlichen Zusammenhang Einwendungen er
hoben, so entscheidet der Präsident. 

(2) Solche Entschließungsanträge sind, wenn sie 
von mindestens acht Abgeordneten einschliJeßlich 
des Antragstellers unterstützt werden, in die 
Verhandlung einzubeziehen. Die Unterstützung 
erfolgt, wenn die Anträge nicht von acht 
Abgeordneten unterfertigt sind, auf die Unter
stützungsfrage des Präsidenten durch Erheben 
von den Sitzen. Zu solchen Entschließungs
anträgenkönnen weder Abänderungs~ noch 
Zusatzanträge gestellt werden. 

(3) Diese Entschließungsanträge sind dem Prä
sidenten schriftlich zu überreichen und von einem 
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J51 
Entschließungsanträge zu einer Vorlage werden 

nach der dritten Lesung zur Abstimmung gebracht. 

§ 48 

(1) Der Antrag au/ Schluß der Debatte kann, 
nachdem wenigstens zwei Redner gesprochen 
haben, jederzeit, jedoch ohne Unterbrechung eines 
Redners, gestellt werden und ist vom Präsidenten 
ohne Unterstützungs/rage zur Abstimmung zu 
bringen. 

(2) Spricht sich die Mehrheit für den Schluß 
der Debatte aus, so können die für und die 
gegen die Vorlage eingeschriebenen Redner je 
einen Redner aus ihrer Mitte wählen. 

(3) Mitglieder, die einen Abänderungsantrag 
stellen wollen, können, falls Schluß der Debatte 
beschlossen wurde, ihren Antrag sogleich nach 
ausgesprochenem Schlusse dem Präsidenten über
geben, der ihn mitteilt und, wenn der Antrag nicht 
durch Unter/ertigung gehörig unterstützt ist, die 
Unterstützungs/rage stellt. 

(4) Nach Schluß der Debatte dürfen nur die 
gewählten Redner, der Berichterstatter und bei 
einem selbständigen Antrag von Abgeordneten der 
Antragsteller das Wort nehmen. 

§ 60 

(1) Au/ Vorschlag des Präsidenten kann der 
Nationalrat bei einzelnen Verhandlungen sowohl 
für die Generaldebatte als auch für einzelne oder 
sämtliche Abschnitte der Spezialdebatte be
schließen, daß die Redezeit eines jeden Redners 
aus dem Nationalrat mit Ausnahme des Bericht
erstatters ein bestimmtes Ausmaß nicht über
schreiten darf. Auf weniger als eine halbe Stunde 
kann jedoch die Redezeit nicht· herabgesetzt 
werden. Der Beschluß wird ohne Debatte gefallt. 

Neuer Text 

der unterfertigten Abgeordneten zu verlesen. 
Auf Anordnung des Präsidenten kann die Ver
lesung auch durch einen Schriftführer erfolgen. 

(4) Die Abstimmung über Entschließungsan
träge gemäß Abs. 1 beziehungsweise § 27 Abs. 3 
erfolgt bei Gesetzesvorschlägen unbeschadet der 
Bestimmungen des Abs. 5 sowie des § 67 Abs. 1 
und 3 nach der dritten Lesung, bei allen übrigen 
Vorlagen nach der letzten Abstimmung über die 
Vorlage selbst, bei Verhandlungsgegenständen, 
über die keine Abstimmung stattfindet, nach dem 
Schluß der Debatte. 

(5) Wird bei der zweiten Lesung eines Gesetzes
vorschlages die Spezialdebatte in Teilen abgeführt, 
so kann die Abstimmung über Entschließungs
anträge bereits nach Abstimmung über den jeweils 
in Verhandlung stehenden Teil der Vorlage erfol
gen. Werden Einwendungen erhoben, so entschei
det der Nationalrat ohne Debatte. 

§ 56 

(1) Der Antrag auf Schluß der Debatte kann, 
nachdem wenigstens zwei zum Wort gemeldete 
Abgeordnete gesprochen haben, jederzeit, jedoch 
ohne Unterbrechung eines Redners, gestellt wer
den und ist vom Präsidenten ohne Debatte sofort 
zur Abstimmung zu bringen. 

(2) Wird der Antrag auf Schluß der Debatte 
angenommen, so kommen die eingeschriebenen 
Redner nicht mehr zum Wort, jedoch kann jeder 
Klub noch einen Redner melden. 

(3) Abgeordnete, die einen Abänderungs- oder 
Zusatzantrag stellen wollen, können, falls Schluß 
der Debatte beschlossen wurde, ihren Antrag 
sogleich dem Präsidenten übergeben, der ihn 
mitteilt und in diesem Fall, wenn der Antrag 
nicht von acht Abgeordneten unterfertigt ist, die 
Unterstützungsfrage stellt. 

(4) Nach Annahme des Antrages auf Schluß 
der Debatte dürfen außer den von den 
Klubs gemäß Abs. 2 gemeldeten Rednern 
nur der Berichterstatter und bei einem Selbstän
digen Antrag von Abgeordneten der Antragsteller 
beziehungsweise einer der Antragsteller das Wort 
nehmen. 

§ 57 

Der Nationalrat kann bei einzelnen Verhand
lungen für die Debatte und - wenn diese in 
Teilen abgeführt wird - auch für jeden Teil 
einer Debatte beschließen, daß die Redezeit eines 
jeden zum Wort gemeldeten Abgeordneten ein 
bestimmtes Ausmaß nicht überschreiten darf. Auf 
weniger als 20 Minuten kann jedoch die Redezeit 
nicht herabgesetzt werden. Der Beschluß wird 
ohne Debatte gefaßt. 
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§ 49 

(1 ) Wenn sich im Laufe einer Verhandlung 
ein Abgeordneter zur tatsächlichen Berichtigung 
zum Worte meldet, hat ihm der Präsident am 
selben Tage, spätestens unmittelbar nach Schluß 
der Debatte über den Verhandlungsgegenstand, 
das Wort zu erteilen. 

(2) Eine tatsächliche Berichtigung darf die 
Dauer von fünf Minuten nicht überschreiten. 

(3) Eine Erwiderung auf eine tatsächliche Be
richtigung ist nur dann zulässig, wenn es sich 
um eine persönliche Angelegenheit des sich mel
denden Abgeordneten handelt; sie darf fünf Mi
nuten nicht übersteigen. 

(4) Ausnahmsweise kann der Präsident nach 
eigenem Ermessen einem Redner auf dessen Er
suchen die für eine tatsächliche Berichtigung oder 
die Erwiderung darauf eingeräumte Redezeit 
erstrecken. 

§ 52 

(1) Anträge zur Geschäftsbehandlung brauchen 
nicht schriftlich überreicht zu werden. Sie be
dürfen keiner Unterstützung und werden vom 
Präsidenten ohne Debatte sogleich zur Abstim
mung gebracht. Auf Vorschlag des Präsidenten 
oder auf Antrag eines Abgeordneten kann der 
Nationalrat beschließen, daß eine Debatte statt
finde. 

(2) Meldet sich ein Abgeordneter, ohne einen 
Antrag zu stellen, zur Geschäftsbehandlung zum 
Wort, so ist der Präsident berechtigt, ihm das 
Wort erst am Schlusse der Sitzung zu erteilen. 

(3) In allen diesen Fällen kann der Präsident 
die Redezeit des einzelnen Abgeordneten bis auf 
fünf Minuten beschränken. 

§ 56 

(1) Jene Mitglieder des Nationalrates, die zu 
einem auf der Tagesordnung stehenden Gegen
stande zu sprechen wünschen, haben sich vor Be
ginn der Debatte oder während dieser bei einem 
vom Präsidenten zu diesem Zwecke bestimmten 
Beamten der Kanzlei mit der Angabe, ob sie 
"für" oder "gegen" sprechen werden, zu melden. 

57 

Neuer Text 

§ 58 

(1) Wenn sich im Laufe einer Debatte ein 
Abgeordneter zu einer tatsächlichen Berichtigung 
zum Worte meldet, hat ihm der Präs~dent in 
der Regel sofort, jedoch ohne Unterbrechung eines 
Redners, spätestens aber unmittelbar nach Schluß 
der Debatte über den Verhandlungsgegenstand 
das Wort zu erteilen. 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

§ 59 

(1) Anträge zur Geschäftsbehandlung brauchen 
nicht schriftlich überreicht zu werden. Sie be
dürfen keiner Unterstützung und werden, so
fern der Nationalrat nicht gemäß Abs. 3 die 
Durchführung einer Debatte beschließt, vom 
Präsidenten sogleich zur Abstimmung gebracht. 

(2) unverändert 

(3) Auf Vorschlag des Präsidenten oder auf 
Antrag eines Abgeordneten kann der Nationalrat 
beschließen, daß eine Debatte stattfindet. In einer 
solchen Debatte kann der Präsident die Redezeit 
des einzelnen Abgeordneten bis auf fünf Minuten 
b(!schränken. 

§ 60 

(1) Jene Abgeordneten, die zu einem in der 
Sitzung zur Verhandlung kommenden Gegenstand 
zu sprechen wünschen, haben sich bei einem 
vom Präsidenten zu diesem Zweck bestimm
ten Bediensteten der Parlamentsdirektion mit der 
Angabe, ob sie "für" oder "g·egen" sprechen wer
den, zu melden. Diese Meldung kann auch durch 
einen vom Klub hiezu bestimmten Abgeordneten 
erfolgen. Wortmeldungen werden ab Beginn der 
Sitzung entgegengenommen. 
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(2) Sie gelangen in der Reihenfolge der Anmel
dung zum Worte, wobei der erste "Gegen":"Redner 
beginnt und sodann zwischen "Für"- und 
"Gegen"-Rednern abgewechselt wird. 

(3) Bei gleichzeitiger Anmeldung zweier oder 
mehrerer "Für"-Redner oder zweier oder meh
rerer "Gegen"-Rednerbestimmt der Präsident 
die Reihenfolge, in der sie zum Worte kommen, 
in der Weise, daß die verschiedenen Standpunkte 
zu einem Verhandlungsgegenstande gebührend 
zur Geltung kommen sowie auf Klubstärke und 
Abwechslung zwischen den Rednern ver
schiedener Klubs Bedacht genommen wird. 

(4 ) Jedem Redner steht es frei, sobald er zum 
Worte gelangt, einem anderen Abgeordneten sein 
Recht abzutreten; doch darf das Wort einem 
Redner, welcher über den Gegenstand schon zwei
mal gesprochen hat, nicht abgetreten werden. 

(5) Wer, zur Rede aufgefordert, nicht an
wesend ist, verliert das Wort. 

§ 57 

Will der Präsident als Redner das Wort 
nehmen, so verläßt er den Präsidentensitz und 
nimmt ihn in der Regel erst nach Erledigung 
des Gegenstandes wieder ein. 

§ 58 
Die Berichterstatter der Ausschüsse und die 

übrigen Redner aus dem Nationalrat sprechen 
von den für sie bestimmten Rednerpulten aus. 
Nur in Angelegenheiten der Geschäftsbehandlung 
sowie in besonderen Fällen, in denen der Präsi
dent die Erlaubnis hiezu erteilt, sprechen die 
Abgeordneten von ihren Plätzen aus. Die Mit
glieder der Bundesregierung, wenn sie in dieser 
Eigenschaft das Wort ergreifen, sprechen von der 
Regierungsbank aus. 

.f 59 
(2) Kein Redner darf über denselben Gegen

stand öfter als zweimal sprechen. 

Neuer Text 

(2) Die gemeldeten Abgeor-dneten gelangen in 
der Reihenfolge der Anmeldung zum Worte, 
wobei der erste "Gegen"-Redner beginnt und 
sodann zwischen "Für"- und "Gegen"-Rednern 
abgewechselt wird. 

(3) unverändert 

(4) In der ersten Lesung eines Gesetzesvor
schlages sowie in der Debatte über den Gegen
stand einer dringlichen Anfrage wird, abweichend 
von den Bestimmungen der Abs. 1 bis 3, zwi
schen "Für"- und "Gegen"-Rednern nicht unter
schieden. 

(5) Jedem Redner steht es frei, seine Wort
meldung zurückzuziehen oder diese an einen 
anderen Abgeordneten abzutreten; doch darf das 
Wort einem Redner, welcher über den Gegen
stand schon zweimal gesprochen hat, nicht abge
treten werden. 

(6) unverändert 

(7) Wer vom Ausschuß als B-erichterstatter für 
den Nationalrat über einen Verhandlungsgegen
stand gewählt wurde (§ 42 Abs. 1) oder einen 
mündlichen Bericht gemäß § 44 Abs. 4 bezie
hungsweise § 45 zu erstatten hat, kann in der 
Debatte über diesen GegenstallId nicht als "Für"
oder "Gegen"-Redner das Wort nehmen. 

§ 61 

Läßt sich einer der Präsidenten in die Redner
liste eintragen, so übemimmt er in der Regel 
erst nach Erledigung des Gegenstandes wieder 
den Vorsitz. 

§ 62 

(1) Die Berichterstatter der Ausschüsse und 
die zum Wort ,gemeldeten Abgeol"dneten spre
chen von den für sie bestimmten Rednerpulten 
aus. Nur in Angelegenheiten der Geschäfts
behallidlung some in besonderen Fällen, in denen 
der Präsident ,die Erlaubnis hiezu erteilt, sprechen 
die Abgeordneten von ihren plätzen aus. 

(2) Die Mitglieder der Bundesregierung sowie 
der Präsident beziehungsweise der Vizepräsident 
des Rechnungshofes sprechen, wenn sie sich ge
mäß § 19 beziehungsweise § 20 zum Wort meI
den, von der Regierungsbank aus. 

§ 63 

(1) Kein Abgeol"dneter darf innerhalb 
Debatte öfter als zweimal sprechen. 

emer 
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(3) Die Mitglieder der Bundesregierung können 
in den Sitzungen des Nationalrates und der Aus
schüsse auch zu wiederholten Malen, jedoch ohne 
Unterbrechung eines Redners, das Wort nehmen. 
Es ist ihnen gestattet, schriftlich abgefaßte Vor
träge vorzulesen. 

(1) Die Berichterstatter haben das Recht, auch 
nach Schluß der Debatte zu sprechen, derart, daß 
ihnen jederzeit, auch wenn die Mitglieder der 
Regierung noch wiederholt das Wort ergreifen 
sollten, das Schlußwort gebührt. 

§ 48 

(5) Nimmt ein Vertreter der Regierung nach 
Schluß der Debatte das Wort, so gilt diese aufs 
neue für eröffnet. 

§ 62 
(1) Alle Mitglieder haben ihr Stimmrecht per

sönlich auszüben. 

(2) Die Abgabe der Stimme darf nur durch 
Bejahung oder Verneinung der Frage ohne Be
gründung stattfinden. 

§ 65 
Bei Stimmengleichheit wird die Frage als ver

neint angesehen. 

§ 63 
(1) Die Abstimmungen über verschiedene An

träge sind derart zu reihen, daß die wahre Mei
nung der Mehrheit des Nationalrates zum Aus
druck gelangt. 

(2) Es werden daher in der Regel die 
abändernden Anträge vor dem Hauptantrag, und 
zwar die weitergehenden vor den übrigen, zur 
Abstimmung gebracht. 

(3) Nach Abschluß der Beratung verkündet der 
Präsident, in welcher Reihenfolge er die Fragen 
zur Abstimmung bringen wird. Hiebei hat er 
den Gegenstand, über den abgestimmt wird, 
genau zu bezeichnen. 

(4) Jeder cAb,goordnete bnn auf BlerichJti.gung 
der vom Präsidenten ausgesprochenen Fassung 
und Ordnung ider Fra~en Antrag steLlen, welcher, 
wenn Ider Pträsident dem Antrag'e nicht heitr~tt, 
nach der hierüber zu eröffnenden Debatte zur 
AbSlt1mmung gehrach't ~erd,en muß. 

(5) Der Präsident kann, wenn er die Gründe 
als ausreichend dargelegt erachtet, die Debatte 
für erledigt erklären. Er kann in der Debatte die 
Redezeit für jeden Redner bis auf fünf Minuten 
beschränken. 

(6) Jeder Abgeordnete kann verlangen, daß 
über bestimmte Teile einer Frage getrennt abge
stimmt werde. 

(7) Es steht dem Präsidenten auch frei, sofern 
er es Zur Vereinfachung oder Klarstellung der 

59 

Neuer Text 

(2) Auf Wortmeldungen von Mitgliedern der 
Bundesregierung und der von ihnen entsendeten 
Staatssekretäre sowie des Präsidenten beziehungs
weise des Vizepräsidenten des Rechnungshofes fin
den die Bestimmungen der §§ 19 und 20 Anwen
dung. 

(3) Liegen keine Wortmeldungen mehr vor, 
schließt der Präsident die Debatte und erteilt 
dem Berichterstatter auf dessen Verlangen das 
Schlußwort. Nimmt nach Schluß der Debatte oder 
nach Annahme eines Antrages auf Schluß der De
batte (§ 56) ein Mitglied der Bundesregierung 
oder ein von ihm entsendeter Staatssekretär oder 
der Präsident beziehungsweise der Vizepräsident 
des Rechnungshofes das Wort, so gilt die Debatte 
aufs neue für eröffnet. 

§ 64 

(1) Alle Abgeordneren haben ihr Stimmrecht 
persönlich aus~uüben. 

(2) Die Abgabe der Stimme darf IlJUr durch 
Bejahung oder Verneinung ,der Frage ohne Be
gründung erfolgen. 

(3) unverändert 

§ 65 
(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) Nach Abschluß der Beratung verkündet 
der Präsident den Eingang in das Abstimmungs
verfahren. Er hat den Gegenstand, über den 
jeweils abgestimmt wird, genau zu bezeichnen. 

(4) un v,eräJndert 

(5) Der Präsident kann, wenn er die Gründe 
als ausreichend dargelegt erachtet, die Debatte 
für erledigt erklären. Er kann in der Debatte die 
Redezeit bis auf fünf Minuten beschränken. 

(6) Jeder Abgeordnete kann v,erlangen, daß 
über bestimmte Teile einer Frage getrennt abge
stimmt wird. 

(7) unverändert 
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Abstimmung oder zur Beseitigung unnötiger Ab
stimmungen für zweckmäßig erachtet, vorerst 
eine grundsätzliche Frage zur Beschlußfassung zu 
bringen. 

§ 64 

(1) Die Abstimmung findet gewöhnlich durch 
Aufstehen und Sitzenbleiben statt. 

(3) jedem Mitgliede steht es frei, vor jeder 
Abstimmung zu verlangen, daß der Präsident die 
Zahl der für oder gegen die Frage Stimmenden 
bekanntgebe. 

(2) Der Präsident kann jedoch nach eigenem 
Ermessen von vornherein oder wenn ihm das 
Ergebnis der Abstimmung zweifelhaft erscheint, 
die namentliche Abstimmung anordnen. Er muß 
dies tun, wenn es von wenigstens fünfundzwanzig 
Mitgliedern des Nationalrates begehrt wird. 

(4) Bei einer namentlichen Abstimmung ist fol
gender Vorgang einzuhalten: Sobald die Abstim
mung vom Präsidenten angeordnet ist, haben die 
Abgeordneten ihre Plätze einzunehmen. Vom 
Präsidenten bestimmte Beamte der Kanzlei be
geben sich zu den ihnen zugewiesenen Bankreihen 
und nehmen von jedem Abgeordneten dessen 
Stimmzettel in Empfang. Die Stimmzettel tragen 
den Namen des Abgeordneten und die Bezeich
nung "ja" oder "Nein". Die Stimmzettel sind in 
zwei verschiedenen Farben herzustellen, je nach
dem sie auf "ja" oder "Nein" lauten. Die Kanzlei 
ist gehalten, jedem Abgeordneten eine ent
sprechende Anzahl vorgedruckter Stimmzettel zur 
Verfügung zu stellen. Die mit der Abnahme der 
Stimmzettel beauftragten Beamten haben, sobald 
der Präsident die Abstimmung für beendigt 
erklärt, jeder für sich die Stimmzählung vor
zunehmen und deren Ergebnis dem Präsidenten 
sofort mitzuteilen, der das Gesamtergebnis ver
kündet. Die Namen der Abgeordneten sind, je 
nachdem sie mit "ja" oder "Nein" gestimmt 
haben, in die stenographischen Berichte der Sitzung 
aufzunehmen. 

(5) Auf Vorschlag des Präsidenten oder auf den 
Antrag von fünfundzwanzig Mitgliedern kann 
der Nationalrat eine geheime Abstimmung be
schließen. Diese findet durch Abgabe von Stimm
zetteln statt, die mit "ja" oder "Nein" vorge
druckt sind. Die Abgeordneten werden namentlich 
aufgerufen. Die Abstimmenden werden gezählt, 
und jeder legt seinen Stimmzettel in eine gemein
same Urne. 

Neuer Text 

§ 66 

(1) Die Abstimmung findet in der Regel durch 
Aufstehen und Sitzenbleiben statt. 

(2) Jedem AbgeordnePen steht es frei, vor jeder 
Abstimmung zu verlangen, daß der Präsident 
die Zahl der "für" oder "gegen" die Frage Stim
menden bekanntgibt. Der Präsident kann jedoch 
nach eigenem Ermessen von vornherein. oder 
wenn ihm das Ergebnis der Abstimmung zwei
felhaft erscheint, eine namentliche Abstimmung 
anordnen. 

(3) Wenn wenigstens 25 Ahgeolidnete vor 
Eingang in das Abstimmungsverfahren schriftlich 
die Durchführung einer namentlichen Abstim
mung verlangen, ist diesem Verlangen ohne wei
ter,es stattzugeben. 

(4) Die namentliche Abstimmung findet durch 
Abgabe von Stimmzetteln statt, die den Namen 
des Abgeordneten und die Bezeichnung "Ja" oder 
"Nein" tragen. Diese Stimmzettel sind in zwei 
verschiedenen Farben hergestellt, je nachdem sie 
auf "Ja" oder "Nein" lauten. Die Abgeordneten 
werden namentlich aufgerufen, und jeder legt 
seinen Stimmzettel in eine gemeinsame Urne. 
Hiebei weJ:1den ,die Stimmenden gezählt. Der Prä
sident erklärt die Absnimmung für beendetf 
worauf die damit beauftragten Bediensteten der 
Parlamentsdirektion unter Aufsicht der Schrift
führer die Stimmenzählung vorzunehmen und 
dem Präsidenten das zahlenmäßige Ergebnis mit
zuteilen haben. Stimmt die Zahl der Stimmzettel 
mit jener der tatsächlich Stimmenden nicht über
ein, so ist die Abstimmung zu wiederholen. Der 
Präsident verkündet das Ergebnis der Abstim
mung. Die Namen der Abgeordneten sind, je 
nachdem sie mit "Ja" oder "Nein" gestimmt 
haben, in das Stenographische Protokoll der Sit
zung aufzunehmen. 

(5) Sofern nicht eine namentliche Abstimmung 
verlangt ist, kann auf Vorschlag des Präsidenten 
oder auf Antrag von 25 Abgeordneten der 
Nationalrat eine geheime Abstimmung beschlie
ßen. Diese findet loorch Abgabe von Stimmzetteln 
statt, die mit "Ja" oder "Nein" vorgedruckt sind. 
Die Abgeor,dneten werden namentlich aufg·erufen. 
Die Stimmenden werden gezählt, und jeder 
legt seinen Stimmzettel in eine g,emruns,ame Urne. 
Der Präsident erklärt die Abstimmung für be
endet, worauf die damit beauftragten Bedien
steten der Parlamentsdirektion unter Aufsicht 
der Schriftführer die Stimmenzählung vorzu
nehmen und dem Präsidenten das zahlenmäßige 
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(6) Wer bei irgendeiner Abstimmung nicht 
anwesend ist, darf nachträglich seine Stimme nicht 
abgeben. 

§ 61 

(5) ... Doch ist, wenn es ein Fünftel der anwe
senden Mitglieder verlangt, die Abstimmung auf 
den zweitnächsten Werktag zu vertagen. Eine 
neuerlidJe Vertagung der Abstimmung kann nur 
durch Beschluß des Nationalrates erfolgen. 
(Art. 74 Abs. 2 B-VG) 

(7) ... , doch ist die Abstimmung, wenn min
destens 40 Mitglieder es verlangen, auf den zweit
nächsten Werktag zu vertagen; eine neuerliche 
Vertagung der Abstimmung kann nttr durch Be
schluß des Nationalrates erfolgen. 

§ 66 

(1) Der Vorsitzende stimmt mit Ausnahme von 
Wahlen niemals mit. 

§ 62 

(3) Keinem in der Sitzung anwesenden Mitgliede 
ist gestattet, sich der Abstimmung zu enthalten. 

§ 66 

(2) Mitglieder der Bundesregierung und Staats
sekretäre, die Abgeordnete sind, haben das Recht, 
an den Abstimmungen teilzunehmen. 

§ 16 
(1) Gesetzesvorschläge gelangen an den Natio

nalrat entweder als Anträge seiner Mitglieder 
oder als Vorlagen der Bundesregierung. Der Bun
desrat kann durch Vermittlung der Bundesregie
rung Gesetzesanträge im Nationalrat stellen. 

61 

Neuer Text 

Ergebnis mitzuteilen haben. Stimmt die Zahl der 
Stimmzettel mit jener der tatsächlich Stimmenden 
nicht überein, so ist die Abstimmung zu wieder
holen. Der Präsident verkündet das Ergebnis der 
Abstimmung. 

(6) Wer bei einer Abstimmung nicht anwesend 
ist, darf nachtträg,lich seine Stimme nicht ab
geben. 

§ 67 

(1) Wenn ein Fünftel der anwesenden Abge
ordneten es schriftlich verlangt, ist die Abstim
mung über eine Entschließung, durch die der Bun
desregierung oder einzelnen ihrer Mitglieder das 
Vertrauen versagt werden soll (Art. 74 Abs. 1 
B··VG), auf den zweitnächsten Werktag zu ver
tagen. Eine neuerliche Vertagung der Abstim
mung kann nur durch Beschluß des National
rates erfolgen. 

(2) Wenn mindestens 40 Abgeordnete es verlan
gen, ist die Abstimmung über einen Gesetzes
vorschlag betreffend die Auflösung des National
rates (Art. 29 Abs. 2 B-VG) auf den zweitnächsten 
Werktag zu vertagen. Eine neuerliche Vertagung 
der Abstimmung kann nur durch Beschluß des 
Nationalrates erfolgen. 

(3) Für die Abstimmung über Anträge auf 
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses sowie 
über Entschließungsanträge in der Debatte über 
cien Gegenstand einer dringlichen Anfrage gel
ten die Bestimmungen der §§ 33 Abs. 2 bezie
hungsweise 93 Abs. 6. 

§ 68 

(1) Der den Vorsitz führende Präsident stimmt 
in der Regel nicht mit. Er kann sich jedoch, bevor 
er das Ergebnis einer Abstimmung ausgesprochen 
hat, an derselben durch mündliche Bejahung 
oder Verneinung der gestellten Frage beteiligen. 
An namentlichen und geheimen Abstimmungen 
(§ 66 Abs. 4 und 5) sowie an Wahlen nimmt 
der den Vorsitz führende Präsident immer teil. 

(2) Unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 1 
ist es keinem in der Sitzung anwesenden Abge
ordneten gestattet, sich der Stimme zu enthalten. 
Dies gilt auch für Abgeordnete, die Mitglieder der 
Bundesregierung oder Staatssekretäre sind. 

X. Besondere Bestimmungen über die Behand
lung von Gesetzesvorschlägen 

§ 69 
(1) Gesetzesvorschläge gelangen an den Natio

nalrat entweder als Anträge von Abgeordneten 
oder als Vorlagen der Bundesregierung. Der 
Bundesrat kann durch Vermittlung der Bundes
regierung Gesetzesanträge im Nationalrat stellen. 
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(2) Jeder von 200.000 Stimmberechtigten oder 
von je der Hälfte der Stimmberechtigten dreier 
Länder gestellte Antrag (Volksbegehren) ist von 
der Bundesregierung dem Nationalrat zur ge
schäftsordnungsmäßigen Behandlung vorzulegen. 
Das Volksbegehren muß in Form eines Gesetz
entwurfes gestellt werden (Art. 41 B-VG). 

§ 41 

(1) Eine Regierungsvorlage wird nur dann in 
erste Lesung genommen, wenn dies vom N ational
rate beschlossen wird. Ein darauf abzielender An
trag muß spätestens am Beginn der nächsten Sit
zung, nachdem die Vorlage verteilt worden ist, 
gestellt werden, und zwar vor Eingang in die 
Tagesordnung dieser Sitzung. 

(2) Der selbständige Antrag eines Mitgliedes 
wird auf dessen Verlangen in erste Lesung genom
men. Bei der ersten Lesung eines solchen Antrages 
erhält der Antragsteller, bei mehreren Antrag
stellern nur der von ihnen bezeichnete das Wort 
zur Begründung. 

(3) Die Debatte bei der ersten Lesung hat sich 
auf die Besprechung der allgemeinen Grundsätze 
der Vorlage oder des Antrages zu beschränken. 

(4) Anträge dürfen bei dieser Debatte nur dar
über gestellt werden, ob die Vorlage oder der 
Antrag einem schon bestehenden oder einem erst 
zu wählenden Ausschusse zugewiesen werden soll. 
Wird kein derartiger Antrag gestellt oder hat eine 
erste Lesung nicht stattgefunden, so hat der Präsi
dent in der nächsten Sitzung die Zuweisung zu 
verfügen. 

§ 44 

(1) Die zweite Lesung besteht aus der General
debatte (der allgemeinen Beratung über die V or
lage als Ganzes) und der Spezialdebatte (den 
Einzelberatungen und den Abstimmungen über 
die Teile der Vorlage). 

(2) Auf Antrag des Berichterstatters können 
Generaldebatte und Spezialdebatte unter einem 
abgeführt werden. Wird ein Widerspruch erhoben, 
entscheidet der Nationalrat. 

Neuer Text 

(2) Jeder von 200.000 Stimmberechtigten oder 
von je der Hälfte der Stimmberechtigten dreier 
Länder gestellte Antrag (Volksbegehren) ist von 
der Bundesregierung dem Nationalrat zur ge
schäftsordnungsmäßigen Behandlung vorzulegen. 
Das Volksbegehren muß in Form eines· Gesetz
entwurfes gestellt werden. 

(3) Gesetzesvorschläge gemäß Abs. 1 und 2 mit 
Ausnahme der Anträge von Abgeordneten wer
den nur auf Beschluß des Nationalrates in erste 
Lesung genommen. Ein darauf abzielender Antrag 
kann entweder vor Eingang in die Tagesordnung 
der auf die Verteilung der Vorlage folgenden 
Sitzung oder nach Beendigung der Verhand
lungen dieser Sitzung gesteHt werden. 

(4) Gesetzesvorschläge von Abgeordneten 
(Initiativanträge) sind, wenn der Antrag ein 
diesbezügliches Verlangen enthält, in erste Lesung 
zu nehmen. Bei der ersten Lesung eines solchen 
Antrages erhält zunächst der Antragsteller, bei 
mehreren Antragstellern nur der von ihnen Be
zeichnete, das Wort. 

(5) Die erste Lesung hat sich auf die Bespre
chung der allgemeinen Grundsätze der Vorlage 
zu beschränken. 

(6) In der ersten Lesung dürfen nur Anträge 
auf Wahl eines besonderen Ausschusses zur Vor
beratung der Vorlage gestellt werden. Nach der 
ersten Lesung verfügt der Präsident die Zu
weisung. 

(7) Ist keine erste Lesung durchzuführen, 
weist der Präsident Volksbegehren, Regierungs
vorlagen und Gesetzesanträge des Bundesrates in 
der auf die Verteilung der Vorlage zweitfolgen
den Sitzung, Anträge von Abgeordneten in der 
auf die Einbringung nächstfolgenden Sitzung zu. 

§ 70 

(1) Der Vorberatung durch den Ausschuß 
folgt die zweite Lesung des Gesetzesvorschlages. 
Selbständige Anträge von Ausschüssen auf Er
lassung von Gesetzen werden vom Nationalrat 
unmittelbar in zweite Lesung genommen. 

(2) Die zweite Lesung besteht aus der allge
meinen Debatte über die Vorlage als Ganzes 
(Generaldebatte) und den Beratungen über ein
zelne Teile der Vorlage (Spezialdebatte) sowie 
den Abstimmungen. Generaldebatte und Spezial~ 
debatte werden unter einem abgeführt, wenn 
der Nationalrat auf Antrag des Berichterstatters 
nicht anderes beschließt. 
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§ 45 

(6) Während der Generaldebatte kann der An
trag auf Vertagung, auf Rückverweisung an den 
Ausschuß oder auf Zuweisung an einen anderen 
Ausschuß gestellt werden. Die Beschlußfassung 
über solche Anträge erfolgt, sobald der Antrag 
von acht Mitgliedern einschließlich des Antrag
stellers unterstützt ist, am Schlusse der General
debatte. 

(2) Am Schlusse der Generaldebatte wird dar
über abgestimmt, ob der Nationalrat in die Spe
zialdebatte eingehe. 

§ 46 

(1) Der Generaldebatte folgt unmittelbar die 
Spezialdebatte. 

§ 45 
(5) Wird das Eingehen in die Spezialdebatte 

abgelehnt, so ist die Vorlage verworfen. 

§ 46 

(2) Der Präsident bestimmt, welch~ Teile der 
Vorlage bei der Spezialdebatte für sich oder ver
eint zur Beratung und Beschlußfassung kommen. 
Hiebei hat er den Grundsatz zu beobachten, daß 
die Vereinigung von Teilen nur in einer die () ber
sichtlichkeit der Beratung fördernden Weise er
folge. Wird eine Einwendung erhoben, so ent
scheidet der Nationalrat ohne Debatte. 

§ 45 
(4) Liegen mehrere Gesamtanträge vor, so be

schließt der Nationalrat, welcher derselben der 
Spezialdebatte zugrunde zu legen sei. 

§ 46 

(3) Abänderungs- und Zusatzanträge können 
von jedem Mitgliede des Nationalrates zu jedem 
einzelnen Teile, sobald die Debatte über ihn 
eröffnet ist, gestellt werden und sind, wenn sie 
von mindestens acht Mitgliedern einschließlich des 
Antragstellers unterstützt werden, in die Verhand
lung einzubeziehen. 

(4) Diese Anträge müssen dem Präsidenten 
schriftlich überreicht werden. Die Unterstützung 
erfolgt, wenn die Anträge nicht von acht Mitglie
dern unterfertigt sind, auf die Unterstützungs
frage des Präsidenten durch Erheben von den 
Sitzen. 

(5) Dem Nationalrat steht das Recht zu, jeden 
solchen Antrag an den Ausschuß zu verweisen 
und bis auf weiteren Bericht die Verhandlung 
abzubrechen. 

(6) Ablehnende Anträge sind unzulässig. Der 
Nationalrat kann jedoch nach Schluß jedes Teiles 
der Spezialdebatte beschließen, die Verhandlung 
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Neuer Text 

§71 

(1) Wel'lden Generaldebatte und Spezialdebatte 
getrennt ahg.eführt, kann während der Gene
raldebatte der Antrag auf Vertagun.g, auf Rück
verweisung an den Ausschuß oder auf Zu
weisung an einen anderen Ausschuß gestellt 
werden. Die Beschlußfassung über solche Anträge 
erfolgt am Schluß der Generaldebatte. 

(2) Am Schluß der Generaldebatte ist ferner 
darüber a~ustimmen, ob der Nationalrat in die 
Spezialdebatte eingeht. 

(3) Beschließt der Nationalrat, in die Spezial
debatte ebnzugehen, so foLgt diese unmittelbar 
der Generaldebatte. Wird das Eingehen in die 
SpeZ'ialdeb:at'De ahge:l1ehnlt, is.t Idie Vortla,ge ver
worfen. 

§72 

(1) Am Beginn der Spezia:Ldebatre bestimmt 
der Präsident, welche Teile der Vorlage für sidt 
oder vereint zur Beratung und Beschlußfassung 
kommen. Hiebei hat er den Grundsatz Zu beach
ten, daß die Teilung der Spezialdebatte in einer 
die übersichtlidtkeit der Beratung fÖl'Idernden 
Weise erfolgt. Wird eine Einwendung erhoben, 
entscheidet der Na:tionilra1: ohne Debatte. 

(2) Liegen mehrere Gesamtanträge vor, so be
schLießt der Nationalrat, welcher derselben der 
Spezialdebatte zugrunde zu legen ist. 

(3) Abänderungs- und Zusatzanträge können 
von jedem Abgeordneten zu jedem einzelnen 
Teil, sobald die Spezialdebatte über ihn eröffnet 
ist, gestellt weroen und sind, wenn sie von 
mindestens acht Abgeordneten einschließlich des 
An tragsteIlers unterstützt wel1den, in die Ver
handlung einzubeziehen. Die Unterstützung er
folgt, wenn die Anträge nicht von acht Abge
ordneten unterfertigt sind, auf die Unterstüt
zungsfrage des Präsidenten ,durch Erheben von 
den Sitzen. 

(4) Diese Anträge sind dem Präsidenten schrift
lich zu überreichen und von einem der unter
fertigten Abgeordneten zu verlesen. Auf Anord
nung des Vorsitzenden kann die Verlesung auch 
durch einen Schriftführer erfolgen. 

(5) Dem Nationalrat steht das Recht zu, jeden 
solchen Antrag an den Ausschuß zu verweisen 
und bis zur Erstattung eines neuerlichen Aus
schußberichrt:es über den GesetzesvoI1Schlag die 
Verhand,lung zu vertagen. 

(6) Nach Beratung jedes Teiles der Vorlage 
hat die Abstimmung über denselben zu erfolgen. 
Der Nationalrat kann vor der Abstimmung be-
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zu vertagen oder den Gegenstand nochmals an 
den Ausschuß zu verweisen oder über ihn mit 
oder ohne Begründung zur Tagesordnung überzu
gehen. 

§ 50 

(1 ) Nachdem das Gesetz in zweiter Lesung 
in den einzelnen Teilen beschlossen ist, wird die 
dritte Lesung, das ist die Abstimmung im ganzen, 
vorgenommen. Wenn nicht der Berichterstatter 
die sofortige Vornahme der dritten Lesung bean
tragt, wird sie in der Regel auf die Tagesord
nung der nächstfolgenden Sitzung gesetzt. 

(2) In der dritten Lesung können nur Anträge 
auf~ Behebung von Widersprüchen, die sich bei 
der Beschlußfassung in zweiter Lesung ergeben 
haben, gestellt werden; ferner können Schreib-, 
Sprach- und Druckfehler richtiggestellt werden. 
Entschließungsanträge können in der dritten 
Lesung nicht mehr eingebracht werden. 

(3) Eine Debatte über Anträge in der dritten 
Lesung ist nur zulässig, wenn es der Nationalrat 
im einzelnen Fall beschließt. Die Redezeit ist 
bei einer solchen Debatte auf fünf Minuten be
schränkt. 

NeuerText 

schließen, die Verhandlung zu vertagen oder den 
Gegenstand nochmals an den Ausschuß zu ver
weisen oder zur Tagesordnung überzugehen. Be
sdlließt der Nationalrat, über den Gegenstand 
zur T.agesOll1dnung überzu~ehen, list die Vor
lage verworfen. 

§ 73 

(1) Werden Generaldebatte und Spezialdebatte 
unter einem labgle,führt, sfnddie Be91limmun
.gen des § 72 Abs. 3. bis 5 sinngemäß anzuwenden. 

(2) Aum wenn Generaldebatte und Spezial
debatte unter einem abgeführt we1'1den, kann der 
Präsident bestimmen, daß Teile der Vorlage für 
sich zur Debatte und Abstimmung kommen. 
Wird eine Ej,nwel1'drung erhoben, entscheide<t 
der Nationalrat ohne Debatte. 

(3) Der Nationalrat kann vor jeder Abstim
mung über den Gesetzesvorschlag beschließen, die 
Verhandlung zu vertagen, die Vorlage an den 
Ausschuß rückzuverweisen oder einem anderen 
Ausschuß zuzuweisen oder zur Tagesordnung 
überzugehen. Beschließt der Nationalrat, zur 
Talgesordnung üherlZug,ehen, ist di.e Vorlage 
verworfen. 

§ 74 

(1) Nachdem das Gesetz in zweiter Lesung 
beschlossen ist, wird die dritte Lesung, das ist 
die Abstimmung im ganzen, vorgenommen. Auf 
Vorschlag des Präsidenten oder Antrag eines Ab
geordneten kann der Nationalrat beschließen, 
daß die dritte Lesung nicht unmittelbar nach 
der zweiten Lesung durchgeführt, sondern auf 
einen späteren Zeitpunkt vertagt wird. 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

XI. Besondere Bestimmungen über die Behand
lung anderer Verhandlungs gegenstände 

§ 75 

(1) Anträge von Abgeordneten, die keine 
Gesetzesvorschläge enthalten, werden vom Prä
sidenten inder auf die Verteilung nächstfolgen
den S~tzung einem Ausschuß zur Vorberatung 
zugeWIesen. 

(2) Selbständige Anträge von Ausschüssen auf 
Fassung von Beschlüssen, die nicht die Erlassung 
von Gesetzen betreffen, sind· ohne jede weitere 
Vorberatung vom Nationalrat in Verhandlung 
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zu nehmen. Dies gilt auch für Berichte von 
Untersuchungsausschüssen und Berichte des 
Hauptausschusses (§ 21 Abs. 2). 

(3) Die Debatte und Abstimmung über die im 
Abs. 1 und 2 genannten Vorlagen erfolgen gemäß 
den Allgemeinen Bestimmungen über die Ge
schäftsbehandlung in den Sitzungen des Natio
nalrates. 

(4) Nimmt der Nationalrat den Bericht eines 
Untersuchungsausschusses zur Kenntnis, so ist 
damit die Tätigkeit dieses Untersuchungsaus
schusses beendet. 

§ 76 

(1) Vorlagen der Bundesregierung, die keine 
Gesetzesvorschläge enthalten, werden vom Präsi
denten in der auf die Verteilung nächstfolgenden 
Sitzung einem Ausschuß zur Vorberatung zuge
wIesen. 

(2) Der Vorberatung durch den Ausschuß folgen 
die' Debatte und' Abstimmung gemäß den All
gemeinen Bestimmungen über die Geschäfts
behandlung in den Sitzungen des Nationalrates. 

(3) Anläßlich der Genehmigung des Ab
schlusses eines Staatsvertrages kann der National
rat beschließen, daß -dieser Staatsvertrag durch 
Erlassung von Gesetzen zu erfüllen ist (Art. 50 
Abs. 2, B-VG). Weiters kann der Nationalrat be
schließen, daß der Staatsvertrag oder einzelne 
genau bezeichnete Teile desselben nicht im 
Bundesgesetzblatt, sondern in anderer zweck
entsprechender Weise kundzumachen sind 
(Art. 49 Abs. 2 B-VG). 

§ 77 

(1) Einsprüche des Bundesrates gegen Gesetzes
beschlüsse des Nationalrates werden dem Natio
nalrat durch Vermittlung des Bundeskanzlers 
innerhalb acht Wochen nach Einlangen des Geset
zesbeschlusses beim Bundesrat schriftlich mitge
teilt (Art. 42 Abs. 3 B-VG) und vom Prä
sidenten in der auf die Verteilung nächst
folgenden Sitzung einem Ausschuß zugewiesen. 
Der Ausschußantrag hat entweder die Wieder
holung des ursprünglichen Gesetzesbeschlusses 
oder einen neuen Gesetzesvorschlag zum Gegen
stand. 

(2) Der Vorberatung durch den Ausschuß folgen 
die Debatte und Abstimmung im Nationalrat. 
Schlägt der Ausschuß die Wiederholung des ur
sprünglichen Gesetzesbeschlusses durch den 
Nationalrat vor, so finden die Allgemeinen Be
stimmungen über die Geschäftsbehandlung in 
den Sitzungen des Nationalrates Anwendung. 
Richtet sich der Antrag des Ausschusses jedoch 
auf die Beschlußfassung eines neuen Gesetzes, so 
tritt der Nationalrat in die zweite Lesung gemäß 
den Besonderen Bestimmungen über die Behand
lung von Gesetzesvorschlägen ein. 
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§ 16 

. (3) Der Rechnungshof legt den Bundesrech
nungsabschluß dem Nationalrat vor (Art. 121 
Abs. 2 B-VG). Er erstattet ferner dem National
rat über seine Tätigkeit jährlich spätestens bis 
zur ersten Sitzung der Herbsttagung Bericht. 
Oberdies kann der Rechnungshof über einzelne 
Wahrnehmungen jederzeit unter allfälliger An
tragstellung an den Nationalrat berichten 
(Art. 126 d Abs. 1 B-VG). 

Neuer Text 

§ 78 

(1) Berichte der Bundesregierung und ihrer 
Mitglieder sowie Berichte parlamentarischer Dele
gationen werden vom Präsidenten in der auf die 
Verteilung nächstfolgenden Sitzung einem Aus
schuß zur Vorberatung zugewiesen. 

(2) Der Vorberatung durch den Ausschuß folgen 
die Debatte und Abstimmung gemäß den All
gemeinen Bestimmungen über die Geschäfts
behandlung in den Sitzungen des Nationalrates. 

§ 79 

(1) Der Rechnungshof legt den Bundesrech
nungsabschluß vor. Er erstattet dem National
rat über seine Tätigkeit im vorausgegangenen 
Jahr spätestens bis 15. Oktober jeden Jahres 
Bericht und hat auf Beschluß des Nationalrates 
oder auf Verlangen von mindestens einem Drit
tel der Abgeordneten (§ 99) in seinen Wirkungs
bereich fallende besondere Akte der Gebartmgs
überprüfung durchzuführen. überdies kmn der 
Rechnungshof über einzelne Wahrnehmungen je
derzeit unter allfälliger Antragstellung an den 
Nationalrat berichten. 

(2) Berichte des Rechnungshofes und Bundes
rechnungsabschlüsse werden vom Präsidenten in 
der auf die Verteilung nächstfolgenden Sitzung 
dem für die Vel"handlum:g ,dieser Vorlagen einge
setzten ständigen Ausschuß (Rechnungshofaus
schuß) zur Vorberatung zugewiesen. 

(3) über die Berichte des Rechnungshofes hat 
der Ausschuß die Vorberatung binnen sechs 
Wochen zu beginnen. Der Vorberatung durch 
den Ausschuß folgen die Debatte und Abstim
mung gemäß den Allgemeinen Bestimmungen 
über die Geschäftsbehandlung in den Sitzungen 
des Nationalrates. 

(4) Beim Bundesrechnungsabschluß hat der 
Ausschußantrag im Falle der Genehmigung einen 
diesbezüglichen Gesetzesvorschlag zum Gegen
stand. Der Nationalrat tritt in diesem Fall in 
die zweite Lesung gemäß den Besonderen Bestim
mungen über die Behandlung von Gesetzesvor
schlägen ein. 

§ 80 

(1) Ersuchen um Zustimmung zur behördlichen 
VerfoIgung -eines Abgeordneten gemäß § 10 
Abs. 2, Mitteilungen von Behörden gemäß § 10 
Abs. 3, Anträge von Behörden gemäß Art. 63 
Abs. 2 B-VG sowie Ersuchen um die Ermächtigung 
zur Verfolgung von Personen wegen Beleidi
gung des Nationalrates weist der Präsident dem 
mit diesen Angelegenheiten betrauten ständigen 
Ausschuß (Immunitätsausschuß) sofort nach dem 
Einlangen zu. 

156/A XIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)66 von 78

www.parlament.gv.at



Geltender Text 

§ 61 

(1) Zu einem Beschluß des Nationalrates ist, 
soweit im Bundes-Verfassungs gesetz nicht anderes 
bestimmt ist, die Anwesenheit von einem Drittel 
der Mitglieder und die unbedingte Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen erforderlich (Art. 31 B-VG). 

(2) Verfassungsgesetze oder in einfachen Geset
zen enthaltene Verfassungsbestimmungen können 
nur in Anwesenheit der Hälfte der Mitglieder 
und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen beschlossen werden; sie 
sind als solche ("Verfassungsgesetz", "Verfas
sungsbestimmung") ausdrücklich zu bezeichnen. 
(Art. 44 Abs. 1 B-VG) 

(3) Auf Beschlüsse des Nationalrates über die 
Genehmigung von Staatsverträgen werden, wenn 
durch den Staatsvertrag ein Verfassungsgesetz ge
ändert wird, die Bestimmungen des Abs. 2 sinn
gemäß angewendet (Art. 50 Abs. 2 B-VG). 

(8) Das Gesetz über die Geschäftsordnung kann 
nur in Anwesenheit von mindestens der Hälfte 

67 

Neuer Text 

(2) Der Vorberatung durch den Ausschuß folgen 
die Debatte und Abstimmung gemäß den All
gemeinen Bestimmungen über die Geschäfts
behandlung in den Sitzungen des Nationalrates. 
Bei Mitteilungen von Behörden gemäß § 10 
Abs. 3 obLiegt die Beschlußfassung in der tagungs
freien Zeit an Stelle des Nationalrates dem Im
m unitätsa ussch uß. 

(3) über Auslieferungsbegehren hat der Aus
schuß dem Nationalrat so rechtzeitig Bericht zu 
erstatten, daß dieser spätestens am vorletzten 
Talg der gemäß § 10 Abs. 2 vOl1gesehenen sechs
wöchigen Frist hierüber abstlimmen kann. 

(4) Für den Fall, daß der Ausschuß nicht recht
zeitig Bericht erstattet, hat der Präsident das 
Auslieferungsbegehren spätestens am vorletzten 
Tag der sechswöchigen Frist zur Abstimmung zu 
stellen. 

§ 81 

über Erklärungen von Mitgliedern der 
Bundesregierung gemäß § 19 Abs. 2 sowie Mit
teilungen über idie Ernennung von Mitgliedern 
der Bundesregierung und Staatssekretären (§ 21 
Abs. 3) findet sogleich eine Debatte statt, wenn 
dies von mindestens fünf Abgeordneten schrift
lich verlangt wird. Werden Einwendungen ge
gen den Zeitpunkt erhoben, so entscheidet der 
Nationalrat. Eine solche Debatte darf jedoch 
nicht länger als bis an das Ende der nächsten 
Sitzung aufgeschoben wel'den. 

XII. Beschlüsse und Wahlen 

§ 82 

(1) Zu einem Beschluß des Nationalrates ist, 
soweit im folgenden nicht anderes bestimmt ist, 
die Anwesenheit von einem Drittel der Abgeord
neten und die unbedingte Mehrheit der abgegebe
nen Stimmen erforderlich. 

(2) Abweichende Beschlußerfordernisse gelten 
in folgenden Fällen: 

1. Verfassungsgesetze oder in einfachen Geset
zen enthaltene Verfassungsbestimmungen können 
nuI' in Anwesenheit der Hälfte der Abgeordneten 
und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen beschlossen werden; dies 
gilt auch bei Genehmigung des Abschlusses von 
Staatsverträg,en, wenn durch diese Verfassungs
recht geändert oder ergänzt wird. 

2. Dieses Bundesgesetz kann nur in Anwesen
heit von mindestens der Hälfte der Abgeord-
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der Mitglieder und mit einer Mehrheit von zwei neten und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
Dritteln der abgegebenen Stimmen abgeändert der abgegebenen Stimmen abgeändert werden. 
werden (Art. 30 Abs. 2 B-VG). 

(4) Zur Wiederholung eines Geset?esbeschlusses, 
gegen den der Bundesrat Einspruch· erhoben hat, 
ist die Anwesenheit der Hälfte der Mitglieder 
notwendig (Art. 42 Abs. 4 B-VG). 

(5) Zu einem Beschluß des Nationalrates, mit 
dem der Bundesregierung oder einzelnen ihrer Mit
glieder das Vertrauen versagt wird, ist die An
wesenheit der Hälfte der Mitglieder erforderlich. 
Doch ist, wenn e, ein Fünftel der anwesenden 
Mitglieder verlangt, die Abstimmung auf den 
z'U'eitnächsten Werktag zu vertagen. Eine neuer
liche Vertagung der Abstimmung kann nur durch 
Beschluß des Nationalrates erfolgen (Art. 74 Abs. 2 
B-VG). 

(6) Zu einem Beschluß des Nationalrates, mit 
dem eine Anklage gegen Mitglieder der Bundes
regierung oder ihnen hinsichtlich der Verantwort-
1ichkeit gleichgestellte Organe wegen Gesetzes
verletzung erhoben wird (Art. 142 Abs. 2 lit. b 
B-VG), bedarf es der Anwesenheit von mehr als 
der Hälfte der Mitglieder (Art. 76 Abs. 2 B-VG). 

§ 61 

(2) ... ; sie sind als solche ("Verfassungsgesetz", 
"Verfassungsbestimmung") ausdrücklich zu be
zeichnen (Art. 44 Abs. 1 B-VG). 

3. Zur Wiederholung eines Gesetzesbeschlusses, 
gegen den der Bundesrat Einspruch erhoben hat, 
ist die Anwesenheit der Hälfte der Abgeord
neten notwendig. 

4. Zu einem Beschluß des Nationalrates, mit 
dem der Bundesregierung oder einzelnen ihrer 
Mitglieder das Vertrauen versagt wird, ist die 
Anwesenheit der Hälfte der Abgeordneten erfor
derlich. 

5. Zu einem Beschluß des Nationalrates, mit 
dem eine Anklage gegen Mitglieder der Bundes
regierung oder ihnen hinsichtlich der Verantwort
lichkeit gleichgestellte Organe wegen Gesetzes
verletzung erhoben wird, bedarf es der Anwesen
heit von mehr als der Hälfte der Abgeordneten. 

6. Zu einem Beschluß des Nationalrates auf 
Einberufung der Bundesversammlung durch den 
Bundeskanzler gemäß Art. 60 Abs. 6 B-VG ist 
die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der 
Abgeordneten und eine Mehrheit von zwei Drit
teln der abgegebenen Stimmen erforderlich. 

7. Zu einem Gesetzesbeschluß des National
rates betreffendein.e d~r im Art. 14 Abs. 10 und 
im Art. 14 a Abis. 8 B-VG a.ufgezähhen Angele
genhei,ten tilSit idie Anwes·enheit von mindesnens 
der Hä'Hit·e der Abgeordnenen und ,einre Mehrheit 
von zwei Dritlteln ·der abgegebenen Stimmen 
notwendig. Das glleiche g~h für die Genehmi
gung des Abschlusses der die ~m Art. 14 Abs. 10 
B-VG a.ufgezähLten Angelegenheiten betreffenden 
Sta:a.tsvel"träge. 

8. Ferner bedarf es einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der anwesenden Abgeordneten in den 
Fällen des § 44 Abs. 2 und des § 49 Abs. 5 dieses 
Bundesgesetzes. 

(3) Bei Wahlen sind die Bestimmungen des 
Abs. 1 sowie des § 87 anzuwenden. 

(4) Bei der Beschlußfassung über Verfassungs
gesetze oder in einfachen Gesetzen enthaltene 
Verfassungsbestimmungen sind diese ausdrücklich 
als solche zu bezeichnen. 

(5) Ebenso sind Staatsverträge oder in Staats
verträgen enthaltene Bestimmungen, durch die 
Verfassungsrecht geändert oder ergänzt wird, bei 
der Genehmigung des Abschlusses ausdrücklich 
als .,verfassungsändernd" zu bezeiChnen. 
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§ 79 

Einer Volksabstimmung ist jeder Gesetzesbe
schluß des Nationalrates nach Beendigung des Ver
fahrens gemäß Art. 42 B-VG, jedoch vor seiner 
Beurkundung durch den Bundespräsidenten zu 
unterziehen, wenn der Nationalrat es beschließt 
oder die Mehrheit der Mitglieder des Nationalrates 
es verlangt (Art. 43 B~ VG). 

§ 80 

Jede Gesamtänderung der Bundesverfassung, 
eine Teiländerung aber nur, wenn dies von einem 
Drittel der Mitglieder des Nationalrates oder des 
Bundesrates verlangt wird, ist nach Beendigung 
des Verfahrens gemäß Art. 42 B-VG, jedoch vor 
der Beurkundung durch den Bundespräsidenten, 
einer Abstimmung des gesamten Bundesvolkes zu 
unterziehen (Art. 44 Abs. 2 B-VG). 

69 
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§ 83 
Der Präsident des Nationalrates verfügt nach 

Ablauf der im § 51 bestimmten Frist die Ausferti
gung und Zustellung der vom Nationalrat aus
gehenden Beschlüsse. 

§ 84 

(1) Jeder Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
ist nach Beendigung des Verfahrens gemäß Art. 42 
B-VG, jedoch vor seiner Beurkundung durch den 
Bundespräsidenten, einer Volksabstimmung zu 
unterziehen, wenn der Nationalrat es beschließt 
oder die Mehrheit der Abgeordneten es verlangt. 

(2) Ein Antrag auf Fassung eines diesbezüg
lichen Beschlusses des Nationalrates ist dem Präsi
denten schriftlich zu überreichen und ist, wenn 
er von mindestens acht Abgeordneten einschließ
lich des Antragstellers unterstützt ist, unmittelbar 
in Verhandlung zu ziehen. Die Unterstützung er
folgt, wenn der Antrag nicht von acht Abge
ordneten unterfertigt ist, auf die Unterstützungs
frage des Präsidenten durch Erheben von den 
Sitzen. Ein solcher Antrag kann bereits in der 
zweiten Lesung gestellt werden und gelangt nach 
der dritten Lesung zur Abstimmung. 

§ 85 

Eine Teiländerung der Bundesverfassung ist 
nadl Beendigung des Verfahrens gemäß Art. 42 
B-VG, jedoch vor der Beurkundung durch den 
Bundespräsidenten, einer Abstimmung des gesam
ten Bundesvolkes zu unterziehen, wenn dies von 
einem Drittel der Abgeordneten verlangt wird. 

§ 86 

(1) Ein Dr]t;tel ,der Abgeordneten koon ge
mäß Am. 140 Abs. 1 B-VG begehren, daß 
entweder ein Bundesgesetz seinem ganzen In
halte nach oder daß bestimmte Stellen eines 
solchen Gesetzes vom Verfassungsgerichtshof als 
verfassungswidrig aufgehoben werden. Das Be
gehren hat die gegen die Verfassungsmäßigkeit 
des Bundesgesetzes sprechenden Bedenken im 
eim.elnen darzulegen. 

(2) Die Abgeol1dneten, die ein Begehren im 
Sinne des Abs. 1 gestellt haben, haben außerdem 
einen oder mehrere Bevollmächtigte für ihre 
Vertretung im Verfahren vor dem Verfassungs
gerichtshof zu bezeichnen. 

§ 87 

(1) Wahlen im Nationalrat bilden einen eigenen 
Gegenstand der Tagesordnung (§ 50 Abs. 2). 
Abweichend hievon kann die Wahl eines beson
deren Ausschusses zur Vorberatung einer Vorlage 
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§ 67 . 

(1) Die Wahl der Präsidenten, der Schriftführer 
und der Ordner des Nationalrates, des Präsidenten 
und des Vizepräsidenten des Rechnungshofes sowie 
der in die Dreiervorschläge des Nationalrates für 
die Ernennung von Mitgliedern und Ersatzmit
gliedern des Verfassungsgerichtshofes aufzuneh
menden Personen wird mittels Stimmzettel vor
genommen und durch unbedingte Mehrheit der 
Stimmen entschieden. 

§ 68 

(1) Wird bei der ersten Wahl keine unbedingte 
Stimmenmehrheit erzielt, so wird in gleicher Weise 
eine zweite Wahl vorgenommen. 

(2) Ergibt sich auch bei dieser keine unbedingte 
Stimmenmehrheit, so findet die engere Wahl statt. 
In diese kommen diejenigen, welche bei der zwei
ten Wahl die meisten Stimmen erhielten, in der 
doppelten Anzahl der zu Wählenden. 

(3) Haben bei der zweiten Wahl mehrere gleich 
viele Stimmen, so entscheidet das Los, wer von 
ihnen in die engere Wahl kommt. 

(4) Ergibt sich auch bei der engeren Wahl 
Stimmengleichheit, so entscheidet ebenfalls das Los. 

Neuer Text 

vor deren Zuweisung durch den Präsidenten oder 
in der e·rsten Lesung ,eines Gesetze.svorschdages 
beantragt werd·en. 

(2) Wahlen werden in der Regel mittels 
Stimmzettel durchgeführt und durch unbedingte 
Mehrheit der gültigen Stimmen entschieden. Für 
die Wahl der Ausschüsse gelten die Bestimmungen 
der §§ 30, 32 urud 33. 

(3) Wahlvorschläge, die dem Präsidenten vor 
Beginn des Wahlvorganges schriftlich überreicht 
wurden, sind von diesem dem Nationalrat zur 
Kenntnis zu bringen, doch sind auch Stimmzettel 
gültig, die auf einen anderen wählbaren Kandida
ten lauten. 

(4) Der Präsident und der Vizepräsident des 
Rechnungshofes werden auf Vorschlag des Haupt
ausschusses gewählt. 

(5) Wird bei der ersten Wahl keine unbedingte 
Mehrheit der gültigen Stimmen 'erzielt, 'so wird 
eine zweite Wahl VOl"lgenommen. Ergibt sich auch 
bei dieser keine unbedingte Stimmenmehrheit, 
'so ·finldet die engere Wahl :9taJtlt. In diese kommen 
diej,enigen, welche bei der zwdten Wahl .die 
meisten Stimmenerhiel1ten, in ,der doppelten 
Anzahl der zu Wählenden. Haben bei der zwei
ten Wahl mehrere g.Leich viele St~mmen, so ent
scheidet daJs Los, wer von ihnen in .die engere 
W:ahl kommt. Ergibt sich auch heider engeren 
Wahl StimmengIeichJl,eilt,so entlscheidet ebenfalls 
das Los. 

(6) Erzielt keiner der eingebrachten Wahlvor
schläge bei der ersten oder zweiten Wahl die 
erforderliche Mehrheit, so können diese zugun
sten eines einzigen Wahlvorschlages zurückgezo
gen werden. 

(7) Liegt nur ein Wahlvorschlag vor, so kann 
auf Vorschlag des Präsidenten über diesen durch 
Aufstehen und Sitzenbleiben abgestimmt werden. 
Erhebt sich jedoch eine Einwendung, so hat es 
bei ,der Wahl mittels Stimmzettel zu bleiben. 
Die Wahl des Präsidenten, des Zweiten und des 
Dritten Präsidenten ist stets mittels Stimmzettel 
durchzuführen. 

§ 88 

(1) Bei Wahlen mittels Stimmzettel gibt der 
Präsident an, in welcher Form' der Wahlvorschlag, 
für den die Stimmenabgabe erfolgt, kenntlich zu 
machen ist. 
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§ 67 

(2) Bei der Wahl der Präsidenten des National
rates, des Präsidenten und des Vizepräsidenten 
des Rechnungshofes werden die Abgeordneten zur 
Hinterlegung des Wahlzettels in die Urne nament
lich aufgerufen und gezählt. Wer beim Aufrufe 
seines Namens nicht anwesend ist, darf nachträg
lich keinen Wahlzettel abgeben. Stimmt die Zahl 
der Wahlzettel mit jener der wirklich Stimmenden 
nicht überein, so ist die Wahl zu wiederholen, 
falls die überzähligen Stimmen das Ergebnis der 
Wahl beeinflussen könnten. 

(3) Leere Stimmzettel sind ungültig. 

§ 69 

(1) Jedem Abgeordneten steht das Recht zu, an 
den Präsidenten des Nationalrates und an die 
Obmänner der Ausschüsse schriftliche Anfragen zu 
richten. 

(2) Der Befragte kann mündlich oder schriftlich 
Antwort geben oder mit Angabe der Gründe die 
Beantwortung ablehnen. 

§ 70 

Der Nationalrat ist befugt, die Geschäftsfüh
rung der Bundesregierung zu überprüfen, deren 
Mitglieder über alle Gegenstände der Vollziehung 
zu befragen und alle einschlägigen Auskünfte zu 
verlangen sowie seinen Wünschen über die Aus
übung der Vollziehung in Entschließungen Aus
druck zu geben (Art. 52 Abs. 1 B-VG). 

§ 71 
(1) Anfragen, die ein Abgeordneter an die 

Bundesregierung oder eines ihrer Mitglieder richten 
will, sind dem Präsidenten schriftlich, mit den 
eigenhändig beigesetzten Unterschriften von wenig
stens fünf Abgeordneten, den Anfragesteller ein
geschlossen, versehen, zu übergeben und werden 
sofort dem Befragten mitgeteilt. 

71 
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(2) Sobald der Präsident die Durchführung 
der Wahl anordnet, haben die Abgeordneten 
ihre Plätze einzunehmen. Vom Präsidenten be
stimmte Bedienstete der Parlamentsdirektion be
geben sich zu den ihnen zugewiesenen Bankreihen 
und nehmen von jedem Abgeordneten dessen 
Stimmzettel in Empfang. Die mit Abnahme der 
Stimmzettel beauftragten Bediensteten haben, so
bald der Präsident den Wahlvorgang für beendet 
erklärt, unter Aufsicht der Schriftführer die 
Stimmenzählung vorzunehmen und deren Er
gebnis dem Präsidenten mitzuteilen, der das 
Wahlergebnis verkündet. 

(3) Auf Anordnung des Präsidenten kann von 
vornherein oder wenn ihm das Ergebnis der 
Wahl zweifelhaft erscheint, diese durch Hinter
legung der Stimmzettel in eine Urne erfolgen. 
Hiezu werden die Abgeordneten namentlich auf
gerufen und gezählt. Wer beim Aufruf seines 
Namens nicht anwesend ist, darf nachträglich 
keinen Stimmzettel abgeben. Stimmt die Zahl 
der Stimmzettel mit jener der tatsächlich Stim
menden nicht überein, so ist die Wahl zu wieder
holen, falls die Differenz das Ergebnis der Wahl 
beeinflussen könnte. 

(4) Stimmzettel, aus denen der Wahlwille nicht 
eindeutig erkennbar ist, sind ungültig. 

XIII. Anfragen 

§ 89 

(1) unverändert 

(2) Der Befragte hat schriftlich zu antworten. 
Ist dem Befragten eine Erteilung der gewünschten 
Auskunft nicht möglich, so hat er dies in der 
Beantwortung zu begründen. 

§ 90 

Der Nationalrat ist befugt, die Geschäftsfüh
rung der Bundesregierung zu überprüfen, deren 
Mitglieder über alle Gegenstände der Vollziehung 
zu befragen und alle einschlägigen Auskünfte zu 
verlangen. Diesem Fragerecht unterliegen insbe
sondere Regierungsakte sowie Angelegenheiten 
der behördlichen Verwaltung oder der Verwal
tung des Bundes als Träger von Privatrechten. 

§ 91 

(1) Anfragen, die ein Abgeordneter innerhalb 
einer Tagung an die Bundesregierung oder eines 
ihrer Mitglieder richten will, sind dem Präsiden
ten schriftlich mit mindestens vier Abschriften 
zu übergeben. Sie müssen mit den eigenhändig 
beigesetzten Unterschriften von wenigstens fünf 
Abgeordneten, den Fragesteller eingeschlossen, 
versehen sein und sind dem Befra.gten durch die 
Parlamentsdirektion mitzuteilen. 
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(2) Die Verlesung einer Anfrage findet nur 
auf Anoronung des Präsidenten statt. 

(3) Der Befragte hat innerhalb von zwei Mona
ten mündlich oder schriftlich Antwort zu geben 
oder die Nichtbeantwortung schriftlich zu begrün
den. 

(4) ... Jeder Anfrage und jeder Beantwortung 
sind mindestens vier Abschriften beizulegen. 

§72 
(1) Ob über die Beantwortung der an ein Mit

glied der Regierung gerichteten Anfrage oder die 
schriftliche Begründung ihrer Nichtbeantwortung 
sofort oder in der nächsten Sitzung eine Bespre
chung stattfinden soll, entscheidet der Nationalrat 
ohne Debatte. 

(2) Ein darauf zielender Antrag muß am Schlusse 
der Sitzung, in welcher die Beantwortung der 
Anfrage erfolgt ist, oder am Beginne der nächsten 
Sitzung eingebracht werden. 

(3) Bei der Besprechung über die Beantwortung 
einer Anfrage oder über die schriftliche Begrün
dung der Nichtbeantwortung kann der Antrag 
gestellt werden, der Nationalrat nehme die Be
antwortung oder Begründung der Nichtbeantwor
tung Zur Kenntnis oder nicht zur Kenntnis. Dem 
Antrage kann eine kurze Begründung beigegeben 
sein. 

. § 73 

(1) Auf Vorschlag des Präsidenten oder auf 
Antrag von acht Mitgliedern kann ohne Debatte 
beschlossen werden, daß eine in derselben Sitzung 
eingebrachte Anfrage an ein Mitglied der Regie
rung vom Fragesteller vor Eingehen in die Tages
ordnung oder nach deren Erledigung mündlich 

Neuer Text 

(2) Fragesteller können ihre Anfragen schrift
lich bis zum Einlangen der Beantwortung beim 
Präsidenten zurückziehen. Der Präsident teilt 
dies in der nächstfolgenden Sitzung dem Natio
nalrat mit und veranlaßt die Verständigung des 
befragten Re~ierurugsmitgliedes. 

(3) unverändert 

(4) Der Befragte hat innerhalb von zwei Mona
ten mündlich oder schriftlich zu antworten. Ist 
dem Befragten eine Erteilung der gewünschten 
Auskunft nicht möglich, so hat er dies in der 
Beantwortung zu begründen. Jeder schriftlichen 
Beantwortung sind mindestens vier Abschriften 
beizulegen. Auf mündliche Beantwortungen fin
den die Bestimmungen der §§ 19 Abs. 2 und 81 
sinngemäß Anwendung. 

§92 
(1) Auf Antrag von acht Abgeordneten kann 

ohne Debatte beschlossen wel'lden, daß über die 
schl'iftliche Beantwortung einer an die Bundes
regierung oder eines ihrer Mitglieder gerichteten 
Anfnge in der Sü.tzung, in welcher der Präsident 
das Einlangen der Anfragebeal1ltwortung be~ 
kanntgegeben hat, vor Eingang in die Tages
ordnung oder nach deren Erledigung eine Be
sprechung stattfindet. 

(2) Die Besprechung hat ohne weiteres statt
zufinden, wenn sie V10n mindestens 20 Abge
ordneten schriftllich verlangt wird. Kein Abgeord
neter darf jedoch mehr als zwei in derselben 
Sitzung gestellte Verlangen auf Besprechung von 
AnfragebeantWlOrturugen unterzeidmen. 

(3) Richtet sich das Verlangen auf Durchfüh
rung der Besprechung vor Eingang in die Tages
ordnung, so hat der Präsident das Redu, diese 
Besprechung an den Schluß der Sitzung, aber 
nicht über 16 Uhr hinaus, zu Iverlegen. 

(4) Bei der Besprechung einer Anfragebeant
wortung darf kein Redner länger als 20 Minuten 
sprechen. 

(5) Bei einer solchen Besprechung kann nur 
der Antrag gestellt werden, der Nationalrat 
nehme die Beantwortung Zur Kenntnis oder nicht 
Zur Kenntnis. Dem Antrag kann eine kurze Be
gründung beigegeben sein. 

§ 93 
(1) Auf Antrag von acht Abgeordneten kann 

ohne Debatte beschlossen werden, daß eine .in 
derselben Sitzung eingebrachte schriftliche An
frage an ein Mitglied der Bundesregierung vom 
Fragesteller vor Eingang in die Tagesordnung 
oder nach deren Erledigung mündlich begründet 
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begründet werde und hierauf eine Debatte über 
den Gegenstand stattfinde. 

(2) Dem Antrage ist ohne weiteres stattzugeben, 
wenn er von mindestens zwanzig Mitgliedern 
unterstützt wird. Doch ist es dann dem Ermessen 
des Präsidenten überlassen, die Debatte bis an den 
Schluß der Sitzung, aber nicht über die fünfte 
Stunde des Nachmittags hinaus zu verlegen. 

(3) Kein Abgeordneter darf mehr als zwei 
dringliche Anfragen unterstützen, die in derselben 
Sitzung eingebracht werden. 

(5) In der Debatte über dringliche Anfragen 
darf kein Redner länger als 20 Minuten spre
chen. 

(4) In der Debatte dürfen nur Entschließungs
anträge gestellt werden. Der Präsident kann die 
Abstimmung über sie auf den Beginn der nächsten 
Sitzung verlegen. 

§74 

(1) Jeder Abgeordnete kann in den Sitzungen 
des Nationalrates kurze mündliche Anfragen an 
die Mitglieder der Bundesregierung richten. 

(2) Das befragte Mitglied der Bundesregierung 
oder sein Vertreter (Art. 73 und 78 Abs. 2 B-VG) 
ist verpflichtet, die Anfragen mündlich in der 
gleichen Sitzung, in der sie aufgerufen werden, zu 
beantworten oder Gründe für die Ablehnung der 
Beantwortung bekanntzugeben. 

(3) Ein Abgeordneter darf zu den Fragestunden 
eines Monats nicht mehr als vier Anfragen ein
bringen. 

(4) Jede Sitzung des Nationalrates beginnt mit 
einer Fragestunde; Ausnahmen bestimmt der 
Präsident nach Anhörung der Präsidialkonferenz. 
Die Fragestunde darf sechzig Minuten nicht über
schreiten. Häufen sich die Anfragen, so kann zu 
deren Behandlung eine eigene Sitzung des Natio
nalrates in der gleichen Dauer angesetzt werden. 

§ 75 

(1) Zulässig sind kurze Fragen aus dem Bereiche 
der Vollziehung des Bundes. Allfällige nähere 
Hinweise gelten nicht als Bestandteil der Anfrage. 

73 
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werde und hierauf eine Debatte über den Gegen
stand stattfinde. 

(2) Das befragte Mitglied der Bundesregierung 
oder der von ihm entsendete Staatssekretär ist 
verpflichtet, nach der Begründung der Anfrage 
und vor Eingang in die Debatte eine Stellung
nahme zum Gegenstand abzugeben. Es kann je
doch auch gemäß § 91 Abs. 4 mündlich antwor
ten. 

(3) Die dringliche Behandlung hat ohne weite
res stattzufinden, wenn dies von mindestens 
20 Abgeordneten schriftlich vetlangrt: wird. 
Kein Abgeordneter darf jedoch mehr als zwei 
in derselben Sitzung eingebrachte dringliche An
fragen unterzeichnen. 

(4) Richtet sich das Verlangen darauf, die dring
liche Behandlung einer Anfrage noch vor Eingang 
in die Tagesordnung durchzuführen, so hat der 
Präsident das Recht, diese an den Schluß der 
Sitzung, aber nicht über 16 Uhr hinaus, zu 
verlegen. 

(5) unverändert 

(6) In dieser Debatte dürfen nur Entschlie
ßungsanträge gestellt werden. Der Präsident kann 
die Abstimmung über sie an den Beginn der 
nächsten Sitzung verlegen. 

§ 94 

(1) unverändert 

(2) Das befragte Mitglied der Bundesregierung 
oder der von ihm entsendete Staatssekretär ist 
verpflichtet, die Anfragen mündlich in dersel
ben Sitzung, in der sie aufgerufen w.erden, zu 
beantworten. Ist dem Befragten die Erteilung der 
gewünschten Auskunft nicht möglich, so hat er 
dies in der Beantwortung zu begründen. 

(3) unverändert 

(4) Fragesteller können ihre Anfragen bis 
zum Aufruf in der Fragestunde oder, im Fall 
der schriftlichen Beantwortung, bis zu deren Ein
langen beim Präsidenten zurückziehen. 

(5) Jede Sitzung des Nationalrates beginnt mit 
einer Fragestunde; Ausnahmen bestimmt der 
Präsident nach Beratung in der Präsidialkonfe
renz. Die Fragestunde darf 60 Minuten nicht 
überschreiten. Häufen sich ,die Anfragen, so kann 
zu deren Behandlung eine eigene Sitzung des 
Nationalrates in der gleichen Dauer angesetzt 
werden. 

§ 95 

(1) Zulässig sind kurze Fragen im Sinne des 
§ 90. Jede Anfrage darf nur eine konkrete Frage 
enthalten und nicht in mehrere Unterfragen 
geteilt sein. 
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(2) Jede Anfrage darf nur eine konkrete Frage 
enthalten und nicht in mehrere Unterfragen ge
teilt sein. Anfragen, die diese Bedingungen nicht 
erfüllen, werden vom Präsidenten an den anfra
genden Abgeordneten zurückgestellt. 

(3) Die Anfragen sind dem Präsidenten im 
Wege seiner Kanzlei in /ünffacher Ausfertigung, 
spätestens am vierten Tage vor der Sitzung des 
Nationalrates, in der die Frage aufgerufen werden 
soll, zu überreichen. 

(4) Die Anfragen werden nach dem Zeitpunkt 
ihres Einlangens, getrennt nach dem Kompetenz

'bereich der befragten Mitglieder der Bundesregie
rung, in der Kanzlei des Präsidenten des N atio
nalrates in ein eigenes Verzeichnis eingetragen. 
Der Präsident reiht nach Anhörung der Präsidial
konferenz unter Bedachtnahme auf den Zeitpunkt 
des Einlangens und der ressortmäßigen Zugehörig
keit die in der Fragestunde zum Aufruf gelangen
den Anfragen. Die Anfragen sind jeweils vor dem 
Text der mündlichen Beantwortung in den steno
graphischen Berichten abzudrucken. 

§ 76 

(5) Die An fragen werden vor der Sitzung ver
vielfältigt und an alle Mitglieder sowie an die 
im Saale als Zuhörer anwesenden Personen ver
teilt. Sie werden nach Aufrufen der Frage nicht 
mündlich wiederholt. 

(1) Entsprechend ihrer Reihung ruft der Präsi
dent die Anfragen auf. 

(2) Anfragen dürfen nur aufgerufen werden, 
wenn der anfragende Abgeordnete anwesend ist. 
Ist der Fragesteller nicht anwesend, wird die An
frage von dem zuständigen Mitglied der Bundes
regierung schriftlich beantwortet. 

(4) Nach Beantwortung der Anfrage ist der 
Fragesteller berechtigt, bis zu zwei Zusatzfragen 
zu stellen. Auch jede Zusatzfrage darf nur eine 
einzige nicht unterteilte Frage enthalten. Zusatz
fragen müssen in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der Hauptfrage stehen. 

Neuer Text 

(2) Anfragen, die diese Bedingungen nicht er 
füllen, werden vom Präsidenten an den anfragen
den Abgeordneten zurückgestellt. 

(3) Die Anfragen sind im Wege der Parla
mentsdirektion in fünffacher Ausfertigung, spä
testens am vierten Tage vor der Sitzung des Na
tionalrates, in der die Frage aufgerufen werden 
soll, einzubringen. Fällt das Ende dieser Frist 
auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen 
Feiertag, so ist der vorangehende Werktag als 
letzter Tag der Frist anzusehen. Die Parlaments
direktion hat die eingebrachten Anfragen dem 
Befragten unverzüglich mitzuteilen. 

(4) Der Präsident reiht nach Rücksprache mit 
den Mitgliedern der Präsidiailkonferenz, insbe
sondere unter Bedachtnahme auf den Zeitpunkt 
des Binlangens und die ressortmäßige Zugehörig
kert, die in .der Fragesrunde zum Aufrufgelan
genden Anfragen. 

(5) Die zum Aufruf vorgesehenen Anfragen 
werden vor der Sitzung vervielfältigt und an 
alle Abgeordneten sowie an die im Saale als 
Zuhörer anwesenden Personen verteilt. Beim Auf
ruf wird die Frage nicht mündlich wiederholt, 
jedoch ist ihr Wortlaut jeweils vor ,dem Text der 
mündlichen Beantwortung im Stenographischen 
Protokoll der Sitzung abzudrucken. 

§96 

(1) Entsprechend ihrer Reihung ruft der Präsi
dent die Anfragen auf. Der Aufruf unterbleibt, 
wenn der anfragende Abgeordnete nicht anwesend 
ist. 

(2) Die Beantwortung hat so kurz und konkret 
zu erfolgen, wie es die Anfrage zuläßt. 

(3) Nach Beantwortung der Anfrage ist der 
Fragesteller berechtigt, bis zu zwei Zusatzfragen 
zu stellen. Danach können auch andere Abge
ordnete, jedoch höchstens drei, je eine weitere 
Zusatzfrage stellen. 

(4) Melden sich mehrere Abgeordnete gleich
zeitig zu einer weiteren Zusatzfrage zum Wort, 
so bestimmt der Präsident die Reihenfolge, in 
der die weiteren Zusatzfragen zu stellen sind, 
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(3) Anfragen, die in den Fragestunden innerhalb 
'Von vier Wochen nach Einlangen (§ 75 Abs. 3) 
nicht beantwortet werden konnten, sind vom Be
fragten spätestens zwei Monate nach ihrem Ein
langen schriftlich zu beantworten. 

75 

Neuer Text 

wobei er auf eine Abwechslung zwismen den 
Fragestellern versmiedener Klubs Bedacht zu neh
men hat. 

(5) Jede Zusatzfrage muß in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der Hauptfrage stehen und 
den Bestimmungen des § 95 Abs. 1 entspre
chen. 

§ 97 

(1) Sofern die Anfrage ni mt in den Frage
stunden innerhalb von vier Women nach ihrem 
Einlangen beim Präsidenten aufgerufen wurde, 
kann der FragestelLer binnen weiterer amt Tage 
erklären, daß er eine schriftliche Beantwortung 
wünsmt. 

(2) Die schriftliche Beantwortung hat binnen 
eines Monates namder Erklärung des Frage
~tellers gemäß Abs. 1 zu erfolgen. Ist die Ertei
lung der gewünschten Auskunft nicht möglich, 
so ist dies in der schriftlichen Beantwortung zu 
begründen. Jeder schriftlichen Beantwortung sind 
mindestens vier Abschriften beizulegen. 

(3) Der Präsident gibt das Einlangen der schrift
limen Beantwortung in der nächstfolgenden Sit
zung dem Nationalrat bekannt. Er verfügt deren 
Vervielfältigurug und Verteilung an die Abgeord
neten unter Bedachtnahme darauf, daß ihnen 
auch der Text der betreffenden mündlimen An
frage zur Kenntnis gebracht wird. 

XIV. Enqueten 

§ 98 

(1) Der Hauptausschuß des Nationalrates kann 
auf Antrag eines seiner Mitglieder die Abhaltung 
einer parlamentarismen Enquete (Einholung 
schriftlicher Außerungen sowie Anhörung von 
Sachverständig.en und anderen Auskunftsperso
nen) über Angelegenheiten, in denen die Gesetz
gebung Bundess.ache ist, beschließen. Die parla
mentarische Enquete dient zur Information der 
Abgeordneten; es werden keine Beschlüsse gefaßt. 

(2) Der Antrag auf Abhaltung einer Enqueue 
gemäß Abs. 1 ist dem Präsidenten schriftlich zu 
überreichen und hat jedenfalls Gegenstand, Teil
nehmerkreis und Tag der parlamentarischen En
quete zu enthalten. Als Verhandlungstermine 
können, wenn es der Umfang des Gegenstandes 
erfordert, auch mehrel1e Tage vorgeschlagen wer
den. 

(3) Verlangt mindestens ein Drittel der Mit
glieder des Hauptausschusses in einer Sitzung, 
daß ein solcher Antrag auf Abhaltung einer En
quete in Verhandlung genommen wird, so hat 
der Präsident den Antrag auf die Tagesordnung 
der nächstfolgenden Sitzung des Hauptausschusses 
zu stellen. 
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§77 

(1) Bittschriften und andere Eingaben an den 
Nationalrat sind nur dann anzunehmen, wenn 
sie von einem Mitgliede des Nationalrates über
reicht werden. Sie werden weder verlesen noch 
in Druck gelegt. 

(2) Eine Begründung oder Befürwortung bei 
ihrer Einbringung ist nicht zulässig. 

Neuer Text 

(4) Die Enquete steht, wenn der Hauptausschuß 
nicht auf Vorschlag des Präsidenten anderes he
schließt, unter dessen Vorsitz. Alle Personen, die 
berechtigt sind, den Sitzungen der Ausschüsse des 
Nationalrates beizuwohnen, dürfen als Zuhörer 
anwesend sein. 

(5) Im übrigen finden für Worterteilungen, 
tatsächliche Berichtigungen sow~e den Ruf zur 
Sache und zur Ordnung die Bestimmungen der 
§§ 41 Abs. 5, 58, 101 und 102 sinngemäß An
wendung. 

(6) Ober die Verhandlungen werden Steno
graphische Protokolle verfaßt und gedruckt her
ausgegeben. Weitere die Enquete betreffende Ver
öffentlichungen obliegen dem Präsidenten. 

XV. Prüfungsaufträge an den Rechnungshof 

§ 99 

(1) Der Nationalrat kann auf Grund eines 
Selbständigen Antrages (§§ 26 und 27) beschlie
ßen, den Rechnungshof mit der Durchführung 
besonderer Akte der Gebarungsüberprüfung zu 
beauftragen. 

(2) Wenn der gemäß § 26 ,eingebrachte An
uag von mi'nJdestens ,einem Dl'IittJel der Abge
ordneten schcifolich UllJterS1:ü'tzt .ist uI1ld sich auf 
einen bes,uimmten VOl'lg,a11lg in ein'er der Kon
trolle des Rechnungshofes uncediegenden Ange
legenheit ;der Bundesgeba'r.ung (Art. 122 Abs. 1 
B-VG) bezieht, ist eine Gebarungsüberprüfung 
auch ohne Beschllrußdie,s Nationah'lates durchzu
führen. In diesem Falrl will1d cbs Veruiangen vom 
Prä9identen am Ende der Si,tzung ,dem Na'tio!lJa'l
rat be,kanntgegeben. 

(3) Der Präsident hat einen Beschluß im Sinne 
des Abs. 1 beziehungsweise ein Verlangen im 
Sinne des Abs. 2 unverzüglich dem Rechnungs
hof mitzuteilen. 

(4) Der Rechnungshof hat dem Nationalrat 
über die Durchführung der Gebarungsüberprü
fung gemäß Abs. lader Abs. 2 zu berichten. 

(5) Solange der Rechnungshof über die Durch
führung einer Überprüfung gemäß Abs. 2 dem 
Nationalrat keinen Bericht erstattet hat, kann 
kein weiteres solches Verlangen gestellt werden. 

XVI. Eingaben an den Nationalrat 

§ 100 

(1) Eingaben an den Nationalrat bilden nur 
dann einen Gegenstand Ider Verhandlung (§ 21), 
wenn sie von einem Abgeo1'ldneten überreicht 
werden (Petitionen). Der Präsident weist Pe
titionen mit Rücksicht auf ihren Inhalt den
jenigen Ausschüssen zu, die zur Vorberatung ver
wandter Gegenstände eingesetzt sind. 
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(3) Der Präsident verweist die Bittschriften mit 
Rücksicht auf ihren Inhalt an diejenigen Aus
schüsse, die zur Vorberatung verwandter Gegen
stände eingesetzt sind. 

(6) Bittschriften, über welche bis zum Schlusse 
deT' Gesetzgebungsperiode vom Nationalrat nicht 
mehr Beschluß gefaßt werden konnte, sind vom 
Präsidenten an die Regierung zur geeigneten Ver
fügung zu leiten. 

VIII. Ordnungsbestimmungen 

§ 83 

(1) Abschweifungen von der Sache ziehen den 
Ruf des Präsidenten "zur Sache" nach sich. 

(2) Nach dem dritten Rufe "zur Sache" kann 
der Präsident dem Redner das Wort entziehen. 

§ 84 

(1) Wenn ein Abgeordneter bei den Verhand
lungen des Nationalrates den Anstand oder die 
Sitte verletzt oder beleidigende Außerungen ge
braucht, so spricht der Präsident die Mißbilligung 
darüber durch den Ruf "zur Ordnung" aus. 

(2) Der Präsident kann in diesem Falle die 
Rede unterbrechen und dem Redner das Wort 
auch völlig entziehen. 

§ 85 

(1) Wer zur Teilnahme an den Verhandlungen 
berechtigt ist, kann vom Präsidenten den Ruf 
"zur Sache" oder "zur Ordnung" verlangen. Der 
Präsident entscheidet hierüber ohne Berufung an 
den Nationalrat. 

(2) Falls ein Abgeordneter durch seine Rede 
Anlaß zum Ordnungsruf gegeben hat, kann dieser 
vom Präsidenten des Nationalrates auch am 
Schlusse derselben Sitzung oder am Beginne der 
nächsten nachträglich ausgesprochen und auch von 
jedem zur Teilnahme an der Verhandlung Be
rechtigten gefordert werden. 

77 

Neuer Text 

(2) Eingaben, die nicht von einem Abgeordne
ten überreicht wuroen, sind vom Präsidenten als 
zur Verhandlung durch den Nationalrat unge
eignet zurückzusteLlen. 

(3) Abweichend von rder Bestimmung des § 23 
Abs. 3 kann der Präsident bei Vorliegen triftiger 
Grüooe verfügen, daß eine Petition vervielfältigt 
und an die Abgeordneten verteilt wird. 

(4) Der VOI1beratung durch den Ausschuß folgen 
die Debatte und Abstimmung gemäß den Allge
meinen Bestimmungen über die Geschäftsbehand
Jung in den Sitzungen des Nationalrates. 

(5) Petitionen, über welche innerhalb von sechs 
Monaten nach der Zuweisung vom Ausschuß 
kein Bericht erstattet wurde, sind vom Präsiden
ten an das jeweils zuständige Mitglied der Bundes
reglerung zur geeigneten Verfügung weiterzulei
ten. 

XVII. Ordnungsbestimmungen 

§ 101 

unverändert 

§ 102 

(1) Wenn jemand, der zur Teilnahme an den 
Verhandlungen des Nationalrates berechtigt ist, 
den Anstand oder die Sitte verletzt oder be
leidigende Äußerungen gebraucht, sprich.t der 
Präsident die Mißbilligung darüber durch den 
Ruf "zur Ordnung" aus. 

(2) unverändert 

§ 103 

(1) unverändert 

(2) Wenn jemand, der zur Teilnahme an den 
Verhandlungen des Nationalrates berechtigt ist, 
Anlaß zum Ordnungsruf gegeben hat, kann dieser 
vom Präsidenten des Nationalrates auch am 
Schluß derselben Sitzung oder am Beginn der 
nächsten Sitzung nachträglich ausgesprochen und 
auch von jedem zur Teilnahme an den Verhand
lungen Berechtigten gefordert werden. 
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Gel t end e r 'r e x t Neuer Text 

§ 84 § 104 

(3 ) Wenn der Präsident den Redner unter- Wenn :der Pil"äsidentein.en Redner unterbricht, 
bricht, so hat d;eser sofort innezuhalten, widrigen- halt dlieser sofoll"t innezuha.lten,'· widrigenfaJlls 
falls ihm das Wort entzogen werden kann. !ihm .das Wort entzogen wenden kr.tnn. 

IX. Verhandlungssprache 

§ 86 § 105 

Die deutsche Sprache ist die ausschließliche Ver- Die deutsche Sprache ist die ausschließliche Ver
handlungs- und Geschäftssprache des National- handlungssprache des Nationalrates und seiner 
rates und seiner Ausschüsse. Ausschüsse. 

§ 81 

Das Verlangen der Mehrheit der Mitglieder 
nach Art. 43 B-VG oder eines Drittels der Mit
glieder nach Art. 44 Abs. 2 B-VG ist schriftlich 
mit den eigenhändigen Unterschriften der Abge
ordneten an den Präsidenten zur weiteren ver
fassungsmäßigen Behandlung zu richten. 

XI. Schlußbestimmungen 

§ 89 

(1) Anträge auf Abänderung dieses Bundes
gesetzes müssen selbständig eingebracht und nach 
besonderer Verhandlung der Beschlußfassung 
unterzogen werden. Im übrigen gelten die Bestim
mungen des § 61 Abs. 8. 

(2) Solche Anträge sind nach Durchführung der 
ersten Lesung einer Ausschußberatung zu unter
ziehen. Der Ausschuß hat schriftlich Bericht zu 
erstatten, worauf die zweite Lesung im National
rat und frühestens 24 Stunden nach Abschluß der 
zweiten Lesung die dritte Lesung stattfindet. 

§ 90 

,§ 106 

Verla.ngen auf EiI1lJberuf'llJ11g einer a.ußeror
dentlichen Ta.gung gemäß § 46 Abis. 2, Ver
'langen auf Durchführung einer Volksabstim
mung gemäß §§ 84 Abs. 1 oder 85 sowie Be
gehren auf Aufhebung eines Bundesgesetzes 
durch den Verfassungsgerichtshof gemäß § 86 
sind schriftlich mit den eigenhändigen Unter
schriften der Abgeordneten an den Präsidenten 
zur weiteren verfassungsmäßigen Behandlung 
zu richten. 

XVIII. Schlußbestimmungen 

§t07 

Dieses Bundesgesetz kann nur durch Selbstän
dige Anträge von Abgeordneten (~ 26) geändert 
werden. Solche Anträge sind nach Durchführung 
der ersten Lesung einer Ausschußberatung zu un
terziehen. Der Ausschuß hat schriftlich Bericht zu 
erstatten, worauf die zweite Lesung im Natio
nalrat und frühestens 24 Stunden nach Abschluß 
der zweiten Lesung die dritte Lesung stattfindet. 
Im übrigen gelten die Bestimmungen des § 82 
Abs. 2Z. 2. 

§ 108 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. September (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Oktober 
1961 in Kraft. 1975 in Kraft. 

(2) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ver
liuen das Bundesgesetz vom 19. November 1920, 
BGBl. Nr. 10, über die Geschäftsordnung des 
Nationalrates in der geltenden Fassung sowie die 
autonome Geschäftsordnung des Nationalrates 
vom 19. November 1920 in der geltenden Fassung 
ihre Wirksamkeit. 

(2) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ver
liert das Bundesg.esetz vom 6. Juli 1961, BGBl. 
Nr. 178, betreffend die Geschäftsordnung des 
Nationalrates, seine Wirksamkeit. 
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